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Der Bundesrat hat in seiner 143. Sitzung am 24. Juni 1955 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetz-
entwurf die sich aus der Anlage 2 ergebenden Änderungen vorzu-
schlagen. Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen. 

Die vom Bundesrat zu §  5 des Entwurfs eines Bundesleistungs-
gesetzes beschlossenen Änderungen sind, wie aus Nummer 5 a) und 
5 b) der Anlage 2 ersichtlich ist, jeweils mit einer besonderen Be-
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Grundvorschrift 

§ 1 

Leistungen können angefordert werden 
1. zur Verhütung oder Beseitigung eines 

öffentlichen Notstandes, soweit dessen 
Auswirkungen über den Bereich eines 
Landes hinausgehen oder, soweit hinrei-
chende Anhaltspunkte erkennbar sind, 
hinausgehen können. Als öffentlicher Not-
stand gelten insbesondere 
a) gemeine Gefahren wie Überschwem-

mungen, Brände und Explosions-
unglücke, 

b) eine erhebliche Störung oder Gefähr-
dung  der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Bundesgebiet, 

c) eine Gefahr, durch die von außen der 
Bestand des Bundes entweder unmittel-
bar oder mittelbar im Rahmen seiner 
Einordnung in ein System gegenseitiger 
kollektiver Sicherheit bedroht wird; 

2. für Zwecke der Verteidigung; 

3. zur Erfüllung der Verpflichtungen des 
Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen 
über die Stationierung und die Rechts-
stellung von Streitkräften auswärtiger 
Staaten im Bundesgebiet; 

4. zur Unterbringung von Personen oder 
Verlegung von Betrieben und öffentlichen 
Einrichtungen, die wegen einer Inan-
spruchnahme von Grundstücken für 
Zwecke der Nummern 1 und 2 notwendig 
ist. 

Erster Teil 

Die Leistungen 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 2 
(1) Als Leistungen können angefordert 

werden 
1. die Überlassung von beweglichen Sachen 

zum Gebrauch, zum Mitgebrauch oder zur 
sonstigen Nutzung; 

2. die Überlassung von Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen, unbebauten Grundstücken 
oder freien Flächen von bebauten Grund

-

stücken zum Gebrauch, zum Mitgebrauch 
oder zur sonstigen Nutzung; 

3. für Zwecke des § 1 Nr. 1 die Überlassung 
von Funkanlagen zum Gebrauch oder zum 
Mitgebrauch. Soweit die Beseitigung eines 
öffentlichen Notstandes auf keine andere 
Weise möglich ist, können diese Anlagen 
ganz oder teilweise in Betrieb genommen 
werden, wobei die der Genehmigung der 
Anlage durch den Bundesminister für das 
Post- und Fernmeldewesen beigefügten 
technischen Auflagen (Bedingungen) ein-
gehalten werden müssen; 

4. die Überlassung von Fernsprech- und Fern-
schreibteilnehmer-Einrichtungen zum Ge-
brauch oder Mitgebrauch; 

5. die Unterlassung des Gebrauchs, des Mit-
gebrauchs oder der sonstigen Nutzung von 
beweglichen und unbeweglichen Sachen; 

6. die Überlassung beweglicher Sachen zu 
Eigentum, sofern der Verbrauch oder ein 
langdauernder Gebrauch der Sache not-
wendig ist; 

7. die Duldung von Einwirkungen auf un-
bewegliche Sachen; 

8. Werkleistungen nach Maßgabe des § 12 
und des § 14 Abs. 1; 

9. der Abschluß von Verträgen nach Maß-
gabe des § 13 und des § 14 Abs. 2. 
(2) Bei Anforderungen nach Absatz 1 

Nummern 1, 2 und 7 sind nur solche Ver-
änderungen an der Sache zulässig, die ohne 
unverhältnismäßige Aufwendungen wieder 
beseitigt werden können; dies gilt nicht in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, wenn 
die Anforderungen für Zwecke des § 1 Nr. 1 
Buchstabe c erfolgen. 

(3) Leistungen nach Absatz 1 Nummern 1 
bis 5 und 9 können nur auf bestimmte Zeit, 
und zwar Leistungen nach Nummern 1 bis 5 
längstens für die Dauer von zwei Jahren und 
Leistungen nach Nummer 9 längstens für die 
Dauer von sechs Monaten verlangt werden. 
Eine neue Anforderung ist zulässig. 

§ 3 

(1) Leistungen können nur angefordert 
werden, wenn der Bedarf auf andere Weise 
nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit un-
verhältnismäßigen Mitteln gedeckt werden 
kann. Die Anforderung ist auf das unerläß-
liche Maß zu beschränken. 

(2) Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5, 
6, 8 und 9 dürfen nicht angefordert werden, 



wenn sie nach anderen gesetzlichen Ermäch-
tigungen angeordnet werden können. 

(3) Bei allen Anforderungen sind die Inter-
essen der Allgemeinheit zu berücksichtigen. 
Der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft sowie dem wesentlichen innerdeutschen 
und Ausfuhrbedarf der Bundesrepublik ist 
Rechnung zu tragen. Kulturgut darf nicht ge-
fährdet werden. 

(4) Wohnräume, die für den angemessenen 
Eigenbedarf des Besitzers und der zu seinem 
Hausstand gehörenden Personen erforderlich 
sind, dürfen nur zur Beseitigung eines öffent-
lichen Notstandes angefordert werden. Zur 
Deckung des unentbehrlichen Wohnbedarfs 
dienende Räume dürfen hierbei nur ange-
fordert werden, wenn ausreichende ander-
weitige Unterbringung gesichert ist. 

(5) Gewinnungs-, Fertigungs- und Handels-
betriebe dürfen nicht angefordert werden. 
Unzulässig ist es auch, anstelle eines solchen 
Betriebes die zu seiner Fortführung unerläß-
lichen Sachen anzufordern. 

(6) Alle Anforderungen sind so zu gestal-
ten und durchzuführen, daß keinem Betrof-
fenen vermeidbare Nachteile entstehen. Auf 
den eigenen Lebensbedarf des Betroffenen ist 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 4 

(1) Zu Leistungen können alle natürlichen 
und juristischen Personen sowie Personenver-
einigungen innerhalb und außerhalb des 
Bundesgebietes mit ihren im Bundesgebiet 
belegenen Vermögensgegenständen herange-
zogen werden. Gehören ihnen Seeschiffe, die 
die Bundesflagge führen, oder Binnenschiffe, 
die in einem Schiffsregister der Bundesrepu-
blik eingetragen sind, so können sie auch 
dann herangezogen werden, wenn das  Schiff 

 sich außerhalb des Bundesgebietes befindet. 

(2) Zu Leistungen können nicht herange-
zogen werden 

1. ausländische Staatsangehörige, soweit nach 
Staatsverträgen oder anerkannten Re-
geln des Völkerrechts Befreiungen be-
stehen; 

2. Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindever-
bände und andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und ihre Verbände 
hinsichtlich der Sachen und Rechte, die für 
die Erfüllung ihrer Verwaltungstätigkeit 
unentbehrlich sind; 

3. Kirchen und andere öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften sowie deren Ver-
bände hinsichtlich der Sachen und Rechte, 
die für die Erfüllung ihrer Verwaltungs

-

tätigkeit unentbehrlich sind oder kirch

-

lichen Aufgaben dienen; 

4. Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 
hinsichtlich der zur Aufrechterhaltung des 
lebenswichtigen Verkehrs notwendigen 
Anlagen, Einrichtungen und Gebäude; 

5. die Bundespost und die Bundesbahn hin-
sichtlich der zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Sachen und Rechte; 

6. Betriebe der öffentlichen Versorgung mit 
Elektrizität, Gas und Wasser und der Ab-
wasserbeseitigung hinsichtlich der zur Er-
füllung ihrer Aufgaben notwendigen Sa-
chen und Rechte; 

7. andere lebenswichtige Betriebe, die der All-
gemeinheit dienen, soweit die Erfüllung 
ihrer Aufgaben durch die Leistung wesent-
lich beeinträchtigt würde. 

(3) Soweit Gebäude oder bewegliche Sa-
chen des Bundes, der Länder, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände gemeinnützigen, 
religiösen, wohltätigen oder erzieherischen 
Aufgaben oder dem Unterricht dienen, dür-
fen sie nur zur Verhütung oder Beseitigung 
von öffentlichen Notständen angefordert 
werden; dasselbe gilt hinsichtlich der dem 
gleichen Zweck dienenden Gebäude oder be-
weglichen Sachen der Kirchen oder anderer 
Religionsgemeinschaften und ihrer Einrich-
tungen sowie der Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege, der Jugendwohlfahrt, der 
Kriegsopfer und der Blinden und hinsichtlich 
der unmittelbar der Erfüllung der Aufgaben 
der Sozialversicherungsträger und ihrer Ver-
bände dienenden Gebäude und beweglichen 
Sachen. Krankenhäuser, Heil- und Pflegean-
stalten oder andere der Gesundheitspflege 
dienende Einrichtungen dürfen ebenfalls nur 
zu den in Satz 1 genannten Zwecken ange-
fordert werden. 

§ 5 
(1) Leistungen können nur Behörden an-

fordern, die durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung bestimmt werden (Anfor-
derungsbehörden). Zu Anforderungsbehör-
den können auch Bundesbehörden bestimmt 
werden. Durch Rechtsverordnung kann be-
stimmt werden, für welches Gebiet die An-
forderungsbehörde zuständig ist, für welche 
Zwecke (§ 1) sie Leistungen anfordern darf, 



welche Arten der Leistungen (§ 2 Abs. 1) 
und, soweit sie für die Anforderung von 
Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 zu-
ständig ist, welche Gegenstände sie anfordern 
darf. Die Rechtsverordnung bedarf der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

(2) Obliegt die Ausführung dieses Gesetzes 
Anforderungsbehörden der  Linder,  so kann 
die Bundesregierung Einzelweisungen ertei-
len, wenn und soweit die Anforderung der 
Leistung oder die Festsetzung der Entschädi-
gung oder der Ersatzleistung eine einheit-
liche oder planmäßige Handhabung des Ge-
setzesvollzuges erfordert. 

(3) Anforderungsbehörden, die keine staat-
lichen Behörden sind, handeln kraft staat-
lichen Auftrags unter Haftung des Auftrag-
gebers. Soweit Gemeinden oder Gemeinde-
verbände zu Anforderungsbehörden be-
stimmt werden, tritt in Ländern, in denen 
ein kollegiales Organ die Auftragsangelegen-
heiten wahr zunehmen hat, an  dessen  St elle 
der leitende Beamte der Verwaltung der Ge-
meinde oder des Gemeindeverbandes. Die 
Verwaltungskosten der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände werden vom Lande er-
stattet. 

§ 6 

(1) Die Anforderungsbehörden fordern die 
Leistungen auf Antrag von Bedarfsträgern 
an. In dem Antrag sind der Grund der An-
forderung, Art und Umfang des durch die 
Anforderung zu deckenden Bedarfs und der 
Zeitpunkt für die Bewirkung der Leistung 
anzugeben. 

(2) Die Bedarfsträger werden durch Rechts-
verordnung der Bundesregierung bestimmt. 
Die Rechtsverordnung bedarf der Zustim-
mung des Bundesrates, soweit Landesbehör-
den als Bedarfsträger bestimmt werden sollen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Anfor-
derungsbehörde für die in § 1 Nr. 1 be-
zeichneten Zwecke Leistungen auf Grund 
von § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 auch ohne An-
trag des Bedarfsträgers anfordern, sofern der 
Bedarf durch Überlassung von Wohnraum 
oder Hausrat gedeckt werden muß. 

§ 7 

(1) Leistungsempfänger ist der Bedarfs-
träger. 

(2) In den Fällen des § 6 Abs. 3 kann die 
Anforderungsbehörde als Leistungsempfänger  

denjenigen bestimmen, dem der Wohnraum 
oder der Hausrat zum Gebrauch überlassen 
werden soll. 

§ 8 
(1) Der Leistungspflichtige wird von der 

Anforderungsbehörde bestimmt. Die Anfor-
derungsbehörde kann die Bestimmung der 
einzelnen Leistungspflichtigen einer Gemein-
de oder einem Gemeindeverband übertragen, 
wenn in deren Bezirk eine Mehrzahl von 
gleichartigen Leistungen erbracht werden soll 
und die Übertragung zur Beschleunigung der 
Anforderung erforderlich ist. 

(2) Leistungspflichtiger ist 
1. bei Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 4, wer die tatsächliche Gewalt über die 
Sache ausübt; 

2. bei Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 
derjenige, dem ein dingliches oder ein per-
sönliches Recht zusteht, das zum Gebrauch, 
zum Mitgebrauch oder zur sonstigen Nut-
zung der Sache berechtigt; 

3. bei Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 
und 7 der Eigentümer der Sache; 

4. bei Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 
der Inhaber der Werkstatt, des Betriebs 
oder des Verkehrsunternehmens; 

5. bei Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 
wer durch den Vertrag verpflichtet werden 
soll. 

§ 9 
(1) Kann ein Leistungsbescheid, der sich 

auf eine Anforderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 
und 7 bezieht, dem Leistungspflichtigen nicht 
oder nicht ohne eine ihren Zweck gefähr-
dende Verzögerung zugestellt werden, so 
kann er demjenigen zugestellt werden, der 
die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt. 

(2) Kann unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 ein Leistungsbescheid, der sich auf 
eine Anforderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 
bezieht, nicht dem Leistungspflichtigen zu-
gestellt werden, so kann er dem Leiter der 
Werkstatt, des Betriebs oder des Verkehrs-
unternehmens und, wenn auch bei ihm diese 
Voraussetzungen vorliegen, seinem Stellver-
treter oder dem Leiter einer örtlich selbstän-
digen Abteilung zugestellt werden. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 tre-
ten dieselben rechtlichen Wirkungen ein, wie 
wenn der Leistungsbescheid dem Leistungs-
pflichtigen zugestellt wäre. 



§  10  
Bei der Anforderung einer nicht verbrauch-

baren Sache wird vermutet, daß eine Anfor-
derung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, bei der An-
forderung einer verbrauchbaren Sache, daß 
eine Anforderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 er-
folgt. 

§ 11 
(1) Der Eigentümer kann eine Anforde-

rung nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 verlangen, wenn 
eine Anforderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
erfolgt ist und ihm die Leistung zum Ge-
brauch, zum Mitgebrauch oder zur sonstigen 
Nutzung nicht zugemutet werden kann. Zu-
ständig bleibt die Behörde, die auf Grund 
von § 2 Abs. 1 Nr. 1 angefordert hat. 

(2) Wer zur Nutzung einer Sache berechtigt 
ist, kann der Anforderung eines Teils dieser 
Sache zum Gebrauch, zum Mitgebrauch oder 
zur sonstigen Nutzung widersprechen und 
die Anforderung der ganzen Sache verlangen, 
wenn sein wirtschaftliches Interesse an der 
Ausübung seines Rechts durch die Anforde-
rung des Teils entfallen oder unverhältnis-
mäßig vermindert werden würde. 

(3) Der Eigentümer kann der Anforderung 
eines Teils der Sache zu Eigentum wider-
sprechen und die Anforderung der ganzen 
Sache zu Eigentum verlangen, wenn der an-
dere Teil für ihn keinen oder nur einen un-
verhältnismäßig geringen Wert hätte. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Besondere Vorschriften für Werkleistungen 
und Verpflichtungen zum Abschluß von 

Verträgen 

§ 12 
Auf Grund des § 2 Abs. 1 Nr. 8 können 

unbeschadet der Vorschrift des § 14 Abs. 1 
Anforderungen darauf gerichtet werden, daß 
1. in einem land- oder forstwirtschaftlichen 

Betrieb bestimmte Erzeugnisse dieses Be-
triebs gewonnen, in üblicher Weise be-
arbeitet, verarbeitet, eingelagert oder be-
fördert werden; 

2. in einem Betrieb, der Ernährungsgüter 
herstellt, die ihm gelieferten Erzeugnisse 
in üblicher Weise bearbeitet, verarbeitet 
oder eingelagert und dort auch die bei 
gleichgearteten Betrieben hergestellten Er-
zeugnisse eingelagert werden; 

3. ein Verkehrsunternehmen mit seinen Be-
förderungsmitteln Beförderungen ausführt 
oder ausführen läßt; 

4. ein Verkehrsunternehmen die seinem Be-
trieb dienenden Anlagen oder ein Träger 
der Bau- und Unterhaltungslast eine Ver-
kehrsanlage ändert, verstärkt, erweitert 
oder wiederherstellt. 

§ 13 
Auf Grund des § 2 Abs. 1 Nr. 9 kann 

eine Anforderung darauf gerichtet werden, 
daß ein Verkehrsunternehmen mit dem Lei-
stungsempfänger einen Vertrag über solche 
Leistungen abschließt, wie sie ein Verkehrs-
unternehmen dieser Art zu bewirken pflegt. 

§ 14 
(1) Zur Verhütung oder Beseitigung eines 

öffentlichen Notstandes können auf Grund 
des § 2 Abs. 1 Nr. 8 Anforderungen auch 
darauf gerichtet werden, daß 

1. in einer Gaststätte, die gewerbsmäßig Ver-
pflegung verabfolgt, oder in einem ähn-
lichen Betrieb Mahlzeiten und andere Ver-
pflegung zubereitet oder verabreicht 
werden; 

2. in einer Werkstatt Instandsetzungsarbeiten 
ausgeführt werden; 

3. Besitzer von Beförderungsmitteln, auch 
soweit es sich nicht um Verkehrsunterneh-
men handelt, Beförderungen übernehmen 
oder ausführen lassen. 
(2) Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 

können auch in der Weise angefordert wer-
den, daß von dem Inhaber der Gaststätte 
oder des ähnlichen Betriebs verlangt wird, 
mit dem Leistungsempfänger einen Vertrag 
über die Zubereitung oder Verabfolgung von 
Mahlzeiten und anderer Verpflegung abzu-
schließen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Rechtliche Wirkungen der Leistungs

-

anforderung 

§ 15 
Eine Anforderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 5 bewirkt nicht, daß Rechtsverhältnisse 
erlöschen, die den Leistungspflichtigen gegen

-

über Dritten zur Nutzung der Sache berech-
tigen. Der Leistungspflichtige ist jedoch von 



der Verpflichtung zu wiederkehrenden Lei-
stungen aus einem Miet- oder Pachtverhält-
nis befreit, solange ihm durch die Anforde-
rung die Nutzung der Sache in vollem Um-
fang  entzogen wird. 

§ 16 
Im Falle einer Anforderung nach § 2 

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 7 dürfen auch die-
jenigen, die nicht Leistungspflichtige sind, 
Rechte zur Nutzung der Sache nicht ausüben, 
soweit diese den Rechten des Leistungsemp-
fängers entgegenstehen würden. § 15 gilt 
sinngemäß. 

§ 17 
(1) Auf Grund einer Anforderung nach 

§ 2 Abs. 1 Nr. 6 hat der Leistungspflichtige 
dem Leistungsempfänger die angeforderte 
Sache herauszugeben. Übt ein anderer die 
tatsächliche Gewalt über die Sache aus, so ist 
auch dieser zur Herausgabe verpflichtet. 

(2) Der Leistungsempfänger erwirbt das 
Eigentum an einer verb rauchbaren Sache so-
bald er auf Grund der Anforderung in ihren 
Besitz gelangt. War der Leistungsempfänger 
bereits im Besitz der Sache, bevor der Lei-
stungsbescheid nach § 39 zugestellt worden 
ist, so erwirbt er das Eigentum erst mit der 
Zustellung. 

(3) Wird eine nicht verbrauchbare Sache 
angefordert, so erwirbt der Leistungsempfän-
ger das Eigentum an der Sache, sobald der 
Leistungsbescheid gegenüber dem bisherigen 
Eigentümer vollziehbar geworden ist (§ 40 
Abs. 2). 

(4) Werden Sachen aus einem Vorrat an-
gefordert, so hat der Leistungspflichtige Sa-
chen von mittlerer Art und Güte aus dem 
Vorrat auszusondern und herauszugeben. 
Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 

(5) Mit dem Eigentumserwerb nach Ab-
satz 2 oder 3 erlöschen die bisherigen Rechte 
an der angeforderten Sache und die persön-
lichen Rechte, die zum Besitz oder zur Nut-
zung der Sache berechtigen. Im Falle des 
Absatzes 3 gilt bis zum Eigentumserwerb des 
Leistungsempfängers § 15 sinngemäß. 

§ 18 
Der Leistungsbescheid auf Grund einer 

Anforderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 gilt als 
bindendes Vertragsangebot des Leistungs-
pflichtigen. Eine Annahme des Angebots hat 
der Leistungsempfänger dem Leistungspflich-
tigen gegenüber unverzüglich zu erklären. 

VIERTER ABSCHNITT 

Leistungsvorbereitungen 

§ 19 
(1) Der Leistungspflichtige ist zu Duldun-

gen und Unterlassungen verpflichtet, die zur 
ordnungsmäßigen Vorbereitung der Lei-
stung notwendig sind. Die Anforderungsbe-
hörde kann von dem Leistungspflichtigen 
auch Auskünfte, die Vorlage von Unterlagen 
und die Vorführung von Pferden und Land-
fahrzeugen verlangen. 

(2) Anforderungsbehörde für die Lei-
stungsvorbereitungen nach Absatz 1 ist die 
für die Anforderung der Leistung zuständige 
Behörde. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Pflichten der Beteiligten 

§ 20 
(1) Auf Grund der Anforderung hat der 

Leistungspflichtige die angeforderte Leistung 
rechtzeitig, ordnungsgemäß und vollständig 
zu bewirken. Ist kein Zeitpunkt oder keine 
Frist für die Leistung bestimmt, so ist sie 
unverzüglich zu erbringen. 

(2) Erfüllt der Leistungspflichtige die ihm 
gegenüber dem Leistungsempfänger oblie-
genden Verpflichtungen nicht, so hat er dem 
Leistungsempfänger den dadurch entstehen-
den Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß er 
die Nichterfüllung bei sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts nicht zu vertreten hat. Aus Mängeln 
einer angeforderten Sache kann eine solche 
Ersatzpflicht nur hergeleitet werden, wenn 
der Leistungspflichtige den Mangel arglistig 
verschwiegen hat. 

(3) Dem Leistungspflichtigen steht ein 
Recht, die Leistung bis zur Bewirkung der 
ihm geschuldeten Gegenleistung zu verwei-
gern, nicht zu. 

(4) Hat der Leistungsempfänger auf eine 
zum Gebrauch angeforderte Sache Verwen-
dungen gemacht, so kann er hierfür Ersatz 
insoweit verlangen, als die Verwendungen 
zur Erhaltung der Sache notwendig waren 
oder der Wert der Sache im Zeitpunkt ihrer 
Rückgabe durch die Verwendungen erhöht 
ist. Der Anspruch richtet sich gegen den Lei-
stungspflichtigen; ist dieser nicht Eigentümer, 
so richtet sich der Anspruch gegen den Eigen- 



tümer, es sei denn, daß im Verhältnis zwi-
schen diesem und dem Leistungspflichtigen 
der Leistungspflichtige die Aufwendungen 
zu tragen hat. Fütterungskosten werden nicht 
erstattet. 

(5) Der Leistungsempfänger ist berechtigt, 
eine Einrichtung, mit der er die Sache ver-
sehen hat, wegzunehmen; im Falle der Weg-
nahme ist er verpflichtet, die Sache auf seine 
Kosten in den vorigen Stand zu versetzen. 
§ 258 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gilt sinngemäß. 

§ 21 
(1) Der Leistungsempfänger ist verpflich-

tet, die Leistung abzunehmen und dem Lei-
stungspflichtigen ihren Empfang auf Verlan-
gen schriftlich zu bestätigen. 

(2) Im Falle einer Anforderung nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ist der Leistungsempfänger 
zur Rückgabe der Sache an den Leistungs-
pflichtigen nach Ablauf der für den Gebrauch, 
den Mitgebrauch oder die sonstige Nutzung 
bestimmten Frist oder bei Beendigung der 
Anforderung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ver-
pflichtet. Ist dem Leistungsempfänger be-
kannt, daß der Leistungspflichtige nicht zum 
Besitz der Sache berechtigt ist, so kann sich 
der Leistungsempfänger durch die Heraus-
gabe an die Anforderungsbehörde von dieser 
Verpflichtung befreien. Die Anforderungs-
behörde hat die Sache an den zum Besitz Be-
rechtigten herauszugeben. 

(3) Die Verpflichtungen des Leistungsemp-
fängers, für die empfangene Leistung eine 
Entschädigung zu zahlen oder Ersatz zu lei-
sten, bestimmen sich nach den Vorschriften 
des Sechsten Abschnitts. 

§ 22 
Die Vorschriften des § 20 Abs. 1 und 2 

über die Pflichten des Leistungspflichtigen 
gelten sinngemäß für den nach § 17 Abs. 1 
Satz 2 Herausgabepflichtigen. Ihm ist gleich-
falls der Empfang der Leistung auf Verlan-
gen schriftlich zu bestätigen. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Die Abgeltung 

§ 23 
(1) Im Falle der Anforderung nach § 2 

Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 hat der Leistungs-
empfänger eine Entschädigung zu zahlen, 
die sich nach dem für vergleichbare Leistun-

gen im Wirtschaftsverkehr üblichen Entgelt 
bemißt. Fehlt es an vergleichbaren Leistungen 
oder ist ein übliches Entgelt nicht zu ermit-
teln, so ist die Entschädigung unter gerech-
ter Abwägung der Interessen der Allgemein-
heit und der Beteiligten zu bestimmen. Die 
Entschädigung ist für die Zeit bis zur Rück-
gabe der angeforderten Sache oder, wenn die 
Rückgabe der angeforderten Sache unmöglich 
wird, bis zum Eintritt des Umstandes zu ge-
währen, der die Unmöglichkeit der Rück-
gabe zur Folge hat; bei Anforderungen nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 und 7 ist anstelle des Zeit-
punktes der Rückgabe der Zeitpunkt maß-
geblich, in dem die Verpflichtung zur Unter-
lassung oder zur Duldung wegfällt. Die Ent-
schädigung ist in der Regel in monatlichen 
Teilbeträgen nachträglich zu zahlen. 

(2) Im Falle der Anforderung nach § 2 
Abs. 1 Nr. 6 hat der Leistungsempfänger eine 
Entschädigung für den Verlust des Eigentums 
zu zahlen, die sich nach dem gemeinen Wert 
der Sache in dem Zeitpunkt bemißt, in dem 
er das Eigentum an der Sache erwirbt. Wird 
die Entschädigung nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach diesem Zeitpunkt gezahlt, so 
ist sie von diesem Zeitpunkt an mit vier vom 
Hundert zu verzinsen. 

(3) Bei der Bemessung der Entschädigung 
werden Mängel der Sache nur berücksichtigt, 
wenn der Leistungsempfänger dem Leistungs-
pflichtigen die Mängel rechtzeitig angezeigt 
hat. Eine Anzeige ist rechtzeitig, wenn sie 
bei Mängeln, die bei der Überlassung er

-

kennbar waren, innerhalb von zwei Wochen 
seit der Überlassung, bei anderen Mängeln 
innerhalb von zwei Wochen seit der Ent-
deckung, spätestens jedoch innerhalb von 
sechs Monaten seit der Überlassung erfolgt. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung der Anzeige. 

§ 24 
Für Vermögensnachteile, die nicht schon 

durch die Entschädigung nach §§ 23 und 30 
abgegolten sind, hat der Leistungsempfänger 
eine Entschädigung zu zahlen, wenn und so-
weit bei einer gerechten Abwägung der In-
teressen der Allgemeinheit und der Beteilig-
ten eine solche Entschädigung gerechtfertigt 
und angemessen erscheint. Für entgangenen 
Gewinn und für Vermögensnachteile, die 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Entzug der Nutzung stehen, ist eine 
Entschädigung nur zu zahlen, wenn und so-
weit dies zur Abwendung unbilliger Härten 



dringend geboten erscheint. Die üblichen 
Umzugskosten sind in jedem Falle zu er-
setzen. 

§ 25 
(1) Im Falle einer Anforderung nach § 2 

Abs. 1 Nr. 8 hat der Leistungsempfänger 
eine Entschädigung zu zahlen, die sich nach 
den im Wirtschaftsverkehr für vergleichbare 
Leistungen üblichen Entgelten und Tarifen 
bemißt. 

(2) Im Falle einer Anforderung nach § 2 
Abs. 1 Nr. 9 hat der Leistungsempfänger für 
Leistungen, die auf Grund des Vertrages er-
bracht werden, eine nach Absatz 1 zu bernes-
sende Entschädigung zu zahlen, sofern nicht 
ein Entgelt vereinbart ist. 

§ 26 
(1) Die Entschädigung nach § 23 kann nur 

verlangen 
1. für Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2, 

5 und 7 der Eigentümer; die Entschädi-
gung steht dem Mieter oder Pächter zu, 
wenn er nicht nach § 15 Satz 2 von der 
Verpflichtung zu wiederkehrenden Lei-
stungen befreit ist; 

2. für Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 
und 4 der Nutzungsberechtigte; 

3. für Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 der 
Eigentümer. 

Dinglich an der Sache Berechtigte sind 
nach Maßgabe des § 30 auf die Entschädigung 
des Eigentümers angewiesen. 

(2) Eine Entschädigung nach § 24 können 
verlangen der Eigentümer, sonstige an der 
Sache zur Nutzung Berechtigte, Dienstbar-
keitsberechtigte und diejenigen, die auf Grund 
eines persönlichen Rechts die Sache besitzen. 

(3) Die Entschädigung nach § 25 kann der 
Leistungspflichtige verlangen. 

§ 27 
Für Leistungsvorbereitungen (§ 19) sowie 

für Schäden, die infolge einer Beschlagnahme 
(§ 46) entstehen, ist dem Leistungspflichtigen 
eine angemessene Entschädigung zu zahlen. 

§ 28 
(1) Kann der Leistungsempfänger eine an-

geforderte Sache, zu deren Rückgabe er ver-
pflichtet ist, nicht zurückgeben oder gibt er 
sie in verschlechtertem oder beschädigtem 
Zustand zurück, so hat er dem Eigentümer 
Ersatz zu leisten. 

(2) Kann die Sache nicht zurückgegeben 
werden, so bemißt sich die Höhe der Ersatz-
leistung nach dem gemeinen Wert der Sache 
im Zeitpunkt der Fälligkeit des Rückgabean-
spruchs (§ 21 Abs. 2 Satz 1). Eine vor diesem 
Zeitpunkt eingetretene Wertminderung, die 
über die gewöhnliche Abnutzung hinaus

-

geht, bleibt bei der Bemessung unberück

-

sichtigt. 
(3) Wird die Sache in verschlechtertem oder 

beschädigtem Zustand zurückgegeben, so be-
mißt sich die Höhe der Ersatzleistung nach 
den für eine sachgemäße Instandsetzung er-
forderlichen Kosten. Bei der Bemessung ist 
eine durch die Instandsetzung nicht zu be-
hebende Wertminderung zu berücksichtigen. 
Die Höhe der Ersatzleistung darf den ge-
meinen Wert nicht übersteigen, den die Sache 
ohne die Verschlechterung oder Beschädigung 
in-1  Zeitpunkte der Rückgabe gehabt hätte. 

(4) Für die gewöhnliche Abnutzung der 
Sache während der Zeit, für die Entschädi

-

gung nach 23 Abs. 1 gewährt wird, ist kein 
Ersatz zu leisten. 

(5) Eine Ersatzleistung durch Herstellung 
in Natur kann nicht verlangt werden. 

§ 29 
Hat die Anforderungsbehörde einen ande-

ren als einen Bedarfsträger zum Leistungs-
empfänger bestimmt (§ 7 Abs. 2), so hat der 
Leistungsempfänger Ersatz nach § 28 Abs. 1 
nur zu leisten, wenn sich eine Ersatzpflicht 
bei sinngemäßer Anwendung der Vorschrif-
ten des bürgerlichen Rechts ergibt. 

§ 30 
(1) Erlischt infolge einer Leistungsanfor-

derung ein Recht an der angeforderten Sache, 
so besteht es an den Forderungen des Eigen-
tümers auf Entschädigung und auf Ersatz-
leistung fort. 

(2) Soweit infolge einer Leistungsanforde-
rung ein Recht an der angeforderten Sache 
in anderer Weise beeinträchtigt wird, gilt 
Absatz 1 sinngemäß. Kann das Recht an 
einer Forderung nicht bestehen, so hat der 
Berechtigte Anspruch auf Befriedigung aus 
den in Absatz 1 bezeichneten Forderungen 
des Eigentümers; der Anspruch bemißt sich 
nach dem Betrag, um den das Recht, wenn 
es nicht infolge der. Anforderung beein-
trächtigt worden wäre, den Wert der Nut-
zung des angeforderten Gegenstandes wäh-
rend der Dauer der Anforderung mindern 
würde. 



(3) Ist eine Entschädigung wegen einer An-
forderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 zu gewäh-
ren, so erstrecken sich Grundpfandrechte, 
Reallasten und öffentliche Lasten auf den 
Entschädigungsanspruch in gleicher Weise wie 
auf eine Mietzinsforderung. 

(4) Ist eine Entschädigung oder Ersatzlei-
stung wegen Entziehung oder Beschädigung 
von Früchten oder von Zubehörstücken 
eines mit einem Grundpfandrecht oder einer 
Reallast belasteten Grundstücks oder von 
Zubehörstücken eines mit einer Schiffshypo-
thek belasteten eingetragenen Schiffes oder 
Schiffsbauwerks zu gewähren, so finden die 
Vorschriften des § 1123 Abs. 2 Satz 1 und 
des § 1124 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sinngemäß Anwendung. 

§ 31 
(1) Körper- und Gesundheitsschäden, Schä-

den durch Verlust, Beschädigung oder Ver-
schlechterung anderer als der angeforderten 
Sachen sowie Haftpflichtschäden, die der Lei-
stungspflichtige, seine Erfüllungsgehilfen oder 
der nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Herausgabe-
pflichtige infolge der Erfüllung einer auf der 
Anforderung beruhenden Leistung erleiden. 
hat der Bedarfsträger den Geschädigten an-
gemessen zu ersetzen, soweit diese nicht auf 
andere Weise Ersatz zu erlangen vermögen. 

(2) Für Körper- und Gesundheitsschäden 
gelten die §§ 843 bis 846 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sinngemäß. Bei der Bemessung 
des Ersatzes für Sachschäden sind die Vor-
schriften des § 28 Abs. 2, 3 und 5 sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Trifft die Ersatzpflicht nach Absatz 1 
mit einer Ersatzpflicht auf Grund fahrlässiger 
Amtspflichtverletzung zusammen, so wird 
die Ersatzpflicht nach § 839 Abs. 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs nicht dadurch ausge-
schlossen, daß die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 vorliegen. 

§ 32 
In den Fällen der §§ 28, 31 ist der Lei-

stungsempfänger zur Ersatzleistung nur ge-
gen Abtretung der Ansprüche verpflichtet, 
die dem Ersatzberechtigten auf Grund des 
Ereignisses, auf dem die Ersatzpflicht des 
Leistungsempfängers beruht, gegen andere 
Personen zustehen. 

§ 33 
Die Bemessung der Entschädigung und 

Ersatzleistung unterliegt den bestehenden 
Preisvorschrif ten.  

§ 34 
(1) Eine Entschädigung nach den §§ 23 bis 

25 und 27 sowie eine Ersatzleistung nach den 
§§ 28 und 29 wird nicht gezahlt, soweit 
einem Entschädigungs- oder Ersatzberechtig-
ten infolge der Anforderung Vermögensvor-
teile erwachsen. 

(2) Hat in den Fällen der §§ 24 und 28 bis 
31 bei der Entstehung des Schadens ein Ver-
schulden des Entschädigungs- oder Ersatzbe-
rechtigten mitgewirkt, so gilt § 254 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs sinngemäß. 

(3) Eine Pflicht zur Ersatzleistung nach 
den §§ 28, 29 und 31 besteht nicht, wenn 
der Schaden auch ohne die Anforderung 
eingetreten wäre. 

§ 35 
(1) Hat die Anforderungsbehörde einen 

anderen als einen Bedarfsträger zum Lei-
stungsempfänger bestimmt (§ 7 Abs. 2) und 
erfüllt dieser seine Verbindlichkeiten nicht 
binnen sechs Wochen seit ihrer Fälligkeit, so 
haftet für die Erfüllung dieser Verbindlich-
keiten der Bedarfsträger; im Falle des § 29 
haftet er jedoch nur nach Maßgabe des § 28. 

(2) Soweit der Leistungsempfänger nach 
§ 29 zum Ersatz nicht verpflichtet ist, trifft 
die in § 28 vorgesehene Ersatzpflicht den 
Bedarfsträger. 

(3) Soweit der Bedarfsträger den Entschä

-

digungs- oder Ersatzberechtigten nach Ab

-

satz 1 befriedigt, gehen dessen Ansprüche ge-
gen den Leistungsempfänger auf den Be-
darfsträger über. Der Obergang kann nicht 
zum Nachteil des Berechtigten geltend ge-
macht werden. 

(4) Im Falle des Absatzes 2 gilt § 32 sinn-
gemäß. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Verjährung 

§ 36 
(1) Nach diesem Gesetz begründete Zah-

lungsansprüche verjähren in zwei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluß des 
Jahres, in dem der Anspruch entsteht. Die 
§§ 202 bis 225 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gelten sinngemäß. 

(2) Auf die Verjährung anderer nach die-
sem Gesetz begründeter Ansprüche sind die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
anzuwenden. 



Zweiter Teil 
Verfahren 

ERSTER ABSCHNITT 

Durchführung der Anforderung 
§ 37 

Leistungen werden von der Anforderungs-
behörde durch Leistungsbescheid angefordert. 

§ 38 
Der Leistungsbescheid bedarf der Schrift-

form. In ihm müssen der Grund der Anfor-
derung, die Anforderungsbehörde, der Ge-
genstand der Leistung, der Bedarfsträger, der 
Leistungspflichtige und im Falle des § 7 
Abs. 2 der Leistungsempfänger bezeichnet 
werden. Bei einer Anforderung nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 9 ist die Dauer der 
Leistung anzugeben. Der Leistungsbescheid 
soll ferner die gesetzliche Grundlage der An-
forderung bezeichnen und muß eine Rechts-
mittelbelehrung enthalten. 

§ 39 
(1) Der Leistungsbescheid ist dem Lei-

stungspflichtigen (§ 8) zuzustellen. Liegen die 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 vor, so kann 
der Leistungsbescheid den in § 9 Abs. 1 und 
2 genannten Personen zugestellt werden. 

(2) Der Leistungsbescheid soll auch allen 
der Anforderungsbehörde bekannten Per-
sonen zugestellt werden, die durch die An-
forderung in ihren Rechten betroffen 
werden. 

§ 40 
(1) Bei Anforderungen nach § 2 Abs. 1 

Nr. 1 bis 5 und 7 bis 9 wird der Leistungs-
bescheid mit seiner Zustellung vollziehbar. 
Dasselbe gilt, wenn nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 
die Überlassung einer verbrauchbaren Sache 
zu Eigentum angefordert wird. 

(2) Bei Anforderung einer nicht verbrauch

-

baren Sache zu Eigentum nach § 2 Abs. 1 
Nr. 6 ordnet die Anforderungsbehörde die 
Vollziehung des Leistungsbescheides an, so

-

bald dieser für alle ihr bekannten Anfech-
tungsberechtigten unanfechtbar geworden 
ist. Erfolgt die Anforderung zur Erfüllung 
einer Aufgabe nach § 1 Nr. 1 Buchstabe c, 
so wird der Leistungsbescheid mit seiner Zu-
stellung vollziehbar, wenn dies im Leistungs-
bescheid angeordnet wird. 

§ 41 
Leistungsvorbereitungen nach § 19 können 

mündlich oder mittels Fernmeldeeinrichtung 
angefordert werden.  

§ 42 
Zur Sicherung des Beweises soll, soweit es 

sachdienlich und unter den gegebenen Um-
ständen möglich ist, der Zustand einer ange-
forderten Sache durch Sachverständige fest-
gestellt und ihr Wert geschätzt werden. Hier-
über ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
den Beteiligten zuzustellen ist. 

§ 43 
Bietet der Leistungspflichtige dem Lei-

stungsempfänger zu angemessenen Bedingun-
gen den Abschluß eines Rechtsgeschäfts an, 
auf Grund dessen die angeforderte Leistung 
fortan zu erbringen ist, und erscheint die 
Erfüllung des Rechtsgeschäfts hinreichend 
gesichert, so ist der Leistungsbescheid aufzu-
heben, wenn der Leistungsempfänger den 
Abschluß des Rechtsgeschäfts ohne berechtig-
ten Grund ablehnt. 

§ 44 
(1) Fallen di e  Voraussetzungen der Anfor-

derung weg, so hat die Anforderungsbehörde 
1. bei Anforderung von Leistungen nach § 2 

Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 auf Antrag des 
Leistungsempfängers oder des Entschädi-
gungsberechtigten die Beendigung der An-
forderung anzuordnen, wenn die Anord-
nung bei Abwägung der Interessen des 
Leistungsempfängers und des Entschädi-
gungsberechtigten tunlich erscheint; 

2. bei Anforderung von Leistungen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 6 auf Antrag des Leistungs-
pflichtigen eine Anordnung zu erlassen, 
kraft deren dieser das Eigentum an der 
angeforderten Sache wieder erwirbt, so-
fern die Sache sich noch im Eigentum und 
im Besitz des Leistungsempfängers befin-
det und er die Sache nicht mehr für Auf-
gaben im Sinne des § 1 benötigt; 

3. bei Anforderung von Leistungen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 8 auf Antrag des Leistungs-
pflichtigen diesen von der Erbringung 
weiterer Leistungen zu entbinden; 

4. bei Anforderung von Leistungen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 9 auf Antrag des Leistungs-
pflichtigen diesem das Recht einzuräumen, 
den Vertrag zu kündigen. 
(2) Anordnungen nach Absatz 1 sind dem 

Leistungsempfänger und dem Leistungs-
pflichtigen, im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 
anstelle des Leistungspflichtigen dem Ent-
schädigungsberechtigten zuzustellen. S ie wer-
den wirksam, sobald sie für diese unanfecht-
bar geworden sind. 



(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 
sind die für die Anforderung einer Sache zu 
Eigentum geltenden Vorschriften sinngemäß 
anzuwenden. Bei der Bemessung der dem 
Leistungsempfänger zu zahlenden Entschädi-
gung ist der Betrag der auf Grund der An-
forderung nach § 23 Abs. 2 gezahlten Ent-
schädigung zugrunde zu legen. Eine in der 
Zwischenzeit eingetretene Veränderung des 
Wertes der Sache ist zu berücksichtigen. 

§ 45 
(1) Auf die Erzwingung von Handlungen, 

Duldungen oder Unterlassungen, die nach 
diesem Gesetz angefordert werden, sind die 
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes vom 27. April 1953 (Bundesge-
setzbl. I S. 157) entsprechend anzuwenden. 
Gegen Leistungsempfänger, die Bedarfsträger 
sind, darf der Verwaltungszwang nicht an-
gewandt werden. 

(2) Vollstreckungsbehörde ist die Anfor-
derungsbehörde oder die Behörde, die von 
der obersten Landesbehörde bestimmt wird, 
zu deren Geschäftsbereich die Anforderungs-
behörde gehört. Die Vollstreckungsbehörde 
kann die Verwaltungshilfe anderer Behörden 
in Anspruch nehmen. 

§ 46 
(1) Die Anforderungsbehörde kann zur 

Sicherstellung einer anzufordernden Leistung 
die Beschlagnahme der Sache anordnen, auf 
die sich ein zu erlassender Leistungsbescheid 
beziehen so ll . Die Beschlagnahme wird mit 
der Zustellung der Anordnung an denjenigen 
wirksam, der bei einer Anforderung Lei-
stungspflichtiger sein würde. 

(2) Die Beschlagnahme bewirkt, daß 
Rechtsgeschäfte über die beschlagnahmte 
Sache insoweit unwirksam sind, als sie dem 
mit den ergehenden Anforderungen verfolg-
ten Zweck zuwiderlaufen; auch dürfen we-
sentliche Veränderungen an der Sache ohne 
Genehmigung der Anforderungsbehörde 
nicht vorgenommen werden. Den Rechtsge-
schäften in diesem Sinne stehen auch Verfü-
gungen im Wege der Zwangsvollstreckung 
oder Arrestvollziehung gleich. 

(3) Beschlagnahmen werden unwirksam, 
wenn die Leistung nicht innerhalb von drei 
Monaten angefordert wird. 

§ 47 
(1) Für die Anfechtung der nach diesem 

Gesetz. erlassenen Leistungsbescheide gilt die 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 

	

  
(Bundesgesetzbl. I S 	)  

(2) Der Widerspruch und die Anfechtungs-
klage haben keine aufschiebende Wirkung. 
§ 81 Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung 
gilt entsprechend. 

(3) Die Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts sowie die Beschwerde 
gegen die Nichtzulassung der Revision sind 
ausgeschlossen. 

§ 48 
Zustellungen durch die Verwaltungsbehör-

den werden nach den Vorschriften des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
3. Juli 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 379) be-
wirkt. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Festsetzung von Entschädigung und 
Ersatzleistung 

§ 49 
Ent schädigung und Ersatzleistung auf 

Grund des Sechsten Abschnitts des Ersten 
Teils dieses Gesetzes werden durch Behörden 
festgesetzt, die durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung bestimmt werden. Die Vor-
schriften des § 5 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2 
gelten sinngemäß. 

§ 50 
Wer Anspruch auf Entschädigung oder 

Ersatzleistung erhebt, hat der nach § 49 zu-
ständigen Behörde schriftlich oder zur Nie-
derschrift zu erklären, ob und welche ande-
ren Personen nach seiner Kenntnis ein Recht 
auf die Entschädigung oder Ersatzleistung 
geltend machen oder geltend machen können. 
Die Erklärung ist dem Zahlungspflichtigen 
und den als Berechtigte benannten Personen 
zuzustellen. 

§ 51 
(1) Vor der Festsetzung der Entschädi-

gung oder der Ersatzleistung hat die nach 
§ 49 zuständige Behörde durch einen Vor-
schlag auf eine gütliche Einigung der Betei-
ligten hinzuwirken. Beteiligte sind der Zah-
lungspflichtige und die der nach § 49 zustän-
digen Behörde bekannten Berechtigten. 

(2) Kommt eine Einigung zustande, so hat 
die nach § 49 zuständige Behörde diese zu 
beurkunden und den Beteiligten eine beglau-
bigte Abschrift der Urkunde zuzustellen. 

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so setzt die nach § 49 zuständige Behörde die 
Höhe der Entschädigung oder der Ersatz- 



leistung fest, nachdem sie den Beteiligten 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. 

(4) Die Festsetzung erfolgt durch schrift-
lichen Bescheid, in dem die nach § 49 zustän-
dige Behörde, der Zahlungspflichtige, der 
Zahlungsempfänger und die zulässigen 
Rechtsmittel anzugeben sind. Er ist den Be-
teiligten zuzustellen. 

(5) Besteht bei der nach § 49 zuständigen 
Behörde Ungewißheit über die Person des 
Zahlungsempfängers, so hat sie anzuordnen, 
daß der als Entschädigung oder Ersatzlei-
stung zu zahlende Geldbetrag unter Verzicht 
auf das Recht der Rücknahme zu hinterlegen 
ist. 

§ 52 
(1) Die Niederschrift über die Einigung 

nach § 51 Abs. 2 ist nach Zustellung an die 
Beteiligten vollstreckbar. Der Festsetzungs-
bescheid nach § 51 Abs. 3 ist den Beteiligten 
gegenüber vollstreckbar, wenn er für diese 
unanfechtbar geworden ist oder das Gericht 
ihn für vorläufig vollstreckbar erklärt hat. 

(2) Die Zwangsvollstreckung richtet sich 
nach den Vorschriften der Zivilprozeßord-
nung über die Vollstreckung von Urteilen in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Die voll-
streckbare Ausfertigung wird von dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des Amts-
gerichts erteilt, in dessen Bezirk die mit dem 
Festsetzungsverfahren befaßte Behörde ihren 
Sitz hat, und, wenn das Verfahren bei einem 
Gericht anhängig ist, von dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts. In 
den Fällen der §§ 731, 767 bis 770, 785, 786, 
791 der Zivilprozeßordnung tritt das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die mit dem Fest-
setzungsverfahren befaßte Behörde ihren Sitz 
hat, an die Stelle des Prozeßgerichts. 

(3) Gegen Leistungsempfänger, die Be-
darfsträger sind, ist die Zwangsvollstreckung 
nur zulässig, soweit nicht zwischenstaatliche 
Verträge eine andere Regelung vorsehen. 

§ 53 
Die nach § 51 vereinbarten oder festge-

setzten Entschädigungen oder Ersatzleistun-
gen unterliegen der Preisüberwachung nach 
den hierfür bestehenden allgemeinen Bestim-
mungen. 

§ 54 
(1) Ist dem Leistungsempfänger bekannt, 

daß ein Recht an der angeforderten Sache 
besteht, das gemäß § 30 an den Forderungen 
auf Entschädigung oder auf Ersatzleistung  

fortbesteht oder einen Anspruch auf Befriedi-
gung aus diesen Forderungen gewährt, so hat 
er, auch wenn eine Anordnung nach § 51 
Abs. 5 nicht getroffen ist, den zu zahlenden 
Geldbetrag unter Verzicht auf das Recht der 
Rücknahme zu hinterlegen. Das gleiche gilt, 
wenn ein solches Recht aus dem Grundbuch 
oder dem Schiffsregister ersichtlich oder bei der 
Anforderungsbehörde angemeldet worden ist. 

(2) Ist das Recht ein Grundpfandrecht 
oder eine Reallast, so ist Absatz 1 in den 
Fällen des § 30 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 nicht 
anzuwenden. Das gilt sinngemäß, wenn das 
Recht eine Schiffshypothek ist. 

(3) Jeder Beteiligte kann sein Recht an 
dem hinterlegten Betrag gegen einen Mitbe-
teiligten, der dieses Recht bestreitet, vor den 
Gerichten der Zivilgerichtsbarkeit geltend 
machen oder die Einleitung des gerichtlichen 
Verteilungsverfahrens beantragen. Für das 
Verteilungsverfahren ist das Amtsgericht zu-
ständig, hei dem der Betrag hinterlegt wor-
den ist. Die Vorschriften der Zivilprozeßord-
nung Tiber das Verteilungsverfahren sind 
sinngemäß anzuwenden; ist die Hinterlegung 
durch die Anforderung eines Grundstücks oder 
eines eingetragenen Schiffes oder Schiffsbau-
werks oder durch die Anforderung einer 
Sache veranlaßt, auf die sich ein Grundpfand-
recht oder eine Schiffshypothek eines Betei-
ligten erstreckt, so sind auf das Verteilungs-
verfahren die Vorschriften über die Vertei-
lung des Erlöses im Falle der Zwangsverstei-
gerung sinngemäß anzuwenden. 

(4) Absatz 3 gilt sinngemäß, wenn die Hin-
terlegung auf Grund einer Anordnung nach 
§ 51 Abs. 5 erfolgt ist und die Voraussetzun-
gen einer Hinterlegung nach den Absätzen 1 
und 2 vorliegen. 

§ 55 
(1) Hat der Entschädigungsberechtigte im 

Falle einer Anforderung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 6 gegenüber der nach § 49 zuständigen 
Behörde gemäß § 50 erklärt, daß er infolge 
der Anforderung eine Verpflichtung zur Ober-
eignung der Sache nicht erfüllen könne oder 
daß ihm die Sache zur Sicherung übereignet 
sei, so hat die Behörde anzuordnen, daß der 
Entschädigungsbetrag unter Verzicht auf das 
Recht der Rücknahme zu hinterlegen ist. Das 
gleiche gilt, wenn ein Dritter gegenüber der 
Behörde Rechte aus einem Rechtsverhältnis 
der in Satz 1 bezeichneten Art angemeldet 
hat. 

(2) Im Verhältnis zwischen den Beteiligten 
tritt der hinterlegte Betrag an die Stelle der 



Sache. Im übrigen bestimmen sich die Rechte 
auf den hinterlegten Betrag nach dem zwi-
schen den Beteiligten bestehenden Rechtsver-
hältnis. 

§ 56 
(1) Durch Hinterlegung in den Fällen des 

§ 51 Abs. 5 und der §§ 54, 55 wird der Zah-
lungspflichtige von seiner Zahlungspflicht 
befreit. 

(2) Die Pflicht zur Hinterlegung nach § 51 
Abs. 5 und den §§ 54, 55 entfällt, soweit eine 
Einigung der Beteiligten über die Auszahlung 
nachgewiesen ist. 

(3) Andere Vorschriften, nach denen die 
Hinterlegung geboten oder statthaft ist, blei-
ben unberührt. 

§ 57 
(1) Der Bundesminister der Finanzen kann 

bei den nach § 49 zuständigen Behörden Ver-
treter des Finanzinteresses bestellen. 

(2) Der Vertreter des Finanzinteresses ist 
Beteiligter am Festsetzungsverfahren im Sinne 
des § 51, sofern er nicht auf die Beteiligung 
verzichtet. 

§ 58 
(1) Ist ein Festsetzungsbescheid von einer 

unteren oder mittleren Verwaltungsbehörde 
erlassen worden, so können die am Fest-
setzungsverfahren Beteiligten innerhalb von 
zwei Wochen seit Zustellung des Festsetzungs-
bescheides Beschwerde einlegen. Ober die Be-
schwerde entscheidet die vorgesetzte Behörde 
oder die Aufsichtsbehörde der nach § 49 zu-
ständigen Behörde. 

(2) Die Entscheidung über die Beschwerde 
ist den am Festsetzungsverfahren Beteiligten 
zuzustellen. 

§ 59 
(1) Wegen der Festsetzung der Entschädi-

gung oder der Ersatzleistung kann ein Be-
teiligter binnen einer Frist von zwei Mona-
ten nach Zustellung der Beschwerdeentschei-
dung Klage erheben. Die Klage kann auch 
erhoben werden, wenn die vorgesetzte Be-
hörde oder die Aufsichtsbehörde über eine 
Beschwerde ohne zureichenden Grund inner-
halb einer Frist von drei Monaten eine Ent-
scheidung nicht getroffen hat. 

(2) Für die Klage ist das Landgericht ohne 
Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstan-
des ausschließlich zuständig; eine erweiterte 
Zulässigkeit von Rechtsmitteln nach den Vor-
schriften des § 511 a Abs. 4 und des § 547 
Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozeßordnung wird  

hierdurch nicht begründet. Örtlich ist das 
Landgericht ausschließlich zuständig, in des-
sen Bezirk die zur Festsetzung der Entschä-
digung oder der Ersatzleistung berufene Be-
hörde ihren Sitz hat. 

(3) Die Klage gegen den zur Entschädigung 
oder Ersatzleistung Verpflichteten ist auf 
Zahlung des verlangten Mehrbetrages zu 
richten. Die Klage gegen den zur Entschädi-
gung oder Ersatzleistung Berechtigten ist 
darauf zu richten, daß die Entschädigung 
oder die Ersatzleistung unter Aufhebung oder 
Abänderung des Festsetzungsbescheides ander-
weit festgesetzt wird. 

(4) Das Gericht kann im Falle des Ab-
satzes 3 Satz 2 auf Antrag des Berechtigten 
den Festsetzungsbescheid für vorläufig voll-
streckbar erklären. Ober den Antrag kann 
durch Beschluß vorab entschieden werden. 
Der Beschluß ist nicht anfechtbar. Die §§ 713 
bis 720 der Zivilprozeßordnung sind ent-
sprechend anzuwenden. 

(5) Die in Absatz 1 vorgesehene Frist ist 
eine Notfrist im Sinne der Zivilprozeßord-
nung. 

§ 60 
Hat eine oberste Bundes- oder Landesbe-

hörde die Entschädigung oder Ersatzleistung 
festgesetzt, so ist die Klage vor dem Zivil-
gericht binnen zwei Monaten nach Zustellung 
des Festsetzungsbescheides zu erheben. 

§ 61 
(1) Die Festsetzung von Entschädigungen 

für Leistungen zugunsten der im § 1 Nr. 3 
bezeichneten Streitkräfte erfolgt im Beneh-
men mit den Behörden der beteiligten Macht 
(Artikel 12 Abs. 3 des Finanzvertrages vom 
26. Mai 1952). In diesen Fällen werden 
Rechtsstreitigkeiten wegen der Festsetzung 
der Entschädigung oder Ersatzleistung von 
der Bundesrepublik Deutschland im eigenen 
Namen geführt. 

(2) Das Verfahren für die Festsetzung des 
Ersatzes von Schäden, für welche die in § 1 
Nr. 3 bezeichneten Streitkräfte nach den 
§§ 28 und 31 ersatzpflichtig sind, sowie die 
Fristen für die Geltendmachung der An-
sprüche auf solche Ersatzleistungen werden 
durch Artikel 8 des Finanzvertrages vom 
26. Mai 1952 und das hierzu erlassene Aus-
führungsgesetz bestimmt. 

§ 62 
(1) Demjenigen, der durch Naturereignisse 

oder andere unabwendbare Zufälle verhindert 



worden ist, eine in den §§ 58 und 60 be-
stimmte Frist einzuhalten, ist auf Antrag die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 
erteilen. 

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu 
stellen. Nach Ablauf eines Jahres, vom Ende 
der versäumten Frist gerechnet, kann die 
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt 
werden. 

(3) Die Form des Antrages auf Wiederein-
setzung richtet sich nach den Vorschriften, die 
für die versäumte Verfahrenshandlung gel-
ten. Der Antrag muß enthalten 
1. die Angabe der die Wiedereinsetzung be-

gründenden Tatsachen und die Mittel für 
ihre Glaubhaftmachung; 

2. die Nachholung der versäumten Verfah-
renshandlung oder, wenn diese bereits nach-
geholt ist, die Bezugnahme hierauf. 
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung 

entscheidet die für die Entscheidung über die 
nachgeholte Verfahrenshandlung zuständige 
Behörde oder das hierfür zuständige Gericht. 

§ 63 
(1) Ist durch Vorauszahlungen auf eine 

noch nicht festgesetzte Entschädigung oder 
Ersatzleistung eine Überzahlung eingetreten, 
so hat die nach § 49 zuständige Behörde die 
Rückzahlung des zuviel gezahlten Betrages 
durch Rückzahlungsbescheid anzuordnen. 

(2) Wird ein Festsetzungsbescheid berich-
tigt, geändert oder widerrufen und ist der 
Zahlungsempfänger zur Rückzahlung eines 
auf Grund des Bescheides zuviel gezahlten 
Betrages verpflichtet, so hat auf Antrag des 
Zahlungspflichtigen die nach § 49 zuständige 
Behörde die Rückzahlung des auf Grund des 
Bescheides zuviel gezahlten Betrages durch 
Rückzahlungsbescheid anzuordnen. Die An-
ordnung der Rückzahlung ist mit dem Be-
scheid, durch den die Berichtigung, die Ände-
rung oder der Widerruf ausgesprochen wird, 
zu verbinden. 

(3) Auf das Verfahren einschließlich der 
Zwangsvollstreckung sind die Vorschriften 
der §§ 51 bis 62 sinngemäß anzuwenden. 

§ 64 
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten 

für den Anspruch auf Ersatz von Verwendun-
gen (§ 20 Abs. 4) sinngemäß. 

§ 65 
Für die Zustellungen im Festsetzungsver-

fahren gilt § 48 entsprechend. 

Dritter Teil 

Manöver und andere Übungen 
§ 66 

Wenn uniformierte Verbände oder Einhei-
ten (Truppen), die berechtigt sind, im Bun-
desgebiet Manöver oder andere Übungen ab-
zuhalten, solche Manöver oder andere Übun-
gen durchführen, gelten unbeschadet einschrän-
kender Bedingungen, die für den Einzelfall 
festgelegt werden, die Vorschriften dieses 
Teils. Das gleiche gilt für Verbände und Ein-
heiten des zivilen Bevölkerungsschutzes, so-
weit diese an Manövern oder anderen Übun-
gen von Truppen teilnehmen. 

§ 67 
Die Vorschriften des Ersten und Zweiten 

Teils finden nur insoweit Anwendung, als in 
diesem Teil auf sie Bezug genommen ist. 

§ 68 
(1) Die  Truppen  dürfen Grundstücke über-

queren, vorübergehend besetzen oder zeit-
weilig sperren. 

(2) Ohne eine besondere Einwilligung des 
Berechtigten dürfen die Truppen die ihnen 
nach Absatz 1 zustehenden Rechte nicht aus-
üben auf 

bebauten Grundstücken und Verkehrsflug-
häfen, 
Grundstücken, die wegen der land- oder 
forstwirtschaftlichen Nutzung durch die zu-
ständigen Behörden als besonders schutz-
bedürftig erklärt worden sind, 
Tier- oder Pflanzenschutzgebieten, 
Stätten von religiöser, kultureller oder ge-
schichtlicher Bedeutung, 
Friedhöfen, 
Anlagen, welche bestimmt sind, die Sicher-
heit des Straßen-, Eisenbahn-, Wasser-
straßen-, See- oder Luftverkehrs zu gewähr-
leisten, 
Anlagen, welche bestimmt sind, die Nach-
richtenübermittlung zu gewährleisten, 
Anlagen zur Ent- oder Bewässerung, 
Anlagen zum Schutz gegen Naturgewalten, 
Anlagen zur Versorgung mit Wasser oder 
Energie wie Elektrizität und Gas. 
(3) Die Truppen dürfen Grundstücke in ge-

ringerer als der sonst zulässigen Höhe über-
fliegen, soweit die Bedingungen für die Durch-
führung der Manöver dies ausdrücklich vor-
sehen. 



§ 69 
In den Gebieten, in denen Manöver oder 

andere Übungen abgehalten werden sollen, 
sind Zeit, Ort und Durchführungsbedingungen 
durch die zuständige Landesbehörde minde-
stens zwei Wochen vor Beginn in ortsüblicher 
Weise  bekanntzugeben. 

§ 70 
(1) Die Truppen können nur auf Grund 

einer Vereinbarung mit den zuständigen Be-
hörden die Verkehrswege ganz oder teilweise 
in Anspruch nehmen; die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieser Vereinba-
rung treffen die zuständigen Behörden. 

(2) Das Überqueren der Gleise von Schie-
nenbahnen außerhalb der dazu bestimmten 
Übergänge ist verboten. Jedoch können Ein-
zelgruppen zu Fuß, wenn die Erfordernisse 
der Manöver oder andere Übungen es drin-
gend verlangen, die Gleise außerhalb der da-
zu bestimmten Übergänge unter Beachtung 
der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen über-
schreiten; die Haftung für alle entstehenden 
Schilden übernimmt die Truppe, die das Ma-
növer oder die Übung durchführt. 

(3) Die Truppen dürfen Gebiete der 
Hoheitsgewässer benutzen, soweit die Be-
dingungen für die Durchführung der Manöver 
dies ausdrücklich vorsehen. Die zuständigen 
Behörden können auf Verlangen der Truppen 
solche Teilgebiete sperren. 

§ 71 
(1) Zur Unterbringung von Dienststellen, 

Personen, Tieren, Fahrzeugen, Waffen sowie 
Gerät und sonstigen Bedarfsgegenständen 
sind der Truppe die erforderlichen Räume 
zur Verfügung zu stellen, die die bisherige 
Zweckbestimmung zu beachten hat. 

(2) Als behelfsmäßige Unterkünfte sind 
auch solche Räume zur Verfügung zu stellen, 
die üblicherweise anders verwendet werden. 

(3) Nach den vorhandenen Möglichkeiten 
sind zur Verfügung zu stellen 

bei der Unterbringung nach Absatz 1 Be-
leuchtung, Wasser und Heizung, 
bei der Unterbringung nach Absatz 2 Be-
leuchtung, Wasser und Lagerstroh. 
(4) § 3 Abs. 4 bis 6, § 4 Abs. 2, § 15 

Satz 1, § 16, 5 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 
Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5, 5 19, § 20 
Abs. 1 und 5 21 Abs. 1 und 2 gelten sinn-
gemäß. Gebäude oder bewegliche Sachen im 
Sinne des 5 4 Abs. 3 dürfen nur angefordert  

werden, soweit Körperschaften, Anstalten 
oder Verbände, die diese Gebäude oder Sachen 
benutzen, durch die Anforderung in der Er-
füllung ihrer Aufgaben nicht wesentlich be-
einträchtigt werden. 

§ 72 
Die Träger örtlicher Wasserversorgungs-

anlagen haben den Truppen nach den vor-
handenen Möglichkeiten Wasser für den 
Quartier-, Biwak- und sonstigen Bedarf zu 
liefern. 5 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 4 
Satz 1 und Abs. 5 gilt sinngemäß. 

§ 73 
Leistungspflichtig ist, wer die tatsächliche 

Gewalt über die angeforderte Sache ausübt. 

§ 74 
Leistungsempfänger ist die Körperschaft, in 

deren Dienst die Truppen stehen. Die zu-
ständigen Stellen dieser Körperschaft bestim-
men die Einheiten, Dienststellen oder Per-
sonen, zu deren Gunsten die Leistungen er-
bracht werden sollen. 

§ 75 
(1) Für die Leistungen, die nach §§ 71, 72 

erbracht werden müssen, ist eine angemessene 
Entschädigung zu gewähren. 

(2) Die Entschädigung ist an den Leistungs-
pflichtigen zu zahlen, es sei denn, daß dieser 
einen anderen als Entschädigungsberechtigten 
bezeichnet oder der Anforderungsbehörde be-
kannt ist, daß die Leistung aus dem Ver-
mögen eines anderen erbracht ist. Hält der 
Leistungsempfänger den Leistungspflichtigen 
ohne grobe Fahrlässigkeit für entschädigungs-
berechtigt, so wird er durch die Zahlung an 
diesen befreit. Etwaige Ansprüche des Ent-
schädigungsberechtigten gegen den Leistungs-
pflichtigen als Empfänger der Zahlung bleiben 
unberührt. 

§ 76 
(1) Für Schäden, die an Grundstücken, Ge-

bäuden, Straßen, Brücken, Wasserläufen, 
Häfen und sonstigen Verkehranlagen oder 
Verkehrseinrichtungen durch Manöver oder 
andere Übungen verursacht werden, ist Ersatz 
zu leisten. Die Ersatzleistung bemißt sich im 
Falle der Zerstörung nach dem gemeinen 
Wert, im Falle der Beschädigung nach der 
Höhe der notwendigen Kosten der Wieder-
herstellung oder der Instandsetzung, höchstens 
jedoch nach dem gemeinen Wert der Sache. 

(2) Im Falle der Beschädigung eines Land-
oder forstwirtschaftlichen Grundstücks durch 
die Benutzung zu Manövern oder anderen 



Übungen ist außerdem für eine infolge der 
Beschädigung eingetretene Ertragsminderung 
angemessener Ersatz zu leisten. 

(3) Wird eine nach § 71 zum Gebrauch 
überlassene Sache verschlechtert oder beschä-
digt, so gilt § 28 Abs. 3 sinngemäß. 

§ 77 
Leistungen nach §§ 71, 72 werden durch 

Behörden angefordert (Anforderungsbehör-
den), die nach § 5 Abs. 1 durch Rechtsver-
ordnung bestimmt werden. Die Vorschriften 
des § 5 Abs. 2 und 3 finden sinngemäß An-
wendung. 

§ 78 
Die Vorschriften des § 6 Abs. 1 und 2 und 

des § 8 Abs. 1 finden Anwendung. 

§ 79 
(1) Für die Durchführung der Anforde-

rung gelten die Vorschriften der §§ 37 bis 41, 
45, 47 und 48 sinngemäß. 

(2) Für die Entschädigung nach § 75 gelten 
die Vorschriften der §§ 30, 34, Abs. 2, 36, 49 
bis 60, 61 Abs. 1 und 62 bis 65 sinngemäß. 

§ 80 
(1) Das Verfahren für die Abgeltung der 

Schäden, für welche die Streitkräfte nach § 76 
ersatzpflichtig sind, sowie die Fristen für die 
Geltendmachung der Ansprüche auf Ersatz-
leistung werden, soweit die Stationierungs-
truppen in Betracht kommen, nach Artikel 8 
des Finanzvertrages vom 26. Mai 1952 und 
dem hierzu erlassenen Ausführungsgesetz be-
stimmt. 

(2) Stehen Truppen im Dienste eines Lan-
des, so gelten die landesrechtlichen Vor-
schriften. 

(3) Soweit Truppen, die im Dienste des 
Bundes stehen, für Schäden nach § 76 haften, 
werden durch Rechtsverordnung der Bundes-
regierung, die der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, die Behörden bestimmt, die für 
die Festsetzung der Ersatzleistung zuständig 
sind. § 79 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Vierter Teil 
Ordnungswidrigkeiten und 

Strafbestimmungen 

§ 81 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-

lich als Leistungspflichtiger 
1. den Gegenstand einer Anforderung ver-

äußert, beiseite schafft, beschädigt, zerstört, 
unbrauchbar macht oder verderben läßt; 

2. sich einer Leistung nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 
entzieht oder in anderer Weise den Zweck 
der Leistung wesentlich beeinträchtigt; 

3. der Anordnung, eine Leistung vorzuberei-
ten (§§ 19, 41), zuwiderhandelt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark geahndet werden. 

(3) Ist die Ordnungswidrigkeit fahrlässig 
begangen, so kann eine Geldbuße bis zu fünf-
tausend Deutsche Mark festgesetzt werden. 

(4) Die Bußgeldandrohung gilt auch dem 
gesetzlichen Vertreter des Leistungspflichtigen 
und demjenigen, der in den Fällen einer An-
forderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 und 7 die 
tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt. 

(5) Anforderungsbehörden, die Bundesbe-
hörden sind, nehmen die Befugnisse der Ver-
waltungsbehörden im Sinne des § 73 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
25. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 177) und 
der obers ten  Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 66 Abs. 2 dieses Gesetzes wahr. 

§ 82 
Wer in der Absicht, die angeforderte Lei-

stung zu vereiteln, eine der in § 81 Abs. 1 
bezeichneten Handlungen begeht und dadurch 
das öffentliche Wohl gefährdet, wird mit Ge-
fängnis bis zu zwei Jahren und mit Geldstrafe 
oder mit einer dieser Strafen bestraft. . 

Fünfter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 83 
Das Gesetz über Sachleistungen für Reichs-

aufgaben (Reichsleistungsgesetz) vom 1. Sep-
tember 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1645) wird, 
soweit es Bundesrecht geworden ist, aufge-
hoben. 

§ 84 
(1) Werden Grundstücke im Eigentum von 

Gebietskörperschaften nach diesem Gesetz 
angefordert, so beschränkt sich die Entschä-
digung, wenn und soweit diese Grundstücke 
nicht Erwerbszwecken dienen, auf den Ersatz 
der fortlaufenden Aufwendungen, insbeson-
dere Schuldzinsen für Fremdkapital, Betriebs-
kosten und Versicherungsbeiträge. Darüber 
hinaus sind die durch die Anforderung ver-
ursachten Aufwendungen, soweit sie den Um-
ständen nach notwendig waren und der Höhe 
nach angemessen sind, zu erstatten. Die Miete 
für Ersatzräume ist insoweit zu erstatten, als 
sie die fortlaufenden Aufwendungen für das 
angeforderte Grundstück übersteigt. 



(2) Für Sachen im Eigentum der Bundes-
republik, die für Zwecke der Streitkräfte an-
gefordert oder nach § 85 Abs. 1 weiter in 
Anspruch genommen werden, werden Entschä-
digung und Ersatzleistung insoweit nicht ge-
währt, als sich die Bundesrepublik in zwi-
schenstaatlichen Verträgen mit der unentgelt-
lichen Nutzung dieser Sachen durch die Streit-
kräfte und ihre Mitglieder einverstanden er-
klärt und auf den Ersatz von Schäden an die-
sen Sachen verzichtet hat. 

(3) Absatz 2 findet auf Sachen, die im 
Eigentum des früheren Deutschen Reichs 
standen und auf Grund des Bundesgesetzes 
zur vorläufigen Regelung der Rechtsverhält-
nisse des Reichsvermögens und der preußi-
schen Beteiligungen vom 21. Juli 1951 (Bun-
desgesetzbl. I S. 467) und der Verordnung 
zur Durchführung des § 6 dieses Gesetzes vom 
26. Juli 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 471) der 
Verwaltung des Bundes unterliegen, sinnge-
mäß Anwendung. 

§ 85 
(1) Werden Sachen, die bis zum Inkrafttre-

ten des Protokolls über die Beendigung des 
Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
Deutschland in Anspruch genommen waren, 
gemäß Artikel 13 des Ersten Teils des Ver-
trages zur Regelung aus Krieg und Besatzung 
entstandener Fragen über diesen Zeitpunkt 
hinaus von den Regierungen des Vereinigten 

Königreichs von Großbritannien und Nord-
irland, der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika und der Französischen Republik 
zur Unterbringung ihrer Botschaften und 
Konsulate benutzt, so finden die Vorschriften 
dieses Gesetzes über Entschädigung und Er-
satzleistung Anwendung. Das gleiche gilt für 
Inanspruchnahmen, die nach Artikel 48 Abs. 1 
des Vertrages über die Rechte und Pflichten 
ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglie-
der in der Bundesrepublik Deutschland 
(Truppenvertrag) fortbestehen. 

(2) Werden Sachen unmittelbar im An-
schluß an die bisherige Inanspruchnahme nach 
Ablauf der in Artikel 48 Abs. 1 des Truppen-
vertrages vorgesehenen Jahresfrist angefor-
dert, so finden § 3 Abs. 4 und 5 und § 4 
Abs. 2 Nr. 2, 4 bis 7 und Abs. 3 keine An-
wendung. 

§ 86 
Dieses Gesetz findet keine Anwendung für 

das Gebiet des militärischen Eisenbahnwesens. 

§ 87 
Soweit durch die Vorschriften dieses Ge-

setzes die Grundrechte nach Artikel 13 und 14 
des Grundgesetzes berührt werden, werden 
diese Grundrechte eingeschränkt. 

§ 88 
Dieses Gesetz tritt am 	 in 

Kraft. 

Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

1. In der Bundesrepublik gilt, mit Ausnahme 
des Landes Hessen und des Landesteils Würt-
temberg-Hohenzollern im Lande Baden

-

Württemberg, auf dem Gebiet des öffent-
lichen Leistungsrechts das Gesetz über Sach-
leistungen für Reichsaufgaben (Reichs-
leistungsgesetz) vom 1. September 1939 
(RGBl. I S. 1645) noch fort. In Hessen, das 
das Reichsleistungsgesetz durch das Lei-
stungspflichtgesetz vom 26. Juni 1947 in der 
Fassung vom 31. Juli 1947 (Gesetz- und Ver-
ordnungsbl. S. 58) ersetzt hatte, ist nach Be-
endigung der Geltungsdauer des Leistungs-
pflichtgesetzes am 31. Dezember 1949 das 
Leistungsrecht gesetzlich nicht mehr geregelt. 
Die gleiche Rechtslage ergibt sich für das Ge-
biet des ehemaligen Landes Württemberg

-

Hohenzollern, dort war an die Stelle des 
Reichsleistungsgesetzes das Notleistungsge

-

setz vom 11. Februar 1949 getreten, dessen 
Geltungsdauer am 31. Dezember 1952 abge-
laufen ist. 

2. Im Geltungsbereich des Grundgesetzes ist 
das Reichsleistungsgesetz für eine Sonderauf-
gabe durch das Flüchtlings-Notleistungs-
gesetz vorn 9. März 1953 (BGBl. I S. 45) ab-
gelöst worden (vgl. § 39 des Flüchtlings-Not-
leistungsgesetzes). Unabhängig von dieser 
Tatsache bestanden seit langem Erwägungen, 
das Reichsleistungsgesetz allgemein aufzuhe-
ben und durch eine gesetzliche Regelung zu 
ersetzen, die der derzeitigen geltenden 
Rechtslage und den politischen, insbesondere 
den außenpolitischen Veränderungen ent-
spricht. 

Das Ziel einer gesetzlichen Regelung des 
öffentlichen Leistungsrechts kann nicht allein 
darin liegen, wirtschaftliche Notstände zu be- 



heben, denn die politische Lage hat den Ver-
teidigungsaufgaben und dem Bedarf der 
Truppen auswärtiger Mächte, die auf Grund 
von zwischenstaatlichen Verträgen im Bun-
desgebiet stationiert sind, ein so starkes Ge-
wicht verliehen, daß diese Bedürfnisse not-
falls auch durch staatliche Eingriffe gedeckt 
werden müssen. 
Die Besatzungstruppen haben bisher ihren 
Bedarf in der Bundesrepublik auf Grund der 
Besatzungsgewalt durch Requisition befrie

-

digt. Nach den in Paris auf Grund der 
Schlußakte der Londoner Neun-Mächte-
Konferenz vorn 3. Oktober 1954 getroffe-
nen Vereinbarungen über die Beendigung 
des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
Deutschland und den deutschen Verteidi-
gungsbeitrag haben die alliierten Truppen, 
die als Stationierungsstreitkräfte in der Bun-
desrepublik verbleiben, kein Requisitions-
recht mehr. In Art. 37 des Truppenvertrages 
gewährleistet die Bundesrepublik den alliier-
ten Streitkräften für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben die Deckung ihres Bedarfs. In Zukunft 
wird der Bedarf der künftigen Stationie-
rungsstreitkräfte zunächst auf dem freien 
Markt zu beschaffen sein; soweit sich auf die-
sem Wege Schwierigkeiten ergeben, soll für 
das Gebiet der gewerblichen Wirtschaft der 
dem Bundestag vorgelegte Entwurf eines Ge-
setzes über die Sicherstellung der Erfüllung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen auf dem 
Gebiet der gewerblichen Wirtschaft (Bundes-
tagsdrucksache 794) die erforderlichen Rechts-
grundlagen bringen. 
3. Die im Entwurf vorgesehenen Zugriffe auf 
Sachleistungen haben zum Teil den Charak-
ter einer Enteignung, zum Teil den einer 
„öffentlichen Last", letzteres dann, wenn 
vom Leistungspflichtigen positive Leistun-
gen verlangt werden können, z. B. bei den 
vorgesehenen Werkleistungen und der Ver

-

pflichtung zum Abschluß von Verträgen 
(Pflichtvertrag). 
4. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
für den vorgelegten Gesetzentwurf ergibt 
sich für die Verteidigungsaufgaben aus 
Art. 73 Nr. 1 GG in der Fassung des Geset-
zes vom 26. März 1954 (BGBl. I S. 45). Dies 
gilt auch für „den  Bedarf der stationierten 
Truppen, da diese nur zur Verteidigung der 
freien Welt in das Bundesgebiet verlegt wer-
den, abgesehen davon, daß die Bundesrepu-
blik sich in Art. 37 des Truppenvertrages 
zum Erlaß entsprechender gesetzlicher Rege-
lungen verpflichtet hat. Soweit der Gesetz-
entwurf Enteignungsrecht enthält, ergibt sich 

die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 
Nr. 14 GG. Nach dieser Bestimmung er-
streckt sich die konkurrierende Gesetzge-
bung des Bundes auf das Recht der Enteig-
nung, soweit sie auf den Sachgebieten der 
Art. 73 und 74 GG in Betracht kommt. Die 
Sachleistungen für Zwecke des §  1 Nr. 2 bis 4 
dienen — unmittelbar oder mittelbar — der 
Verteidigung der Bundesrepublik. Soweit 
die Anforderung von Leistungen für Zwecke 
des § 1 Nr. 1 vorgesehen ist, fehlt zwar der 
unmittelbare Zusammenhang mit der Ver-
teidigungsaufgabe, doch ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes insoweit 
aus der Natur der Sache, denn in den Fällen 
des überregionalen Notstandes, z. B. bei Na-
turkatastrophen wie Sturmfluten und Ober-
schwemmungen, können die notwendigen 
Maßnahmen nur dann wirkungsvoll getrof-
fen werden, wenn sic einheitlich durchge-
führt werden; dies setzt aber eine bundesge-
setzliche Regelung der Materie voraus. 

II. Die einzelnen Bestimmungen 
Zur Eingangsformel 

Mit Rücksicht auf die im §  5 des Entwurfs 
vorgesehene Regelung bedarf das Gesetz ge-
mäß Art. 84 Abs. 1 GG der Zustimmung des 
Bundesrates. 

Zu § 1 
In dieser Grundvorschrift ist der Zweck der 
Leistungen eindeutig festgelegt. Leistungen 
dürfen nur dann angefordert werden, wenn 
sie einer der vier in 5 1 genannten Aufgaben 
dienen. Anforderungen für andere als die in 
dieser Vorschrift bezeichneten Zwecke sind 
unzulässig. 
1. Zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder 
zur Beseitigung der Folgen von Katastro-
phen müssen die Behörden in der Lage sein, 
alle wirksamen Mittel zum Schutz und zur 
Rettung der Bevölkerung zu ergreifen. Der 
Eingriff in die Eigentumssphäre des Staats-
bürgers muß möglich sein, wenn der Not-
stand mit ei genen Mitteln der Verwaltung 
oder auf andere Weise nicht behebbar ist. 
Zwangsmaßnahmen, die zur Beseitigung von 
Katastrophen erforderlich sein werden, las-
sen sich im einzelnen vorausschauend nicht 
festlegen. Auch für die Streitkräfte können 
nach dieser Vorschrift Leistungen erbracht 
werden (§ 1 Nr. 1 Buchstabe c). Vorausset-
zung ist dann jedoch, daß die Streitkräfte 
zur Verhütung oder Beseitigung eines Not-
standes eingesetzt werden. In einem solchen 
Falle kann die Leistung auch dann verlangt 



werden, wenn eine der unter Nr. 3 erwähnten 
Vereinbarungen zur Erfüllung zwischenstaat-
licher Verpflichtungen nicht vorliegt. Der 
Einsatz der Streitkräfte braucht nicht immer 
nur im Kriege oder bei bewaffneten Aus-
einandersetzungen zu erfolgen; er kann auch 
schon in Spannungszeiten notwendig wer-
den. 
Die Anforderungen nach § 1 Nr. 1 sind im 
übrigen auf die Fälle des überregionalen Not-
standes beschränkt; es wird also vorausge-
setzt, daß der zu bekämpfende Notstand 
über den Bereich eines Landes hinausgeht 
oder hinausgehen kann. Diese Einschrän-
kung hat ihren Grund in verfassungsrecht-
lichen Erwägungen. 
2 Für Zwecke der Verteidigung ist der Ge-
samtbedarf bestimmt, der aus Anlaß der 
Verteidigung entsteht und der unmittel-
baren Vorbereitung dazu dient. 
3. Die unter Nr. 3 genannten Streitkräfte 
sind die Truppen, für die der Deutschland-
vertrag (Art. 2 und Art. 4 und 5) und der 
Vertrag über den Aufenthalt ausländischer 
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutsch-
land vom 23. Oktober 1954 die Rechtsgrund-
lagen ihres Aufenthaltes bilden und deren 
Rechtsstellung durch den Bonner Truppen-
vertrag vom 26. Mai 1952 und künftig durch 
den noch auszuhandelnden neuen Truppen-
vertrag auf NATO-Basis bestimmt wird. 

Die Anwendung des Gesetzes für Aufgaben 
nach § 1 Nr. 3 kommt nur dann in Betracht, 
wenn eine entsprechende zwischenstaatliche 
Verpflichtung erfüllt werden soll. In jedem 
Fall ist daher vor einer Anforderung zu prü-
fen, ob eine Verpflichtung der Bundesrepu-
blik zur Deckung des angemeldeten Bedarfs 
für Stationierungsstreitkräfte im Truppen-
vertrag begründet ist. 
Es wird anzustreben sein, daß die Streit-
kräfte ihren Bedarf auch außerhalb des Be-
reichs der gewerblichen Wirtschaft für einen 
längeren Zeitraum anmelden (vgl. Art. 39 
Abs. 1 des Truppenvertrages). Eine Anforde-
rung nach dem Bundesleistungsgesetz sollte 
daher in den Fällen des § 1 Nr. 3 möglichst 
nur in Erwägung gezogen werden, wenn 
eine Vereinbarung über Gegenstand, Art und 
Umfang der Leistung vorliegt. Nähere Ein-
zelheiten werden durch Verwaltungsvor-
schriften zu klären sein. 
4. Nr. 4 ermächtigt zu Folgemaßnahmen. 
Der erforderliche Sachzusammenhang mit 
der Inanspruchnahme von Grundstücken für 
Zwecke der Nr. 2 und 3 setzt nicht voraus,  

daß Zwangsmaßnahmen auf Grund dieses 
oder eines anderen Leistungsgesetzes (Land-
beschaffungsgesetz) getroffen wurden. Nr. 4 
kann auch in Betracht kommen, wenn bun-
deseigene Gebäude den Streitkräften zur 
Verfügung gestellt (Freimachung von Kaser-
nen) oder auf Grund einer freien Vereinba-
rung Gebäude oder Grundstücke den Streit-
kräften überlassen werden. Ebenso ist die 
Anwendung dieser Vorschrift möglich, wenn 
bei einer vorzeitigen Besitzeinweisung der 
Streitkräfte in ein Grundstück nach den Vor-
schriften des Landbeschaffungsgesetzes eine 
Unterbringung von Personen oder eine Ver-
legung von Betrieben und öffentlichen Ein-
richtungen, die sich bisher auf dem Grund-
stück befanden, erforderlich ist. 

Zu § 2 

In dieser Vorschrift werden Inhalt und Art 
der Leistungen umschrieben. Nur die in § 2 
genannten Leistungen dürfen angefordert 
werden. Während das Flüchtlings-Notlei-
stungsgesetz vom 9. März 1953 die Tatbe-
stände, auf Grund derer Leistungen angefor-
dert werden können, auf einige wenige Fälle 
beschränkt, kommt ein allgemeines Bundes-
leistungsgesetz mit einer kasuistischen Rege-
lung nicht aus. Dem Bayer. Verfassungsge-
richtshof (Entscheidung vom 27. November 
1948, abgedruckt im Bayer. Gesetz- und Ver-
ordnungsbl. 1949 S. 39 ff.) ist darin beizu-
pflichten, daß es rechtsstaatlichen Forderun-
gen widerspricht, wenn — wie bei dem in 
§ 3 a des Reichsleistungsgesetzes vom 1. Sep-
tember 1939 normierten Tatbestand — jede 
Begrenzung hinsichtlich des Gegenstandes 
der Leistung fehlt. Diese Begrenzung ergibt 
sich bei Anforderungen für Zwecke des § 1 
Nr. 3 dieses Gesetzes daraus, daß die Anfor-
derungen eine entsprechende Verpflichtung 
nach den zwischenstaatlichen Verträgen und 
eine besondere, auf bestimmte Fälle be-
schränkte Vereinbarung zwischen der Bun-
desrepublik und den Stationierungstruppen 
voraussetzen. Damit erfolgt die notwendige 
Konkretisierung in diesen Fällen entweder 
durch die Verträge oder durch die Verein-
barungen. Das gleiche gilt entsprechend für 
Anforderungen nach § 1 Nr. 4. 
Das Gesetz soll es jedoch außerdem den Be-
hörden ermöglichen, die jeweils wirksam-
sten Mittel zur Abwehr einer gemeinsamen 
Gefahr oder zur Beseitigung der Folgen von 
Katastrophen zu ergreifen (§ 1 Nr. 1). Es 
ist daher vorbeugend eine rechtliche Grund-
lage zur Bewältigung gefahrbringender, 



jedoch einstweilen unbekannter und auch 
hinsichtlich des Zeitpunktes ihres Eintritts 
völlig ungewisser Ereignisse zu schaffen. Der 
Versuch, alle dabei irgendwie denkbaren 
Fälle tatbestandsmäßig im Gesetz abzugren-
zen, würde jeder Lebenserfahrung wider-
sprechen. Auf eine generelle Ermächtigung 
der Vollzugsbehörde, notwendige Eingriffe 
in die Privatrechtssphäre des einzelnen zur 
Bekämpfung eines öffentlichen Notstands 
vorzunehmen, kann daher nicht verzichtet 
werden. Es muß insoweit von einer kasuisti-
schen Normierung der Tatbestände abge-
sehen und auf Generalklauseln (§ 2) zurück-
gegriffen werden. Diese sind um so mehr mit 
rechtsstaatlichen Forderungen zu verein-
baren, als 5 5 Abs. 1 vorsieht, daß die Zu-
ständigkeit der Vollzugsbehörde hinsichtlich 
des Gegenstandes der Leistung, den anzufor-
dern sie berechtigt ist, in einer RVO näher 
bestimmt werden kann. 

1. In den Nr. 1 und 2 des ersten Absatzes 
werden die drei Arten der Gebrauchsüber-
lassung, die gefordert werden kann, näher 
gekennzeichnet. In jedem Falle handelt es 
sich nicht ausschließlich um eine Überlassung 
zum Gebrauch, sondern auch eine Überlas-
sung zum Mitgebrauch oder zur sonstigen 
Nutzung ist zulässig. Daher wäre es ungenau, 
wenn in den nachfolgenden Vorschriften die 
drei Tatbestände als Gebrauchsüberlassung 
gekennzeichnet würden. Aus diesem Grunde 
konnte nicht darauf verzichtet werden, die 
einzelnen Nummern dieses §  2 in den fol-
genden Vorschriften zu zitieren. Die Unter-
scheidung zwischen der Überlassung von be-
weglichen Sachen (Nr. 1) und von unbeweg-
lichen Sachen (Nr. 2) ist wegen verschiede-
ner Vorschriften, insbesondere wegen des 
dem Eigentümer nach § 11 Abs. 1 zustehen-
den Wahlrechts, von Bedeutung. Die Über-
lassung von Funkanlagen nach Nr. 3 kommt 
nur dann in Betracht, wenn kein anderes 
Mittel mehr gegeben ist, um einen bestehen-
den allgemeinen öffentlichen Notstand zu 
beseitigen, jedoch sind stets die Genehmi-
gungsbedingungen einzuhalten; Nr. 4 läßt 
auch Fernsprech- und Fernschreibanlagen 
dem Anforderungsrecht unterstellen, jedoch 
nur zum Gebrauch oder Mitgebrauch. 

Bei einer Überlassung zum Gebrauch geht 
der Besitz vollständig auf den Leistungsemp-
finger über, während bei einer Überlassung 
zum Mitgebrauch oder zur sonstigen Nut-
zung der bisherige Besitzer Mitbesitzer oder 
mittelbarer Besitzer bleiben kann. 

2. Auf Grund der Vorschrift in Absatz 1 
Nr. 5 kann von dem Inhaber eines dinglichen 
oder persönlichen Rechts an einer Sache, die 
zum Gebrauch, Mitgebrauch oder zur sonsti-
gen Nutzung der Sache berechtigt — das kann 
der Eigentümer der Sache sein, der Besitzer 
oder Inhaber eines anderen Rechts, sofern 
nur dem Betreffenden die Möglichkeit des 
tatsächlichen Gebrauchs oder eine sonstige 
Nutzung an der Sache zusteht —, verlangt 
werden, daß er die Ausübung dieses Rechts 
unterläßt. 

3. Nach Absatz 1 Nr. 6 dürfen nur beweg-
liche Sachen enteignet werden. Die Enteig-
nung von Grundstücken ist nach diesem Ge-
setz unzulässig. Aus 5 3 Abs. 1 ergibt sich, 
daß die Entziehung des Volleigentums als 
der stärkste Eingriff in die Eigentumssphäre 
des Staatsbürgers nur zulässig ist, wenn an-
dere Mittel, insbesondere die Gebrauchsüber-
lassung, zur Erreichung des Zweckes der An-
forderung nicht ausreichen. Außerdem dür-
fen  nichtver brauchbare Sachen  nur zu  Eigen-
tum angefordert werden, wenn ihr langdau-
ernder Gebrauch erforderlich ist. Dieser wird 
nur angenommen werden können, wenn im 
Zeitpunkt der Anforderung nicht übersehbar 
ist, ob und wann die Sache dem Eigentümer 
zurückgegeben werden kann (Beispiel: Die 
Sache muß von dem Ort, an dem sie sich zur 
Zeit der Anforderung befindet, weit ent-
fernt werden). 

4. Die in Absatz 1 Nr. 7 enthaltene Ermäch-
tigung, den Eigentümer einer Sache zu ver-
pflichten, Einwirkungen auf unbewegliche 
Sachen zu dulden, gibt die Möglichkeit zu 
der mildesten Form der Eigentumsbeschrän-
kung, die das Gesetz vorsieht. Denn im Falle 
einer solchen Anforderung tritt weder eine 
Rechtsänderung ein noch ändern sich irgend-
wie die Besitzverhältnisse. Die Einwirkung, 
deren Duldung gefordert werden kann, läßt 
jedoch eine Änderung oder Ergänzung der 
Substanz, wenn auch nur in beschränktem 
Umfang (Absatz 2) zu (Beispiel: Beschriftung 
einer Gebäudemauer; Verpflichtung der An-
lieger eines Sees, die Geräusche auf dem Was-
ser übender Fahrzeuge zu dulden). 

5. Die Werkleistungen, die nach Absatz 1 
Nr. 8 gefordert werden können, und der In-
halt der Verträge, deren Abschluß nach Ab-
satz 1 Nr. 9 verlangt werden kann, werden 
an dieser Stelle des Gesetzes nicht näher de-
finiert. Indessen enthalten die §§  12 bis 14, 
auf die in Nr. 8 und 9 verwiesen wird, ka-
suistische Tatbestände. Generalklauseln fin- 



den sich somit in diesen beiden Vorschriften, 
abweichend von den Nr. 1 bis 7, nicht. 

Absatz 2 dieser Vorschrift ist eine Schutzbe-
stimmung zugunsten des Leistungspflichti-
gen und des Eigentümers. Bei allen Anforde-
rungen zum Gebrauch, zum Mitgebrauch 
oder zur sonstigen Nutzung und bei der 
Verpflichtung zur Duldung von Einwirkun-
gen darf die Sache nicht wesentlich verändert 
werden. Die Veränderungen, die vorgenom-
men werden, müssen ohne unverhältnis-
mäßige Aufwendungen wieder beseitigt wer-
den können. Auf diese Einschränkung muß 
jedoch verzichtet werden, wenn bewegliche 
Sachen, insbesondere Kraftfahrzeuge, in  Not-
fällen angefordert werden. Hier läßt sich nie-
mals von vornherein übersehen, ob wesent-
liche Veränderungen an der Sache vorgeno-
nommen werden müssen. Daher muß diese 
Möglichkeit offen bleiben. Es wird sich dabei 
praktisch nur um Anforderungen für Zwecke 
des § 1 Nr. 1 Buchstabe c handeln. Eine Not-
wendigkeit, diese Schutzbestimmung auf § 2 
Abs. 1 Nr. 5 auszudehnen, bestand nicht, 
weil die Verpflichtung, nur den Gebrauch, 
den Mitgebrauch oder die sonstige Nutzung 
zu unterlassen, für den Leistungsempfän-
ger begrifflich die Möglichkeit, Änderungen 
an der Sache vorzunehmen, ausschließt. Sollte 
bei einer beweglichen Sache der Zweck der 
Anforderung nur erreicht werden, wenn eine 
wesentliche Veränderung an der Sache vor-
genommen werden muß, so ist eine Anfor-
derung nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 (Anforderung 
zu Eigentum) erforderlich. 

Auch die Vorschrift des § 2 Abs. 3 dient dem 
Schutz des Leistungspflichtigen bzw. des 
Eigentümers. Könnten die Eigentumsbe-
schränkungen, die nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 
möglich sind, für eine längere Dauer als 
2 Jahre erfolgen, so würde dies praktisch 
einer dauernden Entziehung des Gebrauchs 
und der Nutzung und damit in der Wirkung 
einer Entziehung des Volleigentums gleich

-

kommen; dies soll vermieden werden. Nur 
in Ausnahmefällen darf die Anforderungsbe-
hörde, wenn alle Voraussetzungen nach die

-

sem Gesetz vorliegen, die Anforderung er-
neuern. Bei der Verpflichtung zum Abschluß 
von Verträgen ist die Dauer der Verpflich-
tung auf 6 Monate begrenzt worden, um zu 
vermeiden, daß die auf Grund des § 2 Abs. 1 
Nr. 9 zulässigen Leistungsanforderungen, die 
vorwiegend Beförderungen mit Verkehrs-
mitteln sein werden, die wirtschaftliche Frei-
heit eines Betriebes, der solche Leistungen 

zu erbringen hat, vollständig einengen. In 
allen Fällen ist die Dauer der Anforderung 
schon mit der Anforderung selbst im Lei-
stungsbescheid (§ 38) anzugeben. 

Zu § 3 

Diese Bestimmung ist eine Schutzvorschrift. 
Sie sieht vor, daß Zwangseingriffe in die 
Eigentumssphäre des Staatsbürgers nur er-
folgen dürfen, wenn der angestrebte Zweck 
auf andere Weise nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigen Mitteln erreichbar ist. Ist die 
Anforderung unter Berücksichtigung dieser 
Voraussetzungen unvermeidlich, so darf sie 
doch nicht weitergehen, als es zur Erreichung 
des erstrebten Zwecks unerläßlich ist. Damit 
sind der Leistungspflicht feste Grenzen ge-
setzt, die niemals überschritten werden dür-
fen. Dies gilt für alle Leistungen, die nach 
dem Gesetz angefordert werden können. 
In Absatz 1 ist dieser Grundsatz der Subsi-
diarität zum Ausdruck gebracht. 
Absatz 2 stellt in Ergänzung zu Absatz 1 
klar, daß, soweit andere Gesetze die Mög-
lichkeit zur Anforderung der benötigten Lei-
stung bieten, das Bundesleistungsgesetz nicht 
angewandt werden darf. 
Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechen Art. 3 
Abs. 1 des Truppenvertrages. Es erschien 
zweckmäßig, trotz dieser Bestimmungen im 
Truppenvertrag eine entsprechende Vor-
schrift in das Bundesleistungsgesetz aufzu-
nehmen, damit unzweifelhaft ist, daß diese 
Schutzbestimmungen zugunsten der deut-
schen Wirtschaft bei der Anforderung von 
Leistungen auf Grund des Bundesleistungs-
gesetzes beachtet werden müssen. 

Kulturgut im Sinne des Absatzes 3 Satz 3 
sind u. a. alle Sachen von historischer und 
kunsthistorischer Bedeutung. Bei Gebäuden 
gilt dies, wenn sie unter Denkmalschutz 
stehen. Gänzlich ausgeschlossen ist die An-
forderung solcher Gebäude nicht, jedoch ist 
sie nur zulässig, wenn keinerlei Zerstörung, 
Beschädigung oder Verschlechterung zu be-
fürchten ist und andere Gebäude oder Ge-
bäudeteile für eine Anforderung nicht zur 
Verfügung stehen. 
Die Begrenzung der Leistungspflicht, die 
durch die Vorschrift des Satzes 1 in Absatz 4 
hinsichtlich der Wohnräume erfolgt, ergibt 
sich aus dem Grundrecht des Art. 13 GG. 
Bei Anforderung für Zwecke des § 1 Nr. 2, 
3 und 4 dürfen daher Wohnräume, die für 
den angemessenen Eigenbedarf des Besitzers 
oder der zu seinem Hausstand gehörenden 



Personen erforderlich sind, nicht angefordert 
werden. Macht ein öffentlicher Notstand die 
Anforderung auch solcher Räume erforder-
lich, dann ist dem Betroffenen auf jeden Fall 
eine ausreichende anderweitige Unterbrin-
gung zu sichern. 

Zum Schutz der gewerblichen Wirtschaft und 
damit im Interesse der Versorgung der Be-
völkerung war es notwendig, in Absatz 5 zu 
bestimmen, daß Gewinnungs-, Fertigungs- 
und Handelsbetriebe sowie die zur Fortfüh-
rung cines Betriebes unerläßlichen Sachen 
nicht angefordert werden können. Von dem 
Inhaber eines solchen Betriebes können da-
her nur einzelne Gegenstände angefordert, 
der Betrieb als solcher kann ihm aber nicht 
entzogen werden. 

Absatz 6 verpflichtet die anfordernde Be-
hörde, in jedem Falle die besonderen Ver-
hältnisse des Betroffenen, der nicht immer 
der Leistungspflichtige zu sein braucht, zu 
prüfen. Träfe ihn die Anforderung unbillig 
hart, so ist sie nicht zumutbar und kann da-
her nicht verlangt werden, wenn ein anderer 
die Leistung unter gleichen Bedingungen 
ohne besondere Opfer erbringen kann. 

Auf eine Verletzung der Vorschriften in den 
Absätzen 1 bis 5 kann eine verwaltungs-
gerichtliche Anfechtungsklage gestützt werden, 
denn es handelt sich hier um die objektiven 
Merkmale der Beschränkung der Leistungs-
pflicht, die ohne Verleugnung rechtsstaat-
licher Grundsätze nicht aufgehoben werden 
kann. Deswegen ist das Ermessen der Anfor-
derungsbehörde nachprüfbar. Die Vorschrift 
des § 3 Abs. 6 schützt den Betroffenen nur 
vor unbilliger Härte. In diesem Falle liegt 
das Ermessen in der Entscheidung der Voll-
zugsbehörde, nur der Ermessensmißbrauch 
ist durch die Verwaltungsgerichte nachprüf-
bar. 

Zu 5 4 

Gegenstand der Anforderung nach einem 
Enteignungsgesetz sind grundsätzlich nur Ge-
genstände, die sich innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs des Gesetzes befinden. Die-
ses Prinzip wird auch für dieses Gesetz, ob-
schon es kein reines Enteignungsgesetz ist, 
durchgeführt. Bei den Bewohnern des Bun-
desgebietes besteht die Leistungspflicht ohne 
Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit. Ju-
ristische Personen sind auch leistungspflich-
tig, wenn ihre Träger Ausländer sind. Die 
nicht rechtsfähigen Vereinigungen sind be

-

sonders erwähnt worden, um darzutun, daß 
eine Anforderung unmittelbar an sie ergehen 
kann, also nicht unbedingt an die Körper-
schaft, der sie angehören, oder an sämtliche 
Mitglieder der Vereinigung gerichtet werden 
muß. 

Absatz 1 Satz 2 sieht eine Ausnahme von 
dem Territorialprinzip vor, die mit Rück-
sicht auf die See- und Binnenschiffe notwen-
dig ist, da diese gegebenenfalls ins Inland 
oder in bestimmte Häfen des Auslandes be-
ordert werden müssen. 

Nach Absatz 2 sind nur die unter Nr. 1 ge-
nannten ausländischen Staatsangehörigen 
fast vollständig befreit; die ihnen gehörigen 
oder von ihnen genutzten Räume oder 
Grundstücke sind aber praktisch im allge-
meinen nur dann von der Leistungspflicht 
ausgenommen, wenn sie zu Zwecken des di-
plomatischen oder konsularischen Dienstes 
benutzt werden. 
In den übrigen Fällen kommt , j e  nach der 
Zweckbestimmung der einzelnen Gegen-
stände, eine Befreiung in Betracht, jedoch 
handelt es sich immer nur um eine Befreiung 
der Person oder der Körperschaft. Bei den 
Körperschaften des öffentlichen Rechts ge-
hören die von ihnen unterhaltenen Schul-
und Wohlfahrtseinrichtungen nicht zu den 
Verwaltungseinrichtungen. Kirchlichen Auf-
gaben dienen nicht nur Kulträume; der Be-
griff umfaßt auch alle sonstigen Gegenstände, 
die kirchlichen Aufgaben gewidmet sind. Bei 
der Befreiung der kirchlichen Verbände ist 
für die Entscheidung im Einzelfall die kirch-
liche Ordnung maßgebend, da eine für beide 
Kirchen einheitliche Begriffsbestimmung 
fehlt (z. B. spricht die kath. Kirche von Ein-
richtungen, die ev. Kirche von Werken). Die 
Betriebe der öffentlichen Versorgung mit 
Elektrizität, Gas und Wasser und die Ein-
richtungen der Abwasserbeseitigung sind 
hinsichtlich der Sachen und Rechte, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 
von der Leistungspflicht ausgenommen. Auch 
die Schutzgebiete der Wasserversorgung und 
Wassergewinnungsanlagen sind den Versor-
gungsbetrieben zuzuzählen und können 
demgemäß für Leistungen nicht in Anspruch 
genommen werden. Wasscrgewinnungsan-
lagen sind an den „Fundort" des Wassers ört-
lich gebundene Einrichtungen zur Gewin-
nung von Trink- und Brauchwasser für 
öffentliche Zwecke, Wasserschutzgebiete die 
für den hygienischen Schutz der Wasser-
gewinnungsanlagen abgegrenzten Räume. 



Absatz 3 nimmt die Gebäude und beweg-
lichen Sachen, die gemeinnützigen, religiösen, 
wohltätigen oder erzieherischen Aufgaben 
oder dem Unterricht dienen, von der Lei-
stungspflicht aus, soweit eine Anforderung 
für Zwecke des § 1 Nr. 2 bis 4 in Betracht 
kommt. Die in dieser Vorschrift genannten 
Körperschaften sind also nur dann hinsicht-
lich ihrer Gebäude und beweglichen Sachen 
leistungspflichtig, wenn die Anforderung für 
Zwecke des § 1 Nr. 1 erfolgt. Der Begriff 
Einrichtungen der Kirchen und Religionsge-
meinschaften ist nach den Grundsätzen der 
kirchlichen Ordnungen anzulegen. 

Zu § 5 

Nur dadurch, daß Anforderungsbehörde und 
Leistungsempfänger nicht identisch sind, 
kann sichergestellt werden, daß die für den 
Betroffenen häufig einschneidenden Maß-
nahmen nicht in das Ermessen des an der 
Leistung unmittelbar Interessierten gestellt 
werden. Die im Absatz 1 enthaltene Vor-
schrift sichert weiterhin den rechtsstaatlichen 
Charakter des Gesetzes und stellt gegenüber 
dem Reichsleistungsgesetz eine wichtige Neu-
erung dar. Nach dem Reichsleistungsgesetz 
(§ 2) forderten Bedarfsstellen die Leistung 
an, die vielfach Dienststellen der Wehrmacht 
waren. Diese deckten also durch Zwangs-
maßnahmen ihren Bedarf. Nur in Ausnahme-
fällen (§ 2 a RLG) waren „Dritte" Leistungs-
empfänger. Entsprechend der bereits im § 3 
des Flüchtlings-Notleistungsgesetzes getroffe-
nen Regelung sollen die Leistungen, die nach 
diesem Gesetz verlangt werden können, nur 
durch besonders hierfür bestimmte Anforde-
rungsbehörden angefordert werden. Nach 
der grundsätzlichen Regelung, die in dem 
§ 5 getroffen wird, werden Vollzugsbehör-
den für die Eingriffe in die Privatsphäre des 
einzelnen Staatsbürgers Behörden der zivi-
len Verwaltung sein. Soweit eine Deckung 
des Bedarfs von Stationierungstruppen durch 
Zwangsmaßnahmen auf Grund dieses Geset-
zes in Betracht kommt, wird allein eine 
deutsche Zivilbehörde als Anforderungsbe-
hörde und nicht die Truppe selbst vorzu-
sehen sein. 
Bei der Vielfalt der Aufgaben, die mit dem 
Bundesleistungsgesetz insbesondere bei 
öffentlichen Notständen zu erfüllen sein 
werden, ist es unmöglich, bereits im Gesetz 
die Behörden zu bestimmen, die als Voll-
zugsbehörden im Einzelfall in Betracht kom-
men. Deswegen ist die Notwendigkeit, die 
Bundesregierung zu ermächtigen, durch 

Rechtsverordnung die Anforderungsbehör-
den zu bestimmen, nicht von der Hand zu 
weisen. Im allgemeinen werden als Anforde-
rungsbehörden die unteren Verwaltungsbe-
hörden in Betracht kommen. Aber auch 
allein in dieser Rechtsverordnung kann klar-
gestellt werden, in welchem räumlichen und 
sachlichen Umfang die Anforderungsbehörde 
zuständig sein soll und für welche Zwecke 
sie Leistungen anfordern darf. Ferner kann 
durch diese Rechtsverordnung die Konkre-
tisierung des Gegenstandes der Leistung er-
folgen. Da mit dieser Rechtsverordnung auch 
Länderbehörden zu Anforderungsbehörden 
bestimmt werden sollen, bedarf diese Rechts-
verordnung nach Art. 80 Abs. 2 in Verbin-
dung mit Art. 84 Abs. 1 GG der Zustim-
mung des Bundesrates. 

Die Grundlage für die Ermächtigung zu den 
nach Absatz 2 vorgesehenen Einzelweisungen 
findet sich in Art. 84 Abs. 5 GG. Die not-
wendige Konkretisierung ist in dieser Vor-
schrift durch die Beschränkung der Ermächti-
gung auf bestimmte Fälle erfolgt. Aus Art. 84 
Abs. 5 Satz 2 GG ergibt sich, daß die Einzel-
weisung in dringenden Fällen auch unmittel-
bar an die Anforderungsbehörde gerichtet 
werden kann. 

Absatz 3 stellt klar, daß die Tätigkeit kom-
munaler Anforderungsbehörden Auftrags-
angegelegenheit im Rahmen des Verwal-
tungsaufbaus der einzelnen Länder ist und 
die Verwaltungskosten vorn Land erstattet 
werden. Die Vorschrift in Absatz 3 Satz 2 
ist nur spezielles Organisationsrecht, kein 
generelles Verfassungsrecht, und erforderlich, 
weil bei den großen Unterschieden unter den 
verschiedenen Landeskommunalordnungen 
sonst keine Lösung gefunden werden kann, 
die für alle Länderregelungen passen würde. 
Unter Behörden im Sinne der Art. 84 und 
85 GG sind nicht nur Landesbehörden, son-
dern auch Gemeindebehörden zu verstehen. 
Somit werden durch diese Artikel auch Ein-
wirkungen auf das Kommunalverfassungs-
recht gedeckt. 

Zu § 6 

Die Anforderungsbehörden dürfen grund-
sätzlich nur auf Antrag eines Bedarfsträgers 
tätig werden, der die Erbringung der Lei-
stung verlangen kann. Absatz 3 ist eine Aus-
nahmevorschrift, die nur bei Notständen in 
Betracht kommt, wenn die Unterbringung 
von Personen, die wegen der ihnen in ihren 
Heimatgebieten drohenden Gefahren evaku- 



fiert werden müssen oder die infolge von Ka-
tastrophen obdachlos geworden sind, erfor-
derlich ist. Die Bedarfsträger können nicht 
den Leistungspflichtigen bestimmen. Jedoch 
sind die Anforderungsbehörden verpflichtet, 
die in dem Antrag nach Art und Umfang 
näher bestimmten Leistungen anzufordern. 
Die Zuständigkeit der Bedarfsträger, be-
stimmte Anträge an die Anforderungsbehör-
den zu richten, wird in der nach Absatz 2 
vorgesehenen Rechtsverordnung näher fest-
gelegt werden. 

Bei Anforderungen für Zwecke des § 1 Nr. 3 
werden Bedarfsträger die Dienststellen der 
Streitkräfte sein. Zwischen den zuständigen 
Dienststellen der Stationierungstruppen 
einerseits und der Bundesrepublik anderer-
seits wird vereinbart werden können, welche 
Dienststellen der Streitkräfte als Bedarfsträ-
ger bestimmt werden sollen. Es wird auch im 
einzelnen festzulegen sein, wieweit diese 
Dienststellen örtlich und sachlich zuständig 
sein werden. Aus den im Einklang mit der-
artigen Vereinbarungen zu erlassenden 
Rechtsverordnungen wird für die Anforde-
rungsbehörden in jedem Falle ersichtlich sein, 
ob der Bedarfsträger im konkreten Falle an-
tragsberechtigt ist oder nicht. 

Bei Anforderungen von Leistungen für 
Zwecke des § 1 Nr. 4 kommen als Bedarfs-
träger die Fürsorgeverbände, Wohlfahrtsor-
ganisationen und die Organisationen des zi-
vilen Luftschutzes (Rotes Kreuz, Technisches 
Hilfswerk) in Betracht. 

Macht ein Notstand die sofortige Erbringung 
von Leistungen notwendig, dann muß die 
Anforderungsbehörde tätig werden können, 
ohne daß sie einen Antrag des Bedarfsträgers 
abwartet. In der Regel wird es sich um Ka-
tastrophenfälle handeln, in denen die betrof-
fene Bevölkerung untergebracht und mit 
dem Nötigsten versorgt werden muß. Ab-
satz 3 beschränkt sich daher auf die Fälle, in 
denen sich der Bedarf auf die Überlassung 
von Wohnraum und Hausrat bezieht. 

Zu § 7 

Grundsätzlich ist der Bedarfsträger zugleich 
Leistungsempfänger. Damit ist klargestellt, 
daß Leistungsempfänger auch die Stationie-
rungstruppen sind. In den Fällen des § 1 
Nr. 1 werden in der Regel deutsche Körper-
schaften des öffentlichen Rechts Leistungs-
empfänger sein. Eine Privatperson kann nur 
im Falle des § 7 Abs. 2, sofern die Voraus-
setzungen für dessen Anwendung nach § 6 

Abs. 3 vorliegen, Leistungsempfänger sein. 
Hier ist an die Fälle gedacht, in denen die 
Anforderungsstelle einen einzelnen Obdach-
losen oder Evakuierten in ein Privatquartier 
legt. Bestimmt die Anforderungsbehörde den 
Eingewiesenen zum Leistungsempfänger, so 
wickelt sich das Leistungsverhältnis im Regel-
falle ausschließlich zwischen diesem und dem 
Leistungspflichtigen ab. Dies ist wünschens-
wert, weil damit die Oberleitung des öffent-
lich-rechtlichen Leistungsverhältnisses in ein 
privatrechtliches Vertragsverhältnis zwischen 
dem Leistungspflichtigen und dem Leistungs-
empfänger erleichtert wird. 
Sieht die Anforderungsbehörde von der 
Möglichkeit, eine Privatperson als Lei-
stungsempfänger zu bestimmen, ab, so ist 
Leistungsempfänger der Bedarfsträger. Dies 
ist auch dann der Fall, wenn Flüchtlinge, 
Obdachlose oder Evakuierte in Sammel-
unterkünften untergebracht werden müssen. 

Zu § 8 
Absatz 1 Satz 2 gibt der Anforderungsbe-
hörde die Möglichkeit, die Bestimmung des 
Leistungspflichtigen einer Gemeinde oder 
einem Gemeindeverband zu übertragen, 
auch wenn diese Körperschaften nicht Anfor-
derungsbehörden sind. Die Anwendung die-
ser Vorschrift wird namentlich dann im In-
teresse aller Beteiligten liegen, wenn von der 
Leistungspflicht eine größere Anzahl Ange-
häriger einer Gemeinde betroffen wird, 
deren Leistungsmöglichkeit und Leistungs-
kraft im einzelnen die Anforderungsbehörde 
nicht kennen und auch nicht beurteilen kann. 
Wenn die Gemeinde selbst bereits leistungs-
pflichtig ist, weil sie Eigentümerin, Besitzerin 
oder sonstige Nutzungsberechtigte der be-
nötigten Gegenstände ist, greift diese Vor-
schrift nicht Platz. 
Nach Absatz 2 wird die Anforderungsbe-
hörde der Verpflichtung enthoben, vor der 
Anforderung eine oft schwierige Klärung der 
Rechtsverhältnisse vorzunehmen. Dies gilt 
insbesondere für die Vorschrift in Absatz 2 
Nr. 1, wobei allerdings unter demjenigen, 
der die tatsächliche Gewalt über die Sache 
ausübt, nicht der Gewahrsamsinhaber, son-
dern der Besitzer der Sache zu verstehen ist. 
Es genügt die Zustellung des Leistungsbe-
scheides (§ 39) an den Leistungspflichtigen, 
um die Erbringung der Leistung von ihm 
verlangen zu können. Der Leistungspflichtige 
braucht weder mit dem Betroffenen (§ 3 
Abs. 6) noch mit dem Entschädigungsberech-
tigten (§ 26) identisch zu sein. 



Zu § 9 
In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 6 und 7 
kann es vorkommen, daß die Anforderung 
ohne eine ihren Zweck gefährdende Verzö-
gerung nicht an den Leistungspflichtigen ge-
richtet werden kann. Für solche Fälle be-
stimmt § 9, wem der Leistungsbescheid an-
stelle des Leistungspflichtigen zuzustellen ist. 
Soll eine Sache enteignet werden, so kann 
Zustellungsempfänger anstelle des Eigentü-
mers derjenige sein, der die tatsächliche Ge-
walt über die Sache ausübt, d. h. ebenso wie 
in den Fällen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 derjenige, 
der die Sache unmittelbar in Besitz hat. Wird 
eine Werkleistung verlangt, kann unter den 
gleichen Voraussetzungen anstelle des Lei-
stungspflichtigen der Leistungsbescheid dem 
Leiter der Werkstatt, des Betriebes oder des 
Verkehrsunternehmens zugestellt werden. 
Gegebenenfalls ist auch eine Zustellung an 
einen Stellvertreter oder den Leiter einer 
örtlich selbständigen Abteilung möglich. 
Dieselbe Regelung ist getroffen worden, 
wenn durch den Leistungsbescheid die Ver-
pflichtung zum Abschluß von Verträgen be-
wirkt werden soll. Immer bleiben diejenigen, 
denen anstelle der Leistungspflichtigen der 
Leistungsbescheid zugestellt wird, nur Zu-
stellungsempfänger. Sie werden auf Grund 
der Vorschrift des § 9 niemals selbst Lei-
stungspflichtige. 
Absatz 3 stellt klar, daß in diesen Fällen der 
Ersatzzustellung dieselben rechtlichen Wir-
kungen eintreten, wie wenn der Leistungs-
bescheid dem Leistungspflichtigen zugestellt 
worden wäre. 

Zu § 10 

Da nach dem Reichsleistungsgesetz in vielen 
Fällen unklar blieb, ob mit dem Leistungs-
bescheid eine Gebrauchsüberlassung verlangt 
wurde oder die Entziehung des Eigentums an 
der Sache erfolgen sollte, schafft diese Vor-
schrift eine gesetzliche Vermutung. In Zwei-
felsfällen wird demnach bei nichtverbrauch-
baren Sachen angenommen, daß nur eine 
Überlassung zum Gebrauch, zum Mitgebrauch 
oder zur sonstigen Nutzung verlangt wurde, 
während die Vermutung bei verbrauchbaren 
Sachen dahin geht, daß durch die Anforde-
rung die Sache enteignet werden sollte. 

Zu § 11 

Dem Eigentümer, der nicht unbedingt mit 
dem Leistungspflichtigen identisch sein muß, 
wird nach dieser Vorschrift das Recht gege

-

ben, anstelle der Gebrauchsüberlassung die 
Enteignung zu verlangen. Dieses Recht wird 
man dem Eigentümer insbesondere dann zu-
gestehen müssen, wenn die Gebrauchsüberlas-
sung für längere Zeit beansprucht wird und 
eine Verwendung der Sache beabsichtigt ist, 
die besondere Gefahren für sie mit sich bringt. 

Die Vorschrift im Absatz 2 wird insbeson-
dere bei der Anforderung von Gebäudeteilen 
in Betracht kommen, wenn der größte Teil 
des Gebäudes angefordert wurde und ein Rest 
freiblieb, der aber allein nicht mehr wirt-
schaftlich genutzt werden kann. In solchen 
Fällen muß dem Betroffenen die Möglichkeit 
gegeben werden, die Anforderung der ge-
samten Sache verlangen zu können, damit er 
eine wirklich wertentsprechende Entschädi-
gung für die ihm zugemutete Eigentumsbe-
schränkung erhält. 

Absatz 3 gibt ein gleiches Recht dem Eigen-
tümer, wenn der Teil einer beweglichen Sache 
enteignet wird. Sollte z. B. der Fall eintre-
ten, daß nur der Motor eines Personenkraft-
wagens mit der Anforderung enteignet wer-
den soll, so kann der Eigentümer verlangen, 
daß der gesamte Personenkraftwagen enteig-
net und ihm für diesen Personenkraftwagen 
die volle Entschädigung nach Maßgabe des 
§ 23 Abs. 2 gezahlt wird. 

Vorbemerkung zum Zweiten Abschnitt 

Aus dem zu § 2 Gesagten ergibt sich, daß 
das Bundesleistungsgesetz im Gegensatz zum 
Reichsleistungsgesetz keine Vorschriften über 
„besondere Leistungen" enthalten soll, weil 
durch die Generalklauseln im § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 7 alle notwendig werdenden An-
forderungen gedeckt sind. Wie schon zu § 2 
ausgeführt, wird die einzige Ausnahme bei 
den Werkleistungen und bei der Verpflich-
tung zum Abschluß von Verträgen gemacht. 
Die besonderen Leistungen, die in Form von 
Werkleistungen und Pflichtverträgen verlangt 
werden können, sind ausschließlich in diesem 
Abschnitt aufgeführt. 

Zu § 12 

§ 12 findet eine erhebliche Einschränkung in 
seinem Anwendungsbereich durch § 3 Abs. 2. 
Für die Landwirtschaft kommen in Betracht 
das Getreidegesetz in der Fassung vom 24. No-
vember 1951 (BGBl. I S. 901), das Milch-
und Fettgesetz in der Fassung vom 10. De-
zember 1952 (BGBl. I S. 811), das Vieh- und 



Fleischgesetz vom 25. April 1951 (BGBl. I 
S. 272) und das Zuckergesetz in der Fassung 
vom 3. Oktober 1951 (BGBl. I S. 852). Die 
Anwendung des § 12 Nr. 1 und 2 ist ausge-
schlossen, wenn auf Grund der oben genann-
ten Gesetze oder späterer Spezialgesetze eine 
Möglichkeit besteht, die erforderlichen Lei-
stungen anzuordnen. 

Die Leistungspflicht, die nach dieser Vorschrift 
begründet werden kann, beschränkt sich auf 
landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Betriebe sowie auf Betriebe der Ernährungs-
industrie und Verkehrsunternehmen. Die An-
forderung kann darauf gerichtet werden, daß 
bestimmte Erzeugnisse in üblicher Weise be-
arbeitet, verarbeitet oder eingelagert werden. 
Nach Nr. 1 kann darüber hinaus eine Ver-
pflichtung begründet werden, bestimmte Er-
zeugnisse im Betrieb zu gewinnen und Er-
zeugnisse des Betriebes zu befördern. 

Während es sich bei der Vorschrift der Nr. 1 
immer  um die Erzeugnisse des B etri ebes se lbst 
handelt, müssen nach Nr. 2 dem Betrieb die 
Erzeugnisse geliefert werden. Im Falle der 
Nr. 2 besteht für den Betrieb ferner eine Ein-
lagerungspflicht, und zwar auch für solche 
Erzeugnisse, die nicht im Betrieb hergestellt 
worden sind, jedoch müssen sie den im Be-
trieb hergestellten Erzeugnissen gleichartig 
sein. Es besteht also für die in Nr. 2 ge-
nannten Betriebe keine Verpflichtung, andere 
Erzeugnisse als diejenigen der Nahrungsmit-
telindustrie einzulagern. 

Mit der Vorschrift in Nr. 3 wird die Be-
orderung von Fahrzeugen ermöglicht. Unter 
Beförderungsmitteln sind Fahrzeuge aller Art 
zu verstehen, also Kraftfahrzeuge, Spann-
fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge. 

Wenn in Nr. 3 gesagt wird, daß die Anfor-
derung darauf gerichtet wird, daß das Ver-
kehrsunternehmen mit seinen Beförderungs-
mitteln Beförderungen ausführt oder aus-
führen läßt, so besagen die Worte „ausführen 
läßt" keineswegs, daß mit diesem Gesetz eine 
Dienstverpflichtung für die Arbeiter und An-
gestellten dieses Unternehmens begründet 
würde. Die Bestimmung in diesem Gesetz hat 
nur die Bedeutung, daß ein Arbeitgeber ver-
pflichtet werden kann, durch Ermächtigungen, 
die auf Grund anderer gesetzlicher Bestim-
mungen begründet werden, seine Arbeiter und 
Angestellten im Rahmen ihres üblichen Tätig-
keitsbereiches zu verpflichten, an der Erbrin-
gung der Leistung mitzuwirken. 

Durch die Möglichkeit, Leistungen der in 
Nr. 4 bezeichneten Art anzufordern, soll die 
Erzwingbarkeit der Verkehrsleistungen ge-
währleistet werden, zu denen die Bundes-
republik nach den Art. 39 und 40 des Trup-
penvertrages verpflichtet ist. 

Zu § 13 
Abgesehen von den in § 14 geregelten Sonder-
fällen kann ein Pflichtvertrag nur von einem 
Verkehrsunternehmen angefordert werden. 
Voraussetzung ist dabei, daß mit dem Ver-
trage keine Verpflichtung zu Leistungen über-
nommen werden muß, die in diesem Unter-
nehmen sonst nicht erbracht werden. Des-
wegen kann z. B. ein Möbelspediteur nicht 
verpflichtet werden, mit seinen Fahrzeugen 
Personen zu befördern. Das gilt auch dann, 
wenn er hierzu geeignete Fahrzeuge zur Ver-
fügung hätte. 

Zu § 14 

Diese Vorschrift erweitert die Möglichkeit 
der Anforderung von Werkleistungen und 
Pflichtverträgen über den Rahmen der §§ 12 
und 13 hinaus, wenn diese Leistungen für 
Zwecke des § 1 Nr. 1 erbracht werden müs-
sen. Aus Absatz 2 ergibt sich, daß die in Nr. 1 
gekennzeichneten Leistungen sowohl als Werk-
leistungen als auch als Pflichtverträge ange-
fordert werden können, während eine An-
forderung nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 immer 
nur eine Werkleistung sein kann. 
Gaststätten im Sinne der Nr. 1 sind nicht 
nur Gasthöfe, Restaurants und Hotelküchen, 
sondern auch Kasinos, Anstalts- und Werks-
küchen. 
Bei einer Anforderung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 
darf nicht zu den Instandsetzungsarbeiten der 
ganze Betrieb herangezogen werden. Dies 
würde § 3 Abs. 5 widersprechen. 

Vorbemerkung zum Dritten Abschnitt 

Durch die Vorschriften in diesem Abschnitt 
werden die Rechtswirkungen der einzelnen 
Arten der Leistungsanforderungen voneinan-
der abgegrenzt, um nach Möglichkeit recht-
liche Unklarheiten, die häufig bei Inanspruch-
nahmen auf Grund des Reichsleistungsgesetzes 
entstanden und zu zahllosen Rechtsstreitig-
keiten geführt haben, zu vermeiden. 

Zu den §§ 15 und 16 

Die Anforderung zum Gebrauch, zum Mitge

-

brauch oder zur sonstigen Nutzung (§ 2 



Abs. 1 Nr. 1, 2 bzw. Nr. 3, 4) erfolgt in 
Form der unmittelbaren Begründung einer 
Duldungspflicht. Zur Duldung wird neben 
dem Leistungspflichtigen, dem der Leistungs-
bescheid zugestellt wird, auch jeder verpflich-
tet, der ein dingliches oder persönliches Recht 
an der Sache hat und dem sonst nach allge-
meinen Vorschriften ein Unterlassungsanspruch 
zustehen würde. Dadurch wird z. B. ausge-
schlossen, daß der mit dem Leistungspflich-
tigen nicht identische Eigentümer die zum 
Gebrauch angeforderte Sache vom Leistungs-
empfänger vindizieren kann. 
§ 15 Satz 1 ist eine Schutzvorschrift insbe-
sondere für Mieter und Pächter, die klarstellt, 
daß Rechtsverhältnisse, die zur Nutzung der 
angeforderten Sache berechtigen, von Anfor-
derungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 nicht 
berührt werden. Mieter und Pächter werden 
jedoch bei vollständigem Zugriff auf die 
Sache von ihren Zahlungsverpflichtungen frei. 
Wird aber nur ein Teil der gemieteten oder 
gepachteten Sache angefordert, so bleibt der 
Mieter bzw. Pächter dem Vermieter bzw. 
Verpächter gegenüber weiter zahlungspflichtig, 
hat jedoch Anspruch auf Entschädigung nach 
§ 26 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 23 
Abs. 1. 

Zu § 17 
Es erschien notwendig, im Hinblick auf die 
besonders schweren wirtschaftlichen Folgen, 
die eine vollständige Enteignung einer Sache 
für den Betroffenen mit sich bringt, die recht-
liche Wirkung der Anforderung einer Sache 
zu Eigentum eingehend zu regeln. 
Durch Absatz 1 wird der Leistungspflichtige 
— nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 ist dies der Eigen-
tümer — verpflichtet, die angeforderte Sache 
herauszugeben. Ist ein anderer unmittelbarer 
Besitzer, etwa auf Grund eines Leih-, Miet-
oder Pachtverhältnisses, so ist dieser zur Her-
ausgabe verpflichtet. Die Herausgabepflicht 
trifft auch denjenigen, dem nach § 9 Abs. 1 
anstelle des Leistungspflichtigen der Leistungs-
bescheid zugestellt wird. Der Entwurf legt den 
Zeitpunkt des Eigentumserwerbs bei einer 
Anforderung zu Eigentum nach § 2 Abs. 1 
Nr. 6 verschieden fest, je nachdem es sich bei 
der angeforderten Sache um eine verbrauch

-

bare oder eine nichtverbrauchbare Sache han-
delt. In jedem Falle tritt ein originärer Eigen-
tumserwerb ein. 

Bei der Anforderung einer verbrauchbaren 
Sache hat die Anforderung den originären 
Eigentumserwerb des Leistungsempfängers 

ohne Rücksicht darauf zur Folge, ob und in 
welchem Umfang derjenige, der die Sache 
herauszugeben hat, zum Besitz der angefor-
derten Sache berechtigt ist und über diese 
Sache verfügen kann. Der Eigentumserwerb 
erfolgt im allgemeinen im Zeitpunkt des Be-
sitzübergangs. Nur wenn der Leistungs-
empfänger schon vor der Zustellung des Lei-
stungsbescheides den Besitz erlangt hatte, tritt 
die Rechtsänderung erst mit dem Zeitpunkt 
der Zustellung des Leistungsbescheides ein. 
Müssen verbrauchbare Sachen nach Absatz 4 
aus einem Vorrat ausgesondert werden, so 
geht das Eigentum in dem Zeitpunkt an den 
Leistungsempfänger über, in dem er — die 
Zustellung des Leistungsbescheides voraus-
gesetzt — den Besitz an den ausgesonderten 
Sachen erlangt. 
Nach § 9 Abs. 1 ist es möglich, daß jemandem, 
der durch verbotene Eigenmacht den Besitz 
erlangt hat, der Leistungsbescheid zugestellt 
wird und daß nach § 9 Abs. 3 in einem 
solchen Falle dieselben rechtlichen Wirkungen 
eintreten, wie wenn der Leistungsbescheid dem 
Leistungspflichtigen, in diesem Fall also dem 
Eigentümer zugestellt worden wäre. In einem 
solchen Falle kann der Leistungsempfänger 
das Eigentum sogar dann erwerben, wenn 
dem Eigentümer die Sache verloren, gestohlen 
oder sonstwie abhandengekommen ist. Diese 
Regelung ist bei verbrauchbaren Sachen un-
bedenklich, weil die Gegebenheiten, unter 
denen derartige Anforderungen erfolgen, 
meist einen schnellen Zugriff und den als

-

baldigen Verbrauch der Sache erforderlich 
machen. Das Recht des Eigentümers oder an-
derer durch diese Enteignung in ihren Rechten 
Verletzter, den Verwaltungsakt durch Klage 
anzufechten, das im Art. 19 Abs. 4 GG garan-
tiert wird, wird von dieser Regelung nicht 
berührt. 
Die schwerwiegenden Folgen, die sich wegen 
der Extunc-Wirkung aus der Aufhebung 
eines Verwaltungsaktes ergeben, machen es 

jedoch notwendig, bei nichtverbrauchbaren 
Sachen — abgesehen von besonders dringen-
den Notstandsfällen — den Eigentums-
erwerb, wie es in Absatz 3 vorgesehen ist, 
erst dann eintreten zu lassen, wenn der Lei-
stungsbescheid dem bisherigen Eigentümer ge-
genüber, d. h. für alle der Anforderungsbe-
hörde bekannten Anfechtungsberechtigten 
unanfechtbar geworden ist (§ 40 Abs. 2). 
Die Rechte, die nach Absatz 5 mit dem Eigen-
tumserwerb erlöschen, können obligatorische 
Rechte, wie das Miet- und Pachtrecht, oder 



dingliche Rechte sein; als solche kommen, da 
es sich bei der Enteignung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 6 immer nur um bewegliche Sachen han-
delt, nur der Nießbrauch und das Pfandrecht 
in Betracht. 

Zu § 18 
Diese Vorschrift stellt klar, daß die zum 
Abschluß eines Vertrages nötigen Erklärun-
gen des Leistungspflichtigen durch den Lei-
stungsbescheid ersetzt werden. Bei einem 
Pflichtvertrag tritt anstelle des Vertrags-
antrags im Sinne der §§ 145 und 146 BGB 
der Leistungsbescheid, der den Leistungspflich-
tigen in der gleichen Weise bindet, als wenn 
er eine Vertragsofferte gemacht hätte. Jedoch 
stellt Satz 2 klar, daß der Leistungsempfänger 
ohne schuldhaftes Verzögern das Angebot an-
zunehmen hat. In entsprechender Anwendung 
der in den §§ 147 und 149 BGB entwickelten 
Rechtsgrundsätze kann daher der Leistungs-
pflichtige durch eine verspätete Annahme 
nicht gebunden werden. 
Der Vierte Abschnitt enthält nur einen Para-
graphen. 

Zu § 19 
Häufig wird erst durch die Verpflichtung zu 
Leistungsvorbereitungen der Zweck der Lei-
stung verwirklicht werden können. § 19 er-
möglicht es jedoch nicht, den Leistungspflich-
tigen zu verpflichten, durch eigene Arbeit die 
Leistung vorzubereiten. Ihm kann jedoch die 
Verpflichtung auferlegt werden, jede Einwir-
kung auf die vorhandene Sache zu unterlas-
sen, die die Durchführung der späteren An-
forderung gefährden würde. Auskünfte kön-
nen sich auf die Größe und Beschaffenheit der 
Räume beziehen. Unterlagen können Zeich-
nungen sein, aus denen die Lage der Wasser-
rohre oder anderer technischer Anlagen er-
sichtlich ist, aber auch Urkunden, die über die 
Rechtsverhältnisse Aufschluß geben. Unter 
Landfahrzeugen, deren Vorführung verlangt 
werden kann, sind Kraft- und Spannfahr-
zeuge zu verstehen, während der Begriff 
Pferde auch auf Maulesel und Maultiere an-
gewandt werden kann, da diese Tiere von 
Pferden abstammen. 

Vorbemerkung zum Fünften Abschnitt 

Die Pflichten des Leistungspflichtigen und des 
Leistungsempfängers werden in diesem Ab-
schnitt abschließend geregelt. Die Vorschriften 
des BGB werden auf das Leistungsverhältnis 

nur angewandt, soweit in den einzelnen Be-
stimmungen ausdrücklich darauf Bezug ge-
nommen wird. 

Zu § 20 
Der öffentlich-rechtliche Charakter des Lei-

stungsverhältnisses ließ es nicht zu, auf die 
Pflichten der Leistungspflichtigen die Vor-
schriften des BGB zur Anwendung zu brin-
gen. Diese gehen alle von der Voraussetzung 
aus, daß die Vertragschließenden freiwillig 
ihre Verpflichtung übernommen haben und 
stellen deswegen insbesondere an die Sorg-
faltspflicht hohe Anforderungen. Es ist aber 
nicht vertretbar, den Leistungspflichtigen, der 
unter öffentlichem Zwang handelt, mit der 
gleichen Sorgfaltspflicht zu belasten. Durch 
Absatz 2 Satz 2 wird deswegen die Mängel-
haftung des Leistungspflichtigen gegenüber 
den Vorschriften des BGB erheblich einge-
schränkt. 
Verweigert der Leistungspflichtige die nach 
Absatz 1 von ihm zu bewirkende Leistung, 
so kann diese nach § 45 erzwungen werden. 
In Absatz 3 wird ein Leistungsverweigerungs-
recht des Leistungspflichtigen ausgeschlossen. 
Da  immer Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mindestens subsidiär entschädigungs-
pflichtig sind (§§ 7, 35 Abs. 1) und ihre Zah-
lungsfähigkeit stets gegeben sein wird, kann 
in dieser Vorschrift keine Beeinträchtigung 
des nach Art. 14 Abs. 3 GG gewährleisteten 
Rechts auf Entschädigung erblickt werden. 
Absatz 4 ist der Vorschrift des § 547 BGB 
nachgebildet und macht den Leistungspflich-
tigen nur für solche Verwendungen erstat-
tungspflichtig, die zur Erhaltung der Sache 
notwendig waren oder die eine Werterhöhung, 
die auch noch im Zeitpunkt der Rückgabe 
vorhanden sein muß, herbeigeführt haben. 
Absatz 5 ist dem § 547 Abs. 2 Satz 2 und 
§ 258 Satz 1 BGB nachgebildet. 

Zu§ 21 
In Absatz 1 und 2 werden Pflichten des 
Leistungsempfängers geregelt. Wird aus-
nahmsweise auf Grund des § 7 Abs. 2 ein 
anderer als ein Bedarfsträger zum Leistungs-
empfänger bestimmt, so greift als Sondervor-
schrift § 29 Platz, nach der in bestimmtem 
Umfange die Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts sinngemäß anzuwenden sind. 
Die in Absatz 1 begründete Verpflichtung, 
den Empfang der Leistung schriftlich zu be-
stätigen, entspricht der Vorschrift des § 368 
BGB. 



Die Verpflichtung des Leistungsempfängers, 
eine zum Gebrauch, zum Mitgebrauch oder 
zur sonstigen Nutzung angeforderte Sache 
nach Ablauf der im Leistungsbescheid be-
stimmten Frist oder bei einer Beendigung der 
Anforderung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 zurück-
zugeben (Absatz 2 Satz 1), kann nur dann 
durch Verwaltungszwang erzwungen werden, 
wenn der Leistungsempfänger gemäß § 7 
Abs. 2 kein Bedarfsträger ist; denn § 45 
schließt insoweit die Anwendung des Ver-
waltungszwangs gegenüber Körperschaften 
des öffentlichen Rechts aus. 

Durch die Vorschriften in Absatz 2 Satz 2 
und 3 soll der Leistungsempfänger vor Re-
greßansprüchen des Eigentümers oder anderer 
dinglich Berechtigter geschützt werden, wenn 
ihm bekannt ist, daß der Leistungspflichtige 
nicht zum Besitz der Sache berechtigt ist. Wäh-
rend er grundsätzlich die Sache dem Lei-
stungspflichtigen, von dem er regelmäßig 
auch den Besitz erlangt hat, zurückgeben 
muß, kann er sich in diesem Falle durch Rück-
gabe an die Anforderungsbehörde von seiner 
Verpflichtung befreien. Es wird bei der Vor-
schrift im Absatz 2 Satz 3 davon ausgegan-
gen, daß die Anforderungsbehörde in der 
Lage ist, den zum Besitz Berechtigten zu er-
mitteln. 

Absatz 3 hebt die Entschädigungspflicht ent-
sprechend Art. 14 Abs. 3 GG hervor. Die 
Höhe der Entschädigung wird im Sechsten 
Abschnitt geregelt. 
Die zu gewährende Entschädigung ist immer 
eine Geldentschädigung. Dies ergibt sich aus 
der Verwendung der Worte: „eine Entschä-
digung zu zahlen". Damit ist entsprechend 
der Vorschrift im Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG 
auch die Art der Entschädigung festgelegt 
worden. Auch die Ersatzleistung erfolgt 
regelmäßig durch Zahlung eines Geldbetrages, 
da § 28 Abs. 5 ausdrücklich bestimmt, daß 
eine Ersatzleistung durch Herstellung in 
Natur nicht verlangt werden kann. Eine Aus-
nahme ergibt sich nur für den Leistungs-
empfänger, der nicht Bedarfsträger ist, aus 
der Vorschrift des § 29, weil in dieser Vor-
schrift auf § 28 Abs. 5 nicht Bezug genommen 
worden ist. 

Zu § 22 
Da § 17 Abs. 1 Satz 2 neben dem Leistungs-
pflichtigen auch den Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt über eine Sache zur Herausgabe ver-
pflichtet, mußten in § 22 die Vorschriften des 

§ 20 Abs. 1 und 2 für entsprechend anwend-
bar erklärt und auch ein Anspruch auf eine 
Quittung gewährt werden. 

Vorbemerkung zum Sechsten Abschnitt 

Der als Überschrift für diesen Abschnitt ver-
wandte Begriff „Die Abgeltung" ist der 
Oberbegriff für Entschädigung" und „Ersatz-
leistung". Im Gegensatz zum Reichsleistungs-
gesetz wird im Entwurf für die Abgeltung 
der eigentlichen Leistung nicht der Begriff 
„Vergütung", sondern der Ausdruck „Ent-
schädigung" verwandt, weil dieser bei Ent-
eignungen oder Eigentumsbeschränkungen 
allein der Diktion des Art. 14 Abs. 3 GG 
entspricht. Für die in den §§ 28 bis 30 näher 
gekennzeichnete Pflicht zur Ersatzleistung 
konnte der Ausdruck „Schadenersatz" nicht 
gebraucht werden, weil dieser Ausdruck nur 
gebräuchlich ist, wenn für Schäden Ersatz ge-
leistet werden muß, die durch rechtswidrige 
Hoheitsakte entstanden sind. Da es sich aber 
bei der hier in Frage kommenden Schadens-
regelung immer um Schäden handelt, die 
durch einen rechtmäßigen Eingriff der 
Hoheitsgewalt entstehen, erscheint der Aus-
druck „Ersatzleistung" zutreffend. 

Zu § 23 
Bei der Nutzungsentschädigung, wie sie 
Absatz 1 gewährt, wird im allgemeinen von 
der ortsüblichen Miete und Pacht auszugehen 
sein. 

Falls das übliche Entgelt bei vergleichbaren 
Leistungen nicht festzustellen ist, greift allge-
mein Art. 14 Abs. 3 GG Platz. Die Entschä-
digung wird nach Absatz 1 Satz 3 nur für die 
Zeit gezahlt, in der der Leistungsempfänger 
tatsächlich die Sache nutzt. Ist ihm die Rück-
gabe der Sache unmöglich, so findet § 28 
Abs. 2 Anwendung. Im übrigen stellt Ab-
satz 1 Satz 3 klar, daß die Entschädigung für 
die gesamte Zeit, in der der Leistungsemp-
fänger die angeforderte Sache besitzt, zu zah-
len ist. 
Bei der Eigentumsentziehung ist die Entschä-
digung die Gegenleistung für die Hergabe 
der Sachsubstanz bzw. des Sachinbegriffs als 
solche. Die Entschädigung ist nach dem ge-
meinen Wert, der dem Verkehrswert, aber 
nicht immer dem Wiederbeschaffungswert 
gleichkommt, zu bemessen. Die in Absatz 2 
Satz 2 begründete Verpflichtung, die Ent-
schädigung binnen 6 Wochen nach Eigen-
tumsübergang zu verzinsen, bedeutet nicht, 



daß bis dahin keine Zahlungspflicht besteht. 
Die 6-Wochenfrist ist aus verwaltungstech-
nischen Gründen unvermeidbar; der Grund-
satz, daß mit der Enteignung gleichzeitig die 
Entschädigung gewährt werden muß, wird 
hierdurch nicht berührt. 
Absatz 3 regelt die Berücksichtigung von 
Sachmängeln bei der Bemessung der Entschä-
digung, die praktisch zu einer Minderung der 
Entschädigung und insoweit über § 20 Abs. 2 
Satz 2 hinaus zu einer beschränkten Mängel-
haftung des Leistungspflichtigen führt. Ähn-
lich wie beim Handelskauf (§ 377 HGB) soll 
hier eine rechtzeitige Mängelrüge des Lei-
stungsempfängers Voraussetzung sein. 

Zu § 24 
Außer der Nutzungsentschädigung und der 
Sachwertentschädigung erfordert das Grund-
recht des Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG auch eine 
Entschädigung anderer unmittelbarer Ver-
mögensnachteile, soweit bei einer gerechten 
Abwägung der Interessen der Allgemein

-

heit und der Beteiligten eine solche Bemes

-

sung angemessen erscheint. Eine Verpflich-
tung, mittelbare Vermögensnachteile, insbe-
sondere entgangenen Gewinn zu entschädi

-

gen, besteht nach Art. 14 Abs. 3 GG nicht. 
Wenn in Satz 2 zur Abwendung unbilliger 
Härten für solche Fälle eine Entschädigung 
gewährt wird, geht dies über den Rahmen 
der Entschädigungspflicht nach Art. 14 
Abs. 3 GG hinaus, denn dort wird nur eine 
Entschädigung für die Substanz des enteig-
neten Gegenstandes gewährleistet. Um mög-
liche Zweifel auszuschließen, stellt Satz 3 
klar, daß übliche Umzugskosten in jedem 
Falle zu ersetzen sind. 

Zu § 25 
Die nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 möglichen Werk-
leistungen sollen so entschädigt werden, als 
wenn diese Leistungen auf Grund freiwilli-
ger Vereinbarungen der Beteiligten erbracht 
worden wären. Das gleiche gilt für die Ver-
pflichtung zum Vertragsabschluß. Auch hier 
soll die Entschädigung in voller Höhe der 
Gegenleistung entsprechen, die bei Abschluß 
des Vertrages auf freiwilliger Grundlage von 
dem Leistungsempfänger zu entrichten ge-
wesen wäre. 

Zu §  26  
Als Entschädigungsberechtigter wird für Lei-
stungen in den Fällen des § 2 Abs. 1, 2, 5 
und 6 und 7 der Eigentümer erklärt — mit 
Ausnahme der Nr.  6 —,jedoch mit der Maß

-

gabe, daß die Entschädigung dem Mieter 
oder Pächter zusteht, wenn er nicht durch 
die Anforderung die Nutzung der Sache in 
vollem Umfang verloren hat und er des-
wegen von seinen Leistungspflichten befreit 
ist. In den Fällen der Nr. 3 und 4 steht die 
Entschädigung dem Nutzungsberechtigten 
zu, da er in der Regel durch die Anforde-
rung wirtschaftlich geschädigt sein dürfte. 

Zu § 27 
Die Verpflichtung zu Leistungsvorbereitun-
gen ist keine Enteignung im Sinne des 
Art. 14 Abs. 3 GG. Die Zahlung einer ange-
messenen Entschädigung ist aber billig. Die 
Angemessenheit richtet sich nach dem Um-
fang  der verlangten Leistungsvorbereitung. 
Für mündliche Auskünfte werden im allge-
meinen keine Entschädigungen zu zahlen 
sein. 

Zu § 28 
Die Vorschrift gewährleistet den Entschädi-
gungsberechtigten Ersatz für Schäden, die 
durch die besondere Gefahrenlage, die die 
Anforderung geschaffen hat, verursacht wur-
den (Gefährdungshaftung). Ein Verschulden 
des Leistungsempfängers braucht nicht nach-
gewiesen zu werden. Die Entschädigung 
kann verlangt werden, wenn die zum Ge-
brauch angeforderte Sache nicht oder nur in 
verschlechtertem oder beschädigtem Zustand 
zurückgegeben wird. 
Ist die Rückgabe der Sache unmöglich, be-
mißt sich die Höhe der Ersatzleistung nach 
den gleichen Grundsätzen, als wenn die Sache 
im Zeitpunkt der Fälligkeit des Rückgabe-
anspruchs zu Eigentum angefordert wäre 
(vgl. § 23 Abs. 2). 
Absatz 3 gewährleistet dem Entschädigungs-
berechtigten den Ersatz der Instandsetzungs

-

kosten in voller Höhe und sichert ihm auch 
einen Ersatz für eine nicht zu behebende 
Wertminderung zu, jedoch darf die Gesamt-
höhe der Ersatzleistung den gemeinen Wert 
nicht übersteigen. 

Zu § 29 
Die besondere Regelung im § 7 Abs. 2 macht 
auch eine eigene Regelung für die Fälle, in 
denen ein Leistungsempfänger, der nicht Be-
darfsträger ist, Ersatz zu leisten hat, erfor-
derlich. Während im allgemeinen auf das Lei-
stungsverhältnis wegen seines öffentlich-
rechtlichen Charakters die Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts keine Anwendung fin-
den sollen, erscheint es zweckmäßig, in den 



Fällen, in denen der Leistungsempfänger 
keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
sondern eine Privatperson ist, die Vorschrif-
ten des bürgerlichen Rechts entsprechend gel-
ten zu lassen. Wie sich aus der Vorschrift des 
§ 6 Abs. 3 ergibt, kommen in den Fällen, in 
denen nicht ein Bedarfsträger Leistungsemp-
fänger ist, nur solche Leistungen in Betracht, 
durch die der Bedarf an Wohnraum und 
Hausrat gedeckt werden soll. Es ist hier vor-
wiegend an den Fall gedacht, daß die Per-
sonen, die infolge einer Katastrophe obdach-
los geworden sind, untergebracht werden 
müssen. Wenn solche Personen in Wohn-
räume eingewiesen werden oder Hausrat zur 
Verfügung gestellt erhalten, ist nicht einzu-
sehen, warum das Rechtsverhältnis zwischen 
ihnen und dem Leistungspflichtigen nicht 
entsprechend den Vorschriften des BGB ge-
regelt werden soll, so daß etwa der Lei-
stungsempfänger die Rolle des Mieters hat. 

Zu § 30 
Soweit die Leistungsanforderung Rechte an 
der angeforderten Sache zum Erlöschen 
bringt oder in anderer Weise beeinträchtigt, 
besteht das Recht an der Sache nach der An-
forderung als Recht an der Forderung auf 
Entschädigung oder auf Ersatzleistung fort. 
Der Berechtigte hat Anspruch auf Befriedi-
gung aus der Entschädigung, wenn das 
ursprüngliche Recht an einer Forderung 
nicht bestehen kann. Die Höhe des An-
spruchs für den Berechtigten bemißt sich 
nicht nach dem Wert, den das Recht für ihn 
hatte, sondern nach dem Betrag, um den das 
ungestört fortwirkende Recht den Wert der 
Nutzung des angeforderten Gegenstandes 
während der Dauer der Anforderung min-
dern würde. 
Absatz 3 stellt klar, daß Grundpfandrechte, 
Reallasten und öffentliche Lasten bei In-
anspruchnahmen in Fällen des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 sich auf den Entschädigungsanspruch 
in gleicher Weise erstrecken wie auf eine 
Mietzinsforderung. 
Absatz 4 sieht die entsprechende Anwendung 
des § 1123 Abs. 2 Satz 1 und § 1124 Abs. 1 
und 3 BGB vor, wenn wegen der Entziehung 
oder Beschädigung von Früchten oder Zube-
hörstücken eines Grundstücks, das mit einem 
Grundpfandrecht oder einer Reallast belastet 
ist, eine Entschädigung oder Ersatzleistung 
gewährt werden muß; das gleiche gilt in An-
sehung von Zubehörstücken bei Schiffen 
oder Schiffsbauwerken, die mit einer Schiffs-
hypothek belastet und getragen sind. 

Zu § 31 
Diese Vorschrift entspricht dem § 26 Abs. 3 
des Reichsleistungsgesetzes. Die Schäden, für 
die hier Ersatz geleistet werden muß, sind 
niemals Schäden an der angeforderten Sache, 
sondern Schäden, die der Leistungspflichtige, 
der keineswegs identisch mit dem Entschädi-
gungsberechtigten im Sinne des § 26 zu sein 
braucht, an seinem Körper — ebenso der Er-
füllungsgehilfe oder der nach § 17 Abs. 1 
Satz 2 Herausgabepflichtige — oder an ihm 
gehörigen Sachen erlitten hat. Die Ersatz-
pflicht trifft nur den Bedarfsträger und da-
mit den Leistungsempfänger im Sinne des 
§ 7 Abs. 1, niemals Privatpersonen, die nach 
§ 7 Abs. 2 Leistungsempfänger sein können; 
sie ist, da es sich um eine Billigkeitsregelung 
handelt, subsidiär und entspricht damit der 
früheren Regelung. 
Dadurch, daß im Absatz 2 die Vorschriften 
der §§ 843 ff. BGB für anwendbar erklärt 
worden sind, ist klargestellt, daß bei einer 
dauernden Erwerbsunfähigkeit dem Lei-
stungspflichtigen auch eine Rente gewährt 
werden kann. Durch die Anwendbarkeit des 

844 BGB wird im Falle der Tötung des 
Leistungspflichtigen sichergestellt, daß die-
jenigen Personen, denen er kraft Gesetzes 
unterhaltspflichtig war, an seiner Stelle eine 
Unterhaltsrente beanspruchen können. 
Absatz 3 legt fest, daß die Amtshaftung nach 
§ 839 Abs. 1 BGB durch diese Vorschrift 
nicht ausgeschlossen wird. 

Zu § 32 
Diese Vorschrift sichert dem ersatzpflich-
tigen Leistungsempfänger die Abtretung der 
Ansprüche, die dem Ersatzberechtigten auf 
Grund des schädigenden Ereignisses gegen 
andere Personen zustehen. Der Rechtsge-
danke entspricht allgemeinen Rechtsprinzi-
pien. 

Zu § 33 
Diese Vorschrift ist vorsorglich in das Ge-
setz aufgenommen worden. Sie dürfte zur 
Zeit praktisch geringe Bedeutung haben, da 
Preisbindungen bei gewerblichen Räumen 
nur noch insofern bestehen, als diese Räume 
einen unmittelbaren räumlichen Zusammen-
hang mit einer Wohnung haben und Wohn-
raum grundsätzlich wegen der Vorschrift des 
§ 3 Abs. 4 nicht angefordert werden darf. 

Zu § 34 
Absatz 1 stellt klar, daß bei der Bemessung 
der Entschädigung und Ersatzleistung der 



Abgeltungsberechtigte sich alle Vermögens-
vorteile, die er infolge der Anforderung er-
langt hat, anrechnen lassen muß. 
Hat der Abgeltungsberechtigte bei der Ent-
stehung des Schadens schuldhaft mitgewirkt, 
ist dieses Mitverschulden bei der Bemessung 
der Abgeltung nach den Grundsätzen des 
§ 254 BGB zu berücksichtigen. 
Absatz 3 stellt fest, daß ein Kausalzusam-
menhang zwischen Anforderung und Scha-
densverursachung Voraussetzung für die Er-
satzleistung ist. 

Zu § 35 

Diese Vorschrift statuiert eine ergänzende 
Haftung der öffentlichen Hand  für die Fälle, 
in denen der  Leistungsempfänger kein Be-
darfsträger ist. Diese ergänzende Haftung ist 
erforderlich, weil dem Leistungspflichtigen 
keine Möglichkeit gegeben ist, die Zahlungs-
fähigkeit und die Zahlungswilligkeit des Lei-
stungsempfängers nachzuprüfen. Während 
davon ausgegangen werden kann, daß die 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und die 
Streitkräfte den ihnen nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes aus dem Leistungsverhältnis 
obliegenden Verpflichtungen nachkommen, 
kann das mit der gleichen Selbstverständlich-
keit von Privatpersonen, die in die Wohnung 
des Leistungspflichtigen eingewiesen werden 
oder denen der Leistungspflichtige Hausrat 
zu überlassen hat, nicht angenommen wer-
den. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts zu 
bestimmen, die für den Fall, daß solche Lei-
stungspflichtigen, die ihre Verbindlichkeit 
nicht erfüllen, zu haften haben. Es ist aber 
nicht möglich, diese Körperschaften schon 
jetzt im Gesetz zu bestimmen, da voraus-
schauend nicht gesagt werden kann, wen die 
Haftung betrifft. 
Sollte der Fall eintreten, daß ein Leistungs-
empfänger, der nicht Bedarfsträger ist, unter 
Anwendung der Vorschriften des bürger-
lichen Rechts für eingetretene Schäden nicht 
soweit Ersatz zu leisten hat, als dies die Vor-
schriften im § 28 vorsehen, tritt ebenfalls die 
Ersatzpflicht des Bedarfsträgers ein, der dem 
Abgeltungsberechtigten ergänzend Ersatz zu 
leisten hat. 
Durch Absatz 3 gehen kraft Gesetzes die An-
sprüche, die der Leistungspflichtige bisher 
gegen den Leistungsempfänger hatte, auf die 
Körperschaft über, die an Stelle des Lei-
stungsempfängers die Entschädigung oder 
Ersatzleistung zahlt. 

Der Siebente Abschnitt besteht nur aus der 
Vorschrift über die Verjährung der Zah-
lungsansprüche. 

Zu § 36 
Im Hinblick darauf, daß der Leistungsemp-
fänger im allgemeinen eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist und aus haushalts-
rechtlichen Gründen den Umfang seiner Ver-
bindlichkeiten kennen muß, ist eine kurze 
Verjährungsfrist für Zahlungsansprüche an-
gebracht. Eine Sonderregelung für die Fälle, 
in denen nach § 7 Abs. 2 der Leistungsemp-
fänger eine Privatperson ist, zu treffen, 
schien nicht erforderlich, weil diese Fälle vor-
aussichtlich nicht allzu häufig eintreten wer-
den. Auch die Verjährung des Anspruchs auf 
Nutzungsentschädigung ist kürzer als die 
Verjährung der Ansprüche auf Rückstände 
von Miet- und Pachtzinsen nach § 197 BGB. 
Für den Beginn der Frist soll in analoger An-
wendung des Rechtsgedankens des § 201 
BGB die Kalenderjahrrechnung maßgeblich 
sein, wobei es hinsichtlich der Entschädi-
gungsansprüche in sinngemäßer Anwendung 
des § 198 BGB auf die Erbringung der be-
treffenden Leistungen, hinsichtlich der Er-
satzleistungen nach § 27 Abs. 3 auf den Ein-
tritt des schädigenden Ereignisses ankommt. 
Satz 3 stellt klar, daß die allgemeinen Ver-
jährungsnormen des bürgerlichen Rechts 
sinngemäß anzuwenden sind. 

Vorbemerkungen zum Zweiten Teil 

Der Zweite Teil enthält das Verfahrensrecht, 
beschränkt sich jedoch darauf, nur die wich-
tigsten Gebiete zu regeln. Im Ersten Ab-
schnitt werden daher nur Leistungsbescheid, 
Zustellung, Wirksamwerden, Fortfall der 
Voraussetzungen für die Anforderung, Be-
weissicherung, Beschlagnahme und Rechts-
behelfe behandelt; der Zweite Abschnitt 
regelt die Festsetzung von Entschädigungen 
und Ersatzleistungen. 

Zu § 37 
Der Leistungsbescheid ist die Form, in der 
die Anforderung ergehen muß. Diese Rege-
lung dient der Rechtssicherheit, da hierdurch 
festgelegt wird, wer den Verwaltungsakt ge-
setzt hat und gegen wen er sich richtet. Liegt 
ein den gesetzlichen Erfordernissen ent-
sprechender Leistungsbescheid nicht vor, 
dann fehlt eine wesentliche Voraussetzung 
für eine rechtswirksame Anforderung. 



Zu §  38  
Die Schriftform ist zwingend vorgeschrieben 
(beachte jedoch S 41) und gleichfalls aus 
Gründen der Rechtssicherheit gewählt wor-
den. Der Leistungspflichtige soll aus dem 
Leistungsbescheid erkennen können, wer den 
Verwaltungsakt gesetzt hat, welches der 
Gegenstand der Leistung ist und wem er zu 
leisten hat. Damit wird für ihn klargestellt, 
gegen wen er die eventuelle Anfechtungs-
klage zu richten hat. Unterläßt die Anforde-
rungsbehörde, in den Fällen des § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 und 9 die Dauer des Gebrauchs 
im Leistungsbescheid anzugeben, dann liegt 
eine den gesetzlichen Erfordernissen entspre-
chende Anforderung nicht vor; der Eigentü-
mer oder Nutzungsberechtigte, der die Sache 
übergeben hat, kann sie wieder herausver-
langen. Ohne Zustellung eines neuen, die ge-
setzlichen Erfordernisse beachtenden Lei-
stungsbescheides kann die Anforderung nicht 
bestehenbleiben. Die Soll-Vorschrift in Satz 4 
entspricht den rechtsstaatlichen Grundsätzen, 
jedoch ist die Rechtsmittelbelehrung zwin-
gend vorgeschrieben. 

Zu § 39 
Die Zustellung des Leistungsbescheides rich-
tet sich nach dem Gesetz über die Zustellung 
in Verwaltungssachen (§ 48). Zuzustellen ist 
dem Leistungspflichtigen (§ 8), jedoch ist in 
den Fällen, in denen der Eigentümer nicht 
gleichzeitig unmittelbarer Besitzer ist, die Zu-
stellung an den Inhaber der tatsächlichen Ge-
walt ausreichend (vgl. aber zu § 9). Darüber 
hinaus ist die Zustellung an alle bekannten 
Personen zu bewirken, die durch die An-
forderung betroffen werden, z. B. Inhaber 
von dinglichen Rechten an der Sache oder 
von solchen Rechten, die zum Besitz oder 
zur Nutzung berechtigen. Die Beachtung die-
ser Sollvorschrift liegt im Interesse der An-
forderungsbehörden, weil allein auf diese 
Weise etwa mögliche Rechtsbehelfe rechtzei-
tig ausgeschlossen werden. Nicht zuletzt hat 
die Zustellung des Leistungsbescheides auch 
für die Regelung der Vergütungs- oder Ent-
schädigungsansprüche im Hinblick auf § 51 
Abs. 2 erhebliche Bedeutung. 

Zu §  40  
Der Leistungsbescheid in den Fällen des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5, 7 bis 9 wird nicht durch 
eine Anordnung der Anforderungsbehörde 
für vollziehbar erklärt werden, sondern er 
wird mit Rücksicht auf die besonderen staat-
lichen Belange, für die allein Anforderungen 

zugelassen sind, kraft Gesetzes mit der Zu-
stellung vollziehbar. Der Leistungsbescheid 
kann daher ausgeführt werden, bevor er un-
anfechtbar geworden ist. Die aufschiebende 
Wirkung des Rechtsbehelfs ist damit ausge-
schlossen (vgl. § 47 Abs. 2). Die Durchfüh-
rung der Anforderung wird auch nicht durch 
die Anfechtung des Verwaltungsaktes mit 
einer Verwaltungsklage gehemmt. Nur in 
den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 6 ordnet die 
Anforderungsbehörde die Vollziehung des 
Leistungsbescheides an, allerdings erst, wenn 
er unanfechtbar geworden ist; von dem letz-
teren Erfordernis kann in den Fällen des § 1 
Nr. 1 c im Leistungsbescheid Abstand ge-
nommen und die Vollziehbarkeit bereits mit 
der Zustellurig vorgesehen werden. 

Zu § 41 
Diese Bestimmung wird dem Bedürfnis 
nach Beschleunigung gerecht. Es besteht ein 
sachliches Interesse, jede Verzögerung zu ver-
hindern, um die anzufordernden Leistungen 
alsbald zu erlangen. Zuwiderhandlungen 
sind ordnungswidrig (§ 81 Abs. 1 Nr. 3). 

Zu § 42 
Das Beweissicherungsverfahren nach § 42 
zeichnet sich durch Formlosigkeit aus und 
dient zur Verhütung langwieriger Streitig-
keiten über den Zustand und Beschaffenheit 
der angeforderten Sache. Die sachverständige 
Beurteilung wird zweckmäßig nicht nur eine 
Wertschätzung, sondern auch eine Sachbe-
schreibung enthalten, damit auch die Frage 
der Veränderungen im Sinne des § Abs. 2 
schnell und eindeutig geklärt werden kann. 
Die Anforderungsbehörde ordnet die Beweis-
sicherung an und beruft den Sachverstän-
digen, wie sich aus dem Zusammenhang des 
§ 42 zu § 40 und § 41 ergibt. 

Zu § 43 
Die Anforderung von Leistungen soll nach 
dem BLG nur zur Anwendung kommen, 
wenn der Bedarf auf Grund von Vereinba-
rungen nicht gedeckt werden kann; es ent-
fallen daher die staatlichen Zwangsmaßnah-
men auch dann, wenn der Leistungspflichtige 
dem Leistungsempfänger noch nach der An-
forderung die Lieferung der Leistungen 
durch Vertrag zu angemessenen Bedingungen 
anbietet. Lehnt der Leistungsempfänger den 
Abschluß eines solchen Vertrages ab, obwohl 
die Erfüllung des Vertrages gesichert er-
scheint, dann ist der Leistungsbescheid von 
der Anforderungsbehörde aufzuheben. 



Zu §  44  
Da Maßnahmen auf Grund des Bundeslei-
stungsgesetzes nur erlassen werden sollen, 
wenn und solange ein dringender Bedarf im 
Sinne der §§ 1 bis 3 vorliegt, entspricht die 
Regelung des § 44 der Forderung, daß die 
Anforderungsanordnungen rückgängig ge-
macht werden müssen, sobald deren Voraus-
setzungen entfallen. In den Fällen des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 ist die Anforderung 
für beendet zu erklären, im Falle der Nr. 6 
die Rückübereignung anzuordnen und in 
dem der Nr. 8 und 9 der Leistungspflichtige 
von der Erbringung der Leistungen zu be-
freien bzw. ihm das Recht zur Kündigung 
des Vertrages zu geben. 
Absatz 2 stellt klar, daß die Restitutionsan-
ordnungen zuzustellen sind und erst wirk-
sam werden, wenn sie unanfechtbar gewor-
den sind. 

Zu §  45  
Da die in dem Gesetz vorgeschriebenen 
Handlungen, Duldungen und Unterlassun-
gen nicht immer freiwillig erbracht werden, 
ist das Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 
27. April 1953 (BGBl. I S. 157) für anwend-
bar erklärt worden. In teilweiser Abwei-
chung von § 7 des Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetzes bestimmt Absatz 2, daß die 
Vollstreckungsbehörde von der obersten 
Landesbehörde, zu deren Geschäftsbereich 
die Anforderungsbehörde gehört, bestimmt 
werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, 
die Praxis der Vollstreckung zu vereinheit-
lichen und Vollstreckungsorgane nur ent-
sprechend dem Bedarf zu bestellen. 

Für Ersatzleistungs- und Entschädigungsan-
sprüche, die freiwillig nicht erfüllt werden, 
gilt die Sonderregelung der §§ 52, 59. 

Zu §  46  

Um Anforderungen auf Leistungen zu 
sichern, kann die Anforderungsbehörde 
Sachen, auf die sich ein zu erlassender Lei-
stungsbescheid beziehen soll, beschlagnah-
men. Mit der Beschlagnahme, die mit der 
Zustellung der Anordnung an den zu erwar-
tenden Leistungspflichtigen wirksam wird, 
verliert dieser die Befugnis, Rechtsgeschäfte 
über den beschlagnahmten Gegenstand zum 
Nachteil des Anforderungszwecks abschlie-
ßen zu können oder wesentliche Verände-
rungen an der Sache vornehmen zu dürfen, 
es sei denn, daß die Anforderungsbehörde 
sie genehmigt oder die Beschlagnahme un

-

wirksam wird, weil die Leistung nicht bin-
nen drei Monaten angefordert worden ist. 
Auch durch Zwangsvollstreckung oder Voll-
ziehung eines Arrestes kann nach der Be-
schlagnahme der Zweck, der mit der in Aus-
sicht genommenen Anforderung erreicht 
werden soll, nicht beeinträchtigt werden. 

Zu § 47 
Die Leistungsbescheide können als Maßnah-
men der Verwaltungsbehörden angefochten 
werden, jedoch haben nach § 47 die Rechts-

behelfe im Interesse der Leistungsempfänger 
keinen Suspensiveffekt, da dieser dem Inter-
esse auf Deckung eines öffentlichen Bedarfs, 
der in Fällen des Notstandes, der Manöver 
etc. stets dringend ist, zuwiderlaufen und die 
Anforderung untunlich werden ließe. Die 
Möglichkeit, daß das Gericht die Aussetzung 
der Vollstreckbarkeit des angefochtenen Lei-
stungsbescheids gemäß § 81 Abs. 3 der Ver-
waltungsgerichtsordnung anordnet, ist je-
doch ausdrücklich aus rechtsstaatlichen Er-
wägungen vorgesehen worden. 
Es ist ferner vorgesehen, daß bei Klage vor 
dem Verwaltungsgericht nur eine Tatsachen-
instanz zugelassen, die Berufung also ausge-
schlossen sein soll; zur Abkürzung des 
Rechtsweges wird auch die Beschwerde ge-
gen die Nichtzulassung der Revision versagt. 

Zu § 48 
Die Zustellungen sind nach dem Verwal-
tungszustellungsgesetz vom 3. Juli 1952 
(BGBl. I S. 379) zu bewirken. 

Vorbemerkung zum Zweiten Abschnitt 

Während die §§ 23 bis 35 die Grundsätze 
über die Höhe und Art der Entschädigung 
und den Empfänger der Abgeltung enthal

-

ten, wird in den §§ 49 bis 65 das Verfahren 
für die Festsetzung der Entschädigung und 
der Ersatzleistung geregelt. 

Zu § 49 
Die Behörden, die über die Gewährung der 
Entschädigung oder der Ersatzleistung entschei-
den, sind im Gesetz nicht benannt; sie sollen 
erst durch eine Rechtsverordnung bestimmt 
werden, die unter den gleichen Vorausset-
zungen ergehen wird, wie sie für die Rechts-
verordnung über die Anforderungsbehörden 
in § 5 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 vorge-
sehen sind. 



Zu § 50 
Während das Reichsleistungsgesetz in § 26 a 
der Bedarfsstelle oder dem Leistungsempfän-
ger aufgab, den Leistungspflichtigen vor Zah-
lung der Vergütung zu befragen, ob Pfand- 
und Nießbrauchsrechte an dem Leistungs-
gegenstand bestanden, hat nach § 50 jeder, 
der Anspruch auf Entschädigung oder Er-
satzleistung erhebt, der Festsetzungsbehörde 
von sich aus mitzuteilen, welche Personen 
nach seiner Kenntnis ein Recht auf die Ent-
schädigung oder Ersatzleistung geltend 
machen oder haben können. Es bleibt aber 
Pflicht der Festsetzungsbehörden, auf die 
Abgabe solcher Erklärungen hinzuwirken, 
ohne daß diese Pflicht im Gesetz erwähnt 
worden ist. Die schriftlich vorzulegende oder 
zu Protokoll abzugebende Erklärung ist dem 
Zahlungspflichtigen und den als Berechtigte 
benannten Personen zuzustellen, um eine 
Nachprüfung zu ermöglichen, notfalls eine 
Anordnung nach § 51 Abs. 5 auszulösen. 

Zu § 51 

Das Festsetzungsverfahren beginnt mit 
einem Versuch zur gütlichen Einigung der 
Beteiligten, d. h. des Zahlungspflichtigen und 
der bekannten Berechtigten. Im Falle der 
Einigung hat die Festsetzungsbehörde die 
Vereinbarung zu beurkunden und den Be-
teiligten eine beglaubigte Abschrift zuzustel-
len (über die Vollstreckung aus dieser Ur-
kunde vgl. § 52 Abs. 1). 
Scheitert der Güteversuch, dann haben die 
Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme, 
und die Festsetzungsbehörde befindet — 
notfalls nach Beiziehung von Sachverstän-
digen — über die Höhe der Entschädigung 
(Ersatzleistung). Absatz 4 sieht — ähnlich 
wie § 38 bei dem Leistungsbescheid — vor, 
daß der Festsetzungsbescheid schriftlich er-
geht, der die zuständige Behörde, den Zah-
lungspflichtigen, den Zahlungsempfänger 
und die zulässigen Rechtsmittel angeben 
muß (wegen der Zwangsvollstreckung aus 
dem Festsetzungsbescheid vgl. § 52 Abs. 2). 
Hat die Festsetzungsbehörde keine Gewiß-
heit über die Person des Zahlungsempfän

-

gers, dann kann nach Abs. 5 die Hinter

-

legung der festgesetzten Geldentschädigung 
mit der Maßgabe angeordnet werden, daß 
auf das Recht der Rücknahme verzichtet 
wird. 

Zu § 52 
Auf die Zwangsvollstreckung wegen der 
Ersatzleistungs- und Entschädigungsbeträge 

aus Urkunden über eine Einigung der Betei-
ligten (§ 51 Abs. 2, § 52 Abs. 1 Satz 1) oder 
aus Festsetzungsbescheiden (§ 51 Abs. 3 
und 4, § 52 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 3, 
§ 59 Abs. 4) sind die Vorschriften des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes nicht für an-
wendbar erklärt worden, weil dieses Gesetz 
sich ausschließlich auf die Beitreibung von 
Forderungen des Bundes und bundesunmit-
telbarer Körperschaften des öffentlichen 
Rechts bezieht. Bei Ansprüchen auf Ersatz-
leistung und Entschädigung nach Maßgabe 
der Bestimmungen des Bundesleistungsge-
setzes wird es sich aber in der Mehrzahl der 
Fälle um Forderungen von Privatpersonen 
gegen den Bund, ein Land oder andere Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts handeln. 
Gegen eine Anwendung des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes könnten sich auch aus 
Art.  14 Abs. 3 und 4 GG Bedenken ergeben. 
La § 52 ist die Zwangsvollstreckung aus die-
sen Gründen in Anlehnung an die Vorschrif-
ten der Zivilprozeßordnung geregelt. Diese 
Regelung führt auch zu einer Einheit der 
Vollstreckung, da Vollstreckungstitel über 
Ersatzleistungs- und Entschädigungsan-
sprüche, die nach § 59 im Verfahren vor den 
ordentlichen Gerichten entstehen, gleichfalls 
nach den Vorschriften des zivilen Prozeß

-

rechts vollstreckt werden. 

Zu 53 
In Obereinstimmung mit § 33 sieht § 53 vor, 
daß Entschädigungen und Ersatzleistungen 
nur in Übereinstimmung mit bestehenden 
Preisvorschriften vereinbart oder festgesetzt 
werden können und der Preisüberwachung 
unterliegen. Der Preisbindung unterliegen 
in Form von Höchstpreisen u. a. Kohle, 
Nichteisenmetalle, unbebaute Grundstücke; 
von Mindestpreisen z. B. Zuckerrüben; von 
Festpreisen Verkehrstarife, von Einheits-
tarifen für Kraftversicherung: von Stopp-
preisen z. B. für Mieten, für unbebaute 
Grundstücke, Strompreise. 

Zu § 54 
Korrespondierend und ergänzend zur Pflicht 
des Anspruchsanmelders nach § 50 hat nach 
§ 54 der Leistungsempfänger die Pflicht, den 
zu zahlenden Geldbetrag — auch ohne eine 
Anordnung nach § 51 Abs. 5 — unter Ver-
zicht auf das Rücknahmerecht zu hinterlegen, 
wenn ihm ein Recht an der angeforderten 
Sache bekannt ist, das nach § 30 an der For-
derung auf Entschädigung oder Ersatzlei

-

stung fortbesteht oder einen Anspruch auf 



Befriedigung aus dieser Forderung gewährt. 
Die Eintragung derartiger Rechte im Grund-
buch oder Schiffsregister begründet dieselbe 
Verpflichtung. 
Nach Absatz 2 greift diese Regelung nicht 
Platz, wenn das Recht ein Grundpfandrecht 
oder eine Reallast (Schiffshypothek) ist und 

es sich um Anwendungsfälle des § 30 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 4 handelt, d. h. das Recht 
an einer Forderung nicht bestehen kann, 
bzw. es sich um die Entziehung oder Beschä-
digung von Früchten oder Zubehörstücken 
(bei Schiffshypothek nur bei letzteren) 
handelt. 
Absatz 3 regelt das Verfahren zur Geltend-
machung der Rechte auf den hinterlegten 
Betrag, wobei bei Anwendung des Vertei-
lungsverfahrens die Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung bzw. der Zwangsversteige-
rung entsprechend anzuwenden sind. 
Zu § 55 
Wenn bewegliche Sachen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 6 zu Eigentum angefordert worden sind, 
kann es sich ereignen, daß der Leistungs-
pflichtige diese Sachen einem anderen zu 
übereignen verpflichtet war, diese Verpflich-
tung  aber infolge der Anforderung nicht er-
füllen kann. Teilt er diesen Sachverhalt der 
Festsetzungsbehörde bei der Anmeldung der 
Entschädigungsansprüche mit, dann hat die 
Behörde ebenfalls die Hinterlegung des  Ent-
schädigungsbetrages unter Verzicht auf das 
Recht zurr Rücknahme anzuordnen. Entspre-
chendes gilt, wenn dem Leistungspflichtigen 
die angeforderte Sache zur Sicherung über-
eignet war oder ein Dritter der Festsetzungs-
behörde ein Recht auf Lieferung bzw. aus 
einem Sicherungsübereignungsvertrag ange-
meldet hat. 
Zu § 56 
Daß die Hinterleung nach § 51 Abs. 5 und 
§§ 54, 55 den Zahlungspflichtigen von seiner 
Leistungspflicht befreien muß, könnte schon 
aus der 'Tatsache gefolgert werden, daß in 
allen genannten Ellen  auf das Recht der 
Rücknahme verzichtet wird; diese Rechts-
folge wird jedoch in § 56 Abs. 1 ausdrücklich 
festgestellt. 
Absatz 2 zieht aus der Einigung der Beteilig-
ten die notwendige Folge, daß die Pflicht zur 
Hinterlegung nach § 51 Abs. 5 und §§ 54, 
55 entfällt. 

Zu § 57 
Da in dem Verfahren über Festsetzung der 
Entschädigungen oder Ersatzleistungen die 

Finanzinteressen des Bundes wesentlich be-
rührt werden können, ist der Bundesminister 
der Finanzen ermächtigt, bei den Festset-
zungsbehörden Vertreter des Finanzinteres-
ses zu bestellen, dieser gilt als Beteiligter im 
Sinne des § 51. Er hat u. a. der Einigung zu-
zustimmen, die Stellungnahme abzugeben, 
etc. 

Zu § 58 
Das Rechtsmittel gegen einen Festsetzungs-
bescheid ist die Beschwerde, wenn die Ver-
fügung von einer unteren oder mittleren 
Verwaltungsbehörde erlassen worden ist; hat 
diese die oberste Bundes- oder Landesbe-
hörde festgesetzt, so gilt § 60. Die Be-
schwerde ist binnen 2 Wochen nach Zustel-
lung einzulegen und steht allen am Festset-
zungsverfahren Beteiligten zu. 

Zu § 59 
Das Festsetzungsverfahren ist der Klage auf 
Entschädigung oder Ersatzleistung aus Grün-
den der Prozeßökonomie vorgeschaltet. Die 
Vorschaltung hat die Wirkung, daß die Klage 
erst nach Zustellung der Beschwerdeentschei-
dung im Festsetzungsverfahren (spätestens 
binnen 2 Monaten) oder bei Ausbleiben einer 
Beschwerdeentscheidung (frühestens bei Ab-
lauf von 3 Monaten) erhoben werden kann; 
die Vorschaltung hat nicht zur Wirkung, daß 
der Festsetzungsbescheid durch Klage vor 
den Verwaltungsgerichten angefochten wer-
den muß. Die Erhebung der Klage vor dem 
Zivilgericht beendet das Festsetzungsver-
fahren. 

In Absatz 2 wird die ausschließliche Zustän-
digkeit der Landgerichte vorgesehen, um auf 
diese Weise die Verfahren bei den Landge-
richten zu konzentrieren und dadurch eine 
einheitliche und konstante Rechtsprechung 
in Entschädigungsfragen zu erreichen. Diese 
Regelung entspricht der Bedeutung dieser 
Verfahren; denn die Entscheidungen in Ein-
zelfällen werden für eine große Zahl gleich-
artiger Fälle präjudizielle Bedeutung haben 
und aus diesem Grunde auch die Grundlage 
für Verwaltungsrichtlinien sein. — Die Re-
gelung der örtlichen Zuständigkeit geht von 
der Erwägung aus, daß das Landgericht, in 
dessen Bezirk die zur Festsetzung einer Ent-
schädigung oder Ersatzleistung zuständige 
Behörde ihren Sitz hat, in der Regel den 
Sachverhalt schneller und besser aufklären 
kann. 
Absatz 3 regelt die Frage, welchen Inhalt die 
Klageanträge haben sollen. Die Regelung ist 



wegen des vorgeschalteten Festsetzungsver-
fahrens einschließlich der Beschwerde zweck-
mäßig. Eine Nichtbeachtung des vorgesehe-
nen Inhalts der Klageanträge wird jedoch 
nicht zur Abweisung der Klage führen dür-
fen, vielmehr wird das Gericht Anlaß sehen, 
den Parteien aufzugeben, sachgemäße An-
träge zu stellen (§ 139 ZPO). Absatz 3 zeigt 
andererseits auch eine weitere Auswirkung 
des Festsetzungsverfahrens, die darin besteht, 
daß der Zivilprozeß sich auf den streitig ge-
bliebenen Teil der Entschädigung (Ersatz-
leistung) beschränkt; der unstreitige Teil des 
Festsetzungsbescheides wird unanfechtbar im 
Sinne des § 50 Abs. 1 und ist insoweit voll-
streckbar. 
Um zu verhüten, daß der zur Zahlung Ver-
pflichtete durch Ausnutzung des Rechtsweges 
die Zwangsvollstreckung aus dem Festset -zungsbescheid verschleppt, sieht Absatz 4 
vor, daß das Gericht bei der Klage des zur 
Entschädigung oder Ersatzleistung Verpflich-
teten den Festsetzungsbescheid für vorläufig 
vollstreckbar erklären kann; diese Befugnis 
des Gerichtes bedingt die entsprechende An-
wendung der §§ 713 bis 720 ZPO, zumal der 
Fcstsetzungsbescheid noch der Nachprüfung 
des Gerichtes unterliegt. 

Zu § 60 

Die Bestimmung sieht in Fortführung des in 
§ 58 entwickelten Grundsatzes vor, daß bei 
Festsetzung der Entschädigung oder Ersatz-
leistung durch eine oberste Bundes- oder 
Landesbehörde unmittelbar die Klage vor 
dem Zivilgericht gegeben ist, wenn der Fest-
setzungsbescheid zugestellt ist und seitdem 
2 Monate nicht verstrichen sind. 

Zu §  61  

Diese Bestimmung entspricht der in Art. 12 
des Finanzvertrages vom 26. Mai 1952 fest-
gelegten Regelung; sie wird noch näherer 
Ergänzungsvorschriften bedürfen, die fest-
legen, in welcher Weise und durch Vermitt-
lung welcher Behörden das Benehmen mit 
der beteiligten Macht hergestellt wird. Im 
Gesetz ist geklärt, daß alle Rechtsstreitigkei-
ten wegen Festsetzung der Entschädigung 
oder der Ersatzleistung von der Bundesrepu-
blik im eigenen Namen geführt werden; es 
liegt unter diesen Voraussetzungen eine Pro-
zeßstandschaft vor, wie sie dem deutschen 
Recht auf anderen Gebieten (Eherecht etc.) 
ebenfalls bekannt ist. 
Absatz 2 verweist wegen des Verfahrens für 
die Festsetzung des Ersatzes von Schäden, für 

die die Streitkräfte nach §§ 28 bis 31 haften, 
auf Art. 8 des Finanzvertrages und das hier-
zu zu erlassende Ausführungsgesetz. 

Zu § 62 

Da die Versäumung der in §§ 58 und 60 be-
stimmten Fristen zu unbilligen Härten füh-
ren kann, sieht § 62 ähnlich wie früher § 27 c 
des Reichsleistungsgesetzes die Wiedereinset

-

zung in den vorigen Stand vor. Die Vor

-

schriften sind der Zivilprozeßordnung ange-
glichen und gelten für alle Fristen, nicht nur 
Notfristen. 

Zu § 63 

Die Festsetzungsbehörde kann nach § 63 
Abs. 1 auch tätig werden, wenn der Entschä-
digungsberechtigte durch Vorauszahlungen 
eine Überzahlung erhalten hat, d. h. mehr 
empfing, als er durch einen Festsetzungsbe-
scheid an Entschädigung oder Ersatzleistung 
zu erhalten hätte; die auf Grund der frei-
willigen Vorauszahlungen erhaltenen Über

-

zahlungsbeträge zurückzuzahlen, kann die 
Festsetzungsbehörde durch Rückzahlungsbe-
scheid anordnen. Dieselbe Regelung findet 
Anwendung, wenn der Festsetzungsbescheid 
berichtigt, geändert oder widerrufen wird 
und aus diesem Grunde ein Mehrbetrag als 
zurückzuzahlender Betrag sich ergibt. Der 
Abänderungsbescheid ist mit dem Rückzah

-

lungsbescheid zu verbinden. 
Absatz 3 ergibt, daß für das Verfahren ein-
schließlich der Zwangsvollstreckung die Vor

-

schriften der §§ 51 bis 62 entsprechend anzu-
wenden sind. 

Zu § 64 

Für den Anspruch des Leistungsempfängers, 
Ersatz für sacherhaltende oder wertstei-
gernde Verwendungen zu verlangen (§ 20 
Abs. 4), finden die Vorschriften der §§ 49 
bis 63 sinngemäß Anwendung. 

Zu § 65 

Diese Bestimmung stellt klar, daß auch für 
die Zustellungen im Festsetzungsverfahren 
das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 3. Juli 1952 anzuwenden ist. 

Vorbemerkungen zum Dritten Teil 

Um den Zweck der Manöver und Übungen, 
die Truppen im Dienste des Bundes oder die 
im Bundesgebiet auf Grund zwischenstaat-
licher Verträge stationierten Streitkräfte zur 



Aus- und Fortbildung anzuhalten, nicht zu 
beeinträchtigen, müssen besondere Vorschrif-
ten für dieses Gebiet des öffentlichen Lei-
stungsrechts erlassen werden. Diesen Beson-
derheiten wird einerseits durch die Begrün-
dung besonderer Lasten (5 68), andererseits 
durch eine Regelung des Manöverschadens

-

rechts (§ 75) Rechnung getragen. Die Anfor-
derungsbehörden (§ 77) und die Festsetzungs-
behörden (§ 79) werden entsprechend 5 5 
und § 49 durch Rechtsverordnung bestimmt; 
auf das Verfahren finden die entsprechenden 
Vorschriften sinngemäß Anwendung. Diese 
Bestimmungen umreißen auch den Inhalt des 
auf Art. 19 des Truppenvertrages beruhen-
den Manöverrechtes der stationierten Trup-
pen. 

Zu §§ 66, 67 
Die §§ 66 und 67 legen fest, daß das Recht 
für Manöver und Übungen in den §§  66 
bis 79 selbständig und ausschließlich geregelt 
ist und daß die sonstigen Bestimmungen des 
Bundesleistungsgesetzes nur anwendbar sind, 
wenn auf sic ausdrücklich Bezug genommen 
ist. Das sogenannte „Manöverrecht" findet 
auf alle uniformierten Verbände und Einhei-
ten (Truppen), — auch auf die des zivilen 
Bevölkerungsschutzes — Anwendung, die 
berechtigt sind, im Bundesgebiet Manöver 
oder Übungen abzuhalten; die Berechtigung, 
sich in dieser Weise zu betätigen, ergibt sich 
jeweils aus den für die Einheiten geltenden 
Rechtsnormen oder Aufträgen bzw. aus den 
zwischenstaatlichen Verträgen. 

Zu § 68 
Als Manöverlast statuiert § 68 das Recht der 
Truppen, Grundstücke zu überqueren, vor-
übergehend zu besetzen oder zeitweilig zu 
sperren, jedoch steht ihnen dieses Recht nur 
mit Einwilligung des Berechtigten zu, wenn 
es sich um die in Absatz 2 angeführten 
Grundstücke und Anlagen handelt. Soweit 
in diesem Zusammenhang der Begriff der 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von 
Grundstücken erwähnt wird, ist er im wei-
testen Sinne zu verstehen; er umfaßt auch 
rein gärtnerisch und fischereiwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke. Die Entscheidung 
über die besondere Schutzwürdigkeit dieser 
Flächen liegt bei der zuständigen Fachbe-
hörde der Länder. Da es der Übungszweck 
erfordern kann, daß zur Übung eingesetzte 
Flugzeuge in geringerer als sonst zulässiger 
Höhe Grundstücke überfliegen müssen, an-
erkennt Absatz 3 diese Befugnis im Rahmen 
der Manöverbedingungen. 

Zu § 69 
Um zu gewährleisten, daß die von den Ma-
növerlasten betroffene Bevölkerung recht-
zeitig unterrichtet wird, ist in §  69 vorge-
sehen, daß Zeit, Ort und Durchführungsbe-
dingungen durch die zuständige Landesbe-
hörde bekannt gegeben werden, und zwar 
mindestens zwei Wochen vor Beginn; aller-
dings ist keine besondere Form vorgeschrie-
ben, es genügt die ortsübliche Art der Be-
kanntmachung. 

Zu § 70 

In  §  68 ist bereits vorgesehen, daß die Trup-
pen Anlagen, welche bestimmungsgemäß die 
Sicherheit des Straßenverkehrs gewährleisten 
sollen, nur mit besonderer Einwilligung des 
Berechtigten vorübergehend besetzen oder 
sperren dürfen; §  70 schränkt diese Befug-
nisse in Ansehung der Verkehrswege noch 
weiter ein und läßt nur auf Grund einer 
Vereinbarung mit der zuständigen Behörde 
die gänzliche oder teilweise Inanspruchnahme 
der Verkehrswege zu. 

Absatz 2 begründet für Teile von Truppen 
die Befugnis, Schienenbahnen zu überqueren, 
so daß etwa bestehende Verbote und Straf-
bestimmungen in diesen Fällen nicht zur An-
wendung kommen; es verbleibt jedoch die 
Haftung für etwaige Schäden bei der Truppe. 

Zu §  71  
Die Quartierfragen regelt §  71. Die normale 
Unterbringung (Absatz 1) von Dienststellen, 
Personen, Tieren, Fahrzeugen, Waffen und 
Gerät etc. setzt die Benutzung von Räumen 
voraus, die der üblichen Verwendung seitens 
ihres Eigentümers oder Inhabers entspricht; 
die behelfsmäßige Unterkunft (Absatz 2) ge-
währt nur die bestmögliche Ausnutzung der 
verfügbaren Flächen, wobei normalerweise 
die Räume nicht hierfür bestimmt oder ein

-

gerichtet sind oder zu Bedingungen zur Ver

-

fügung gestellt werden, die nicht der norma-
len Benutzung entsprechen. Der Unterschied 
von normaler Unterbringung und behelfs-
mäßiger Unterkunft ist auch wegen der zu-
sätzlichen Leistungspflicht von Bedeutung. 
Nach Möglichkeit ist bei der normalen Un

-

terbringung Beleuchtung, Wasser und Hei

-

zung, bei der behelfsmäßigen Unterkunft 
Beleuchtung, Wasser und Lagerstroh zur 
Verfügung zu stellen. 

Daß auch bei Quartierleistungen der Eigen-
bedarf an Raum (§ 3 Abs. 4), die Freiheit 
von der materiellen und persönlichen Lei-
stungspflicht (§ 3 Abs. 5, § 4 Abs. 2) zu be- 



achten ist, und auf die Vorschriften über die 
rechtlichen Wirkungen der Leistungsanfor-
derung teilweise verwiesen wird, ergibt Ab-
satz 4. 

Zu § 72 
Da der Bedarf der Truppen an Wasser im 
Hinblick auf die technische Entwicklung der 
Ausrüstung nach den Erfahrungen nicht im

-

mer durch Leistungen der Quartiergeber ge-
deckt werden kann (z. B. für technische 
Truppen, Verpflegungseinheiten, Versor-
gung von Wassertankwagen usw.), erscheint 
es notwendig, den Trägern der örtlichen 
Wasserversorgungsanlagen eine Lieferungs

-

pflicht an Truppen in Manövern und auf 
Übungen aufzuerlegen. 

Zu § 73 
In Abweichung vorn Inhalt des § 8 ist nach 
§ 73 jeder, der die tatsächliche Gewalt über 
die angeforderte Sache ausübt, leistungs-
pflichtig; Manöver und Übungen bedingen 
einen häufigen Wechsel des Aufenthaltsortes 
der Truppen und lassen wegen der Eilbedürf-
tigkeit, unter der der Bedarf der Truppen 
zu decken ist, langwierige Untersuchungen 
und Feststellungen über die Eigentumsver-
hältnisse nicht zu. 

Zu §  74  
Für die Leistungen nach dem Manöverrecht 
ist die Körperschaft, in dessen Dienst die 
Truppen stehen, Leistungsempfänger; ihre 
zuständigen Stellen bestimmen, welche Ein-
heiten, Dienststellen oder Personen in den 
Genuß der angeforderten Leistungen kom-
men sollen. 

Zu § 75 
Für die Quartiergestellung ist eine angemes-
sene Vergütung an den Leistungspflichtigen 
zu zahlen; die Leistung an diesen befreit den 
Leistungsempfänger, falls er ihn nicht ohne 
grobe Fahrlässigkeit für entschädigungsbe

-

rechtigt hält. Nennt der Leistungspflichtige 
einen anderen als entschädigungsberechtigt 
oder ist dieser der Anforderungsbehörde be

-

kannt, so ist diesem die Entschädigung zu 
zahlen. 

Zu § 76 
Die Regelung der Manöverschäden sieht ent-
sprechend den §§ 28 ff. eine Ersatzleistung 
vor; sie umfaßt die Schaden an Grundstük-
ken, Gebäuden, Straßen, Brücken, Wasser-
laufen, Häfen, Verkehrsanlagen und -einrich-
tungen. Die Ersatzleistung umfaßt die ent

-

standenen Schäden (gemeiner Wert, Wieder-
herstellungs- oder Instandsetzungskosten) 
und bei land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken auch die eingetretene Ertrags-
minderung (angemessener Ersatz). 

Zu §  77  
Die Quartierleistungen können nur durch 
Anforderungsbehörden angefordert werden, 
die eine Rechtsverordnung im einzelnen be-
zeichnet und für die § 5 Abs. 2 und 3 sinn-
gemäß gilt. 

Zu § 78 
Die Anforderungsbehörden für den Manö-
verbedarf werden auch nur auf substantiier-
ten Antrag der Bedarfsträger tätig, die eben-
so wie in § 6 Abs. 2 durch Rechtsverord-
nung noch zu bezeichnen sind. Die Anforde-
rungsbehörden bestimmen die leistungs-
pflichtigen Personen und haben entsprechend 
§ 8 Abs. 1 auch die Möglichkeit, die nähere 
Bestimmung der Leistungspflichtigen einer 
Gemeinde oder einem Gemeindeverband zu 
übertragen. 

Zu § 79 
In dieser Vorschrift werden entsprechend 
dem Vorbehalt in § 67 für die Durchführung 
der Anforderung die §§ 37 bis 41, 45, 47, 48 
sowie für die Entschädigung die §§ 30, 
36, 49 bis 60, 61 Abs. 1 und 62 bis 65 für 
anwendbar erklärt. 

Zu § 80 
§ 80 verweist wegen der Abgeltung der 
Schäden, für welche die Streitkräfte nach § 76 
ersatzpflichtig sind, auf Art. 8 des Finanz-
vertrages und des — noch nicht erlassenen 
— Ausführungsgesetzes dazu, jedoch gilt 
diese Regelung nur für die Stationierungs-
truppen. Absatz 2 verweist bei Truppen 
eines Landes auf die landesrechtlichen Vor-
schriften und Absatz 3 sieht den Erlaß einer 
Rechtsverordnung vor, der bei Schäden 
durch Bundestruppen die Behörden für die 
Festsetzung der Ersatzleistungen bestimmen 
soll. 

Vierter Teil 

Zu § 81 
In gleicher Weise wie das Reichsleistungsge-
setz kann auch der Entwurf nicht darauf 
verzichten, die Anforderungen und Leistungs-
pflichten nach dem BLG in ihrer Erfüllung 
durch Androhung von Rechtsnachteilen zu 



sichern. Das Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten hat einen Weg aufgezeigt, wie die Er-
füllung des Gesetzes durch Geldbußen sicher-
gestellt werden kann. Für diese Regelung 
spricht, daß die Verwaltungsbehörden als 
Anforderungsbehörden entscheidend mit-
wirken; ferner fällt ins Gewicht, daß nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten die 
Möglichkeit besteht, durch Gesetz auch eine 
Geldbuße in erheblicher Höhe anzudrohen. 
Von dieser Möglichkeit mußte der Entwurf 
Gebrauch machen, da es sich in den in Rede 
stehenden Fällen oft um große Vermögens-
werte handeln kann, bei denen der Siche-
rungszweck durch eine begrenzte Geldbuße 
nicht erreicht werden würde. 

Zu § 82 
Die Ordnungswidrigkeit des 5 81 gilt dem 
„ungehorsamen" Leistungspflichtigen, der 
nicht nur durch bloßes „Nichtstun" die Lei-
stung vereitelt, sondern durch positive 
„rechtsfeindliche" Handlungen die Anforde

-

rung hintertreibt. Es besteht jedoch ein drin-
gendes Bedürfnis ei ne Schutzvorschrift ge-
gen Sabotagehandlungen Dritter zu schaffen. 
Dies um so mehr, als bisher einschlägige straf-
rechtliche Vorschriften — aus dem Gesichts-
punkt des Schutzes der Wehrmacht insbeson-
dere — an anderer Stelle nicht vorhanden 
sind. Eine solche Bestimmung aber dürfte als 
Bußgeldvorschrift kaum tragbar sein. Nach 
dem Vorbild der Vorschriften über den fahr-
lässigen Landesverrat und der fahrlässigen 
Gemeingefährdungstatbestände empfiehlt 
sich hier ein „Gefährdungsdelikt". Als solche 
muß die Vorschrift allerdings auch dem Lei-
stungspflichtigen gelten. 
Diese Strafnorm mag über den Rahmen des 
Bundesleistungsgesetzes hinausgehen; es fehlt 
jedoch zur Zeit die Möglichkeit, sie an an-
derer Stelle unterzubringen. Da immerhin 
ein Zusammenhang mit den verwaltungs-
rechtlichen Bestimmungen des Bundeslei-
stungsgesetzes deutlich vorhanden ist, soll-
ten keine zwingenden Gründe dagegen be-
stehen, die Vorschrift hier aufzunehmen. 

Fünfter Teil 

Zu § 83 
Eine Aufhebung des RLG in seiner Gesamt-
heit ist nicht möglich. Es erschien jedoch an-
gebracht, wenigstens, soweit die Bundeszu-
ständigkeit begründet ist, das RLG auch in-
soweit aufzuheben, obschon durch das Bun

-desleistungsgesetz die Bundeszuständigkeit 
für das öffentliche Leistungsrecht nicht voll-
ständig ausgeschöpft worden ist. Eine Auf-
hebung des RLG im Rahmen der Bundeszu-
ständigkeit ist schon deswegen erforderlich, 
um jeden Zweifel darüber, ob das RLG auf 
der Bundesebene fortgilt, auszuschließen. 

Zu § 84 
Daß die öffentliche Hand in Fragen der Ent-
schädigung einer einschränkenden Regelung 
unterworfen wird, ergibt sich für die Bun-
desrepublik aus den von ihr geschlossenen 
zwischenstaatlichen Verträgen, soweit Sachen 
aus dem Eigentum der Bundesrepublik  für 
Zwecke der Streitkräfte angefordert werden. 
Sind Grundstücke, die Eigentum von Ge-
bietskörperschaften sind, angefordert wor-
den, so kommt als Entschädigung nur der 
Ersatz von fortlaufenden Aufwendungen 
(z. B. Schuldenzinsen für Fremdkapital, Be-
triebskosten, Versicherungsbeiträge) in Be-
tracht, vorausgesetzt, daß es sich um Grund-
stücke handelt, die nicht Erwerbszwecken 
dienen. Hat die Anforderung Aufwendungen 
verursacht und waren diese nach den Um-
ständen notwendig und nach der Höhe an-
gemessen, so sind auch diese zu erstatten. 

Zu § 85 
Für eine Übergangszeit beanspruchen die 
drei Besatzungsmächte auf Grund des Art. 13 
des I. Teiles des Vertrages zur Regelung aus 
Krieg und Besatzung entstandener Fragen 
und Art. 48 des Truppenvertrages das Recht, 
die von ihnen requirierten und konfiszierten 
Sachen (zur Unterbringung von Botschaften 
und Konsulaten und Truppen) noch weiter 
zu benutzen. Für diese Fälle muß seitens des 
Bundes alles getan werden, um die von den 
Requisitionen und Konfiskationen Betroffe-
nen hinsichtlich ihrer Vergütungs- und Ent-
schädigungsansprüche so zu stellen, als wä-
ren die entzogenen Sachen nach deutschem 
Recht angefordert worden. Es blieb daher 
nur die Lösung, durch eine Fiktion, die im 
Art. 48 des Truppenvertrages niedergelegt 
ist und damit auch diesem Gesetz zugrunde 
liegt, festzulegen, daß die hier in Betracht 
kommenden Sachen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes im Zeitpunkte seines Inkrafttretens 
unanfechtbar angefordert worden sind. 
Für die Anwendung dieser Vorschrift macht 
es keinen Unterschied, ob die in Anspruch 
genommenen Sachen unmittelbar von den 
Besatzungsmächten requiriert oder konfis-
ziert worden sind oder ob die Besatzungs- 



mächte sich hierbei deutscher Verwaltungs-
dienststellen bedienten. Selbst wenn von 
deutschen Dienststellen für die Inanspruch-
nahme als Rechtsgrundlage das RLG bezeich-
net wurde, bleibt die Tatsache bestehen, daß 
die deutschen Verwaltungsbehörden immer 
nur auf Befehl der Besatzungsmächte gehan-
delt haben, so daß mittelbar alle diese An-
forderungen nur auf Grund der Besatzungs-
gewalt durchgeführt wurden. 

Zu § 86 
Da für das militärische Eisenbahnwesen aus 
praktischen und juristischen Erwägungen 
cine Sonderregelung notwendig wird, be-
stimmt § 86 die Nichtanwendung des Bun-
desleistungsgesetzes für dieses Sachgebiet. Die 
näheren Bestimmungen sind einer Novelle 
zum Allgemeinen Eisenbahngesetz vom 
29. März 1951 (BGBl. I S. 225) vorbehalten. 



Änderungsvorschläge des Bundesrates 

1. Zu § 1 

a) Nr. 1 Buchstabe a und b sind zu 
streichen. 

Begründung 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des ist im Grundgesetz erschöpfend ge-
regelt. Die Verhütung und Beseitigung 
eines öffentlichen Notstandes fällt 
nicht darunter, und zwar auch dann 
nicht, wenn sich der Notstand im Ein-
zelfall über den Bereich eines Landes 
auswirkt. Eine Zuständigkeit aus der 
Natur der Sache kann nicht anerkannt 
werden. 

b) Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 sind wie 
folgt zusammenzufassen: 

„1. für Zwecke der Verteidigung, im 
besonderen zur Abwendung einer 
Gefahr, durch die von außen der 
Bestand des Bundes entweder un-
mittelbar oder mittelbar im Rah-
men seiner Einordnung in ein 
System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit bedroht wird;" 

Begründung 

Die Zwecke der Verteidigung im 
Sinne von Nr. 2 des Entwurfs  um-
fassen sowohl die vorbereitenden 
Maßnahmen als auch die Maß-
nahmen zur Abwehr einer unmit-
telbar von außen den Bund be-
drohenden Gefahr im Sinne von 
Nr. 1 Buchstabe c des Entwurfs. 

Nr. 3 wird Nr. 2, Nr. 4 wird Nr. 3. 

2. Zu §2 

a) Der Bundesrat vertritt folgende Auf-
fassung: 
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des  Entwurfs 

 können u. a. auch Gebäude, unbebaute 
Grundstücke und freie Flächen zum 

Gebrauch, zum Mitgebrauch oder zur 
sonstigen Nutzung in Anspruch ge-
nommen werden. Eine Enteignung von 
Grundstücken usw. sieht der Entwurf 
nicht vor. Regelungen dieser Art sol-
len vielmehr erst im Schutzbereichge-
setz und vor allem im Landbeschaf-
fungsgesetz getroffen werden. Trotz-
dem kann, besonders wenn die beiden 
letztgenannten Gesetze später als das 
Bundesleistungsgesetz ergehen  sollten, 
die Gefahr bestehen, daß die Vor-
schriften des Bundesleistungsgesetzes 
vor allem im Rahmen der Landbe-
schaffung indirekt zu Maßnahmen ver-
wendet werden, die wirtschaftlich ge-
sehen zu einer Enteignung führen 
würden. 
Da die vorbezeichneten Entwürfe, ins-
besondere der Entwurf eines Landbe-
schaffungsgesetzes, bei den Beratungen 
des Bundesleistungsgesetzes noch nicht 
vorlagen und daher nicht berücksich-
tigt werden konnten, ist dem Bundes-
rat eine endgültige Stellungnahme zu 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 im ersten Durchgang 
nicht möglich. Der Bundesrat muß sich 
daher vorbehalten, im zweiten Durch-
gang Anträge zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 zu 
stellen, die eine nicht zweckent-
sprechende Anwendung dieser Vor-
schrift in dem vorbezeichneten Rah-
men verhindern und eine klare Ab-
grenzung der nach dem Bundes-
leistungsgesetz einerseits und den bei-
den anderen Gesetzen andererseits zu-
lässigen Maßnahmen sicherstellen. 

b) In Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 sind die Worte 
„eines öffentlichen Notstandes" durch 
die Worte „einer Gefahr im Sinne des 
§ 1 Nr. 1" zu ersetzen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des § 1. 



c) In Abs. 2 sind am Schluß die Worte 
„für Zwecke des §  1 Nr. 1 Buchstabe c" 
durch die Worte „zur Abwendung 
einer Gefahr im Sinne des §  1 Nr. 1" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des §  1. 

d) In Abs. 3 ist Satz 2 wie folgt neu zu 
fassen: 

„Die Anforderung kann in Ausnahme

-

fällen einmal wiederholt werden." 

Begründung 
Die Entwurfsfassung läßt die Mög-
lichkeit einer mehrmaligen Wieder-
holung zu, die im Endergebnis zu 
einer unzulässigen Enteignung führen 
würde. 

3. Zu § 3 
a) In Abs. 1 Satz 1 ist das Wort „können" 

durch das Wort „dürfen" zu ersetzen. 

Begründung 

Anpassung an die Terminologie der 
folgenden Absätze. 

b) In Abs. 4 Satz 1 ist der Relativsatz zu 
streichen. 

Begründung 

Nach Art. 13 Abs. 3 GG kann das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung nur unter den dort genann-
ten Voraussetzungen eingeschränkt 
werden. Aus §  3 Abs. 4 in Verbindung 
mit §  1 Nr. 2 bis 4 und §  2 Abs. 1 
Nr. 2 sowie insbesondere auch aus §  71 
Abs. 1 und 4 ergibt sich, daß Wohn-
räume auch für Zwecke des §  1 Nr. 2 
bis 4 angefordert werden sollen. Ein-
griffe und Beschränkungen sind bei 
dem Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung für derartige Zwecke 
aber nach Art. 13 Abs. 3 GG im all-
gemeinen nicht zulässig. Sie können im 
Rahmen dieses Entwurfs vielmehr nur 
unter dem Gesichtspunkt der Beseiti-
gung eines öffentlichen Notstandes für 
zulässig erachtet werden, der deshalb 
bei § 3 Abs. 4 nicht nur für die  An-
forderung von Wohnräumen, die zum 
angemessenen Eigenbedarf erforder-
lich sind, sondern für die Anforderung 
von Wohnraum schlechthin maß-
gebend sein muß. Die Beseitigung 

eines öffentlichen Notstandes kann 
als Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder als Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung im Sinne des Art. 13 
Abs. 3 GG verstanden werden. 
Ohne Änderung des Art. 13 Abs. 3 
GG ist deshalb §  3 Abs. 4 nur in der 
Fassung zu halten, daß der Relativ-
satz in Satz 1 gestrichen wird. Das 
aber hat insbesondere auch zur Folge, 
daß § 71, soweit er sich auf die An-
forderung von Wohnraum bezieht, 
praktisch gegenstandslos wird. 

c) In Abs. 5 ist Satz 1 wie folgt neu zu 
fassen: 

„Gewinnungs-, Fertigungs-, Han-
dels- und Dienstleistungsbetriebe dür-
fen nicht angefordert werden; Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft, der 
Hochsee- und Küstenfischerei und der 
Großen Heringsfischerei sind Gewin-
nungsbetriebe im Sinne dieser Vor-
schrift." 

Begründung 

Es kann nach der Fassung des Gesetz-
entwurfs zweifelhaft sein, ob unter 
dem Begriff „Fertigungsbetrieb" auch 
Handwerksbetriebe, die Reparaturen 
ausführen, zu verstehen sind. Außer-
dem müssen auch solche Betriebe von 
einer Anforderung freigestellt sein, die 
Dienstleistungen erbringen. Durch die 
Ergänzung werden diese Betriebsarten 
in die Ausnahmeregelung einbezogen. 
Außerdem ist unklar, ob die land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe unter 
den Begriff „Gewinnungsbetriebe" 
fallen, zumal die Begründung zu §  3 
in Abs. 7 nur von dem Schutz der ge-
werblichen Wirtschaft spricht. Eine 
ausdrückliche Klarstellung, daß land-
und forstwirtschaftliche Betriebe sowie 
Betriebe der Seefischerei nicht angefor-
dert werden dürfen, ist daher not-
wendig. 

4.Zu § 4 
a) In Abs. 1 Satz 1 sind die Worte „be-

legenen Vermögensgegenständen" durch 
die Worte „befindlichen Vermögens-
gegenständen" zu ersetzen. 

Begründung 
Terminologische Verbesserung. 



b) Abs. 1 Satz 2 ist wie folgt neu zu 
fassen: 

„Gehören ihnen Seeschiffe, die die 
Bundesflagge führen, Binnenschiffe, 
die in einem Schiffsregister der Bundes-
republik eingetragen sind, oder Luft-
fahrzeuge, die in die Luftfahrzeug

-

rolle der Bundesrepublik eingetragen 
sind, so können sie auch dann heran-
gezogen werden, wenn das Schiff oder 
Luftfahrzeug sich außerhalb des Bun-
desgebietes befindet." 

Begründung 

Es ist zweckmäßig, die für See- und 
Binnenschiffe vorgesehene Ausnahme-
regelung vom Territorialprinzip auf 
die Heranziehung von Luftfahrzeugen 
auszudehnen. 

c) In Abs. 2 ist Nr. 3 am Schluß wie 
folgt zu fassen: 

„..., die kirchlichen Aufgaben dienen 
oder für die Erfüllung ihrer Verwal-
tungstätigkeit unentbehrlich sind." 

Begründung 

Gebotene Änderung der Reihenfolge. 

d) In Abs. 2 ist in den Nr. 4, 5 und 6 je-
weils das Wort „notwendigen" durch 
das Wort „unentbehrlichen" zu er-
setzen. 

Begründung 

Anpassung an die Terminologie in den 
Nr. 2 und 3. 

e) In Abs. 2 Nr. 6 sind die Worte „ein-
schließlich der zugehörigen Schutzge-
biete;" anzufügen. 

Begründung 

Wenn auch nach der amtlichen Be-
gründung die Wasserschutzgebiete zu 
den Versorgungsbetrieben im weitesten 
Sinne gerechnet werden, so erstreckt 
sich diese Schutzbestimmung doch nicht 
auf diejenigen Schutzgebiete, die noch 
Privateigentümern gehören und ledig-
lich gewissen zweckbedingten Be-
schränkungen unterliegen. 

f) In Abs. 2 Nr. 7 sind der Relativsatz 
„die der Allgemeinheit dienen" zu 
streichen und am Schluß die Worte 
„nach näherer Bestimmung einer 

Rechtsverordnung der Bundesregierung, 
die der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf," anzufügen. 

Begründung 

Der zur Streichung vorgeschlagene Zu-
satz ist überflüssig. Die Einschränkung 
kommt durch den Begriff „lebenswich-
tige Betriebe" hinreichend zum Aus-
druck. Außerdem erscheint Abs. 2 
Nr. 7 nicht genügend bestimmt. An-
dererseits ist eine nähere Erläuterung 
im Gesetz nicht zweckmäßig. 

g) In Abs. 3 ist Satz 1 wie folgt neu zu 
fassen: 

„Soweit Gebäude oder bewegliche 
Sachen gemeinnützigen, religiösen, 
wohltätigen oder erzieherischen Auf-
gaben oder dem Unterricht oder der 
Forschung dienen, dürfen sic nur zur 
Verhütung oder Beseitigung einer Ge-
fahr im Sinne des 1 Nr. 1 angefor-
dert werden; dasselbe gilt hinsichtlich 
der unmittelbar der Erfüllung der Auf-
gaben der Sozialversicherungsträger 
und ihrer Verbände dienenden Ge-
bäude und beweglichen Sachen." 

Begründung 

Die Neufassung vermeidet eine zu 
weitgehende Perfektionierung und 
macht die sonst notwendige Aufzählung 
anderer Aufgabenträger überflüssig. 
Derselbe Schutz, wie er Einrichtungen 
gebührt, die dem Unterricht dienen, 
muß auch Forschungseinrichtungen zu-
gebilligt werden. 

5. Zu § 5 

a) § 5 ist wie folgt neu zu fassen: 

„§ 5 

(1) Die Landesregierungen bestim-
men durch Rechtsverordnung, welche 
Behörden Leistungen anfordern kön-
nen (Anforderungsbehörden), für 
welche Zwecke sie Leistungen anfor-
dern dürfen, welche Arten der Lei-
stungen und welche Gegenstände sie 
anfordern dürfen. Als Anforderungs-
behörden können nur Behörden der 
zivilen Verwaltung bestimmt werden. 
Sie dürfen nicht gleichzeitig Bedarfs-
träger sein. 



(2) Die Bundesregierung kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Einzelwei-
sungen erteilen, wenn und soweit 
diese notwendig sind, um die rei-
bungslose Durchführung einer wich-
tigen Anforderung sicherzustellen." 

Begründung 

Die in Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs 
vorgesehene Möglichkeit, auch Bun-
desbehörden zu Anforderungsbehör-
den zu bestimmen, würde zur Kon-
stituierung einer Bundesleistungsver-
waltung führen. Das wäre um so 
schwerwiegender, als diese Verwal-
tung regelmäßig, wie sich aus den 
vorliegenden Entwürfen für eine ent-
sprechende Rechtsverordnung ergibt, 
in den Zentralbehörden eingerichtet 
würde. Die Bundesinteressen werden 
hinreichend durch die Verpflichtung 
der Anforderungsbehörden berück-
sichtigt, den rechtlich zulässigen An-
trägen der Bedarfsträger, zu welchen 
überwiegend Bundesbehörden be-
stimmt werden sollen, stattzugeben. 
Es besteht daher kein Anlaß, von der 
grundsätzlichen, in Art. 83, 84 Abs. I 
GG enthaltenen Regelung abzu-
weichen. 

Der Grundsatz, daß Bedarfsträger 
wegen der möglichen Interessenkolli-
sion nicht als Anforderungsbehörden 
bestimmt werden dürfen, ist so wich-
tig, daß er ausdrücklich ausgesprochen 
werden muß, auch wenn er bei der 
vorgeschlagenen Ermächtigung zu-
gunsten der Länder schon mit Rück-
sicht auf die Zuständigkeitsverteilung 
von selbst beachtet werden wird. 
Für die Beurteilung des im Entwurf 
enthaltenen Abs. 3 ist der Umstand 
nicht maßgebend, daß eine ent-
sprechende Bestimmung auch im 
Flüchtlingsnotleistungsgesetz enthal-
ten war. Es ist Sache der Länder, den 
staatlichen Einfluß auf die Durchfüh-
rung der Auftragsangelegenheiten 
(Pflichtaufgaben nach Weisung) durch 
kommunale Behörden sicherzustellen. 
In Abs. 3 wird nicht nur eine organi-
satorische Regelung getroffen, son-
dern ein Eingriff in die kommunal-
rechtliche Struktur der Länder vorge-
nommen, der die Zuständigkeit des 
Bundes überschreitet. 

b) Die vorgeschlagene Neufassung ist 
durch folgenden neuen Abs. 2 zu er-
gänzen: 

„(2) Soweit es sich um die Anforde-
rung von Seeschiffen, Binnenschiffen 
oder Luftfahrzeugen handelt, be-
stimmt die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung die Anforderungs-
behörden; zu Anforderungsbehörden 
können auch Bundesbehörden be-
stimmt werden. Im übrigen gilt Ab-
satz 1 entsprechend." 

Begründung 

Bei Seeschiffen, Binnenschiffen und 
Luftfahrzeugen muß die Bundesregie-
rung die Möglichkeit haben, die An-
forderungsbehörden, die auch Bundes-
behörden sein können, zu bestimmen. 
Der Gesamtbestand von Seeschiffen 
und Luftfahrzeugen wird nur an 
einer Stelle, nämlich im Bundes-
ministerium für Verkehr bzw. im 
Luftfahrtbundesamt, registriert. Des-
halb haben nur diese Bundesstellen 
die Möglichkeit, eine unterschiedliche 
Belastung dieser Verkehrsarten in den 
einzelnen Ländern auszugleichen und 
dafür zu sorgen, daß dieser im ge-
samtdeutschen Interesse liegende Ver-
kehr nicht über das unbedingt not-
wendige Maß hinaus beeinträchtigt 
wird. 

Die gleichen überregionalen Gesichts-
punkte gelten auch für die Anforde-
rung von Binnenschiffen. Sie sind des-
halb in dieser Beziehung den Seeschif-
fen und Luftfahrzeugen gleichzu-
stellen. 

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

6. Zu §6 
a) In Abs. 2 ist Satz 2 zu streichen. 

Begründung 

Die Änderung dient der Klarstellung, 
daß auch Rechtsverordnungen, durch 
die Bundesbehörden zu Bedarfsträ-
gern bestimmt werden, der Zustim-
mung des Bundesrates bedürfen, was 
sich aus Satz 1 in Verbindung mit 
Art. 80 Abs. 2 GG ergibt. 

b) In Abs. 3 sind die Worte „für die in 
§ 1 Nr. 1 bezeichneten Zwecke" durch 

die Worte „zur Abwendung einer Ge- 



fahr im Sinne des § 1 Nr. 1" zu er-
setzen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des § 1. 

7. Zu § 11 

Es ist folgender neuer Abs. 2 einzufügen: 

„(2) Der Eigentümer eines Gebäudes 
oder Grundstücks kann die Entziehung 
des Eigentums nach den hierfür gelten-
den besonderen gesetzlichen Vorschriften 
verlangen, wenn eine Anforderung nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 mehr als einmal erfolgt, 
und wenn ihm die Überlassung zum Ge-
brauch, zum Mitgebrauch oder zur son-
stigen Nutzung über die Dauer der ersten 
Anforderung hinaus nicht zugemutet 
werden kann." 

Begründung 

Nach den mit dem Reichsleistungsgesetz 
gemachten Erfahrungen ist zu fürchten, 
daß Bedarfsträger Grundstücke oder Ge-
bäude zwar zunächst nur für eine be-
fristete Zeit in Anspruch nehmen, dann 
aber diese Frist verlängern lassen, um ein 
Enteignungsverfahren, wie es im Land-
beschaffungsgesetz vorgesehen wird, zu 
vermeiden. Diese Möglichkeit wider-
spricht in Fällen einer langfristigen Inan-
spruchnahme den berechtigten Interessen 
der Grundstückseigentümer. 
Im übrigen hat die Bundesregierung den 
vorbezeichneten Belangen selbst in dem 
Entwurf eines Schutzbereichgesetzes 
(§ 15) Rechnung getragen. 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden 
Abs. 3 und 4. 

8. Zu § 12 

a) In Nr. 1 sind vor dem Wort „gewon-
nen" die Worte „geerntet oder sonst" 
einzufügen. 

Begründung 
Es bedarf der ausdrücklichen Klarstel

-

lung, daß auf Grund des § 12 Nr. 1 
eine Anbauregelung nicht zulässig ist. 

b) Der Bundesrat vertritt folgende Auf-
fassung: 

Eine persönliche Dienstleistungs

-

pflicht, die gegen Art. 12 Abs. 2 GG 
verstoßen würde, darf im Rahmen 

von § 12 nicht begründet werden. 
Dies sollte im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren durch eine ent-
sprechende Änderung des § 12 deut-
lich zum Ausdruck gebracht werden. 

9. Zu § 14 

In Abs. 1 sind die Worte „eines öffent-
lichen Notstandes" zu streichen und 
durch die Worte „einer Gefahr im Sinne 
des § 1 Nr. 1" zu ersetzen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des § 1. 

10. Zu § 20 

a) In Abs. 4 ist Satz 1 wie folgt neu zu 
fassen: 

„Hat der Leistungsempfänger auf eine 
zum Gebrauch angeforderte Sache 
Verwen dun gen gema cht, sn kann  er 
hierfür Ersatz in entsprechender An-
wendung des § 547 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches verlangen." 

b) In Abs. 4 ist Satz 3 zu streichen. 

Begründung zu a) und b) 

Die im Regierungsentwurf vorge-
sehene Regelung erscheint unbillig, 
da dem Leistungspflichtigen die Sache 
in Ausübung der öffentlichen Gewalt 
entzogen worden ist. 

c) In Abs. 5 Satz 1 ist der erste Halbsatz 
wie folgt neu zu fassen: 

„Der Leistungsempfänger ist berech-
tigt und  auf Verlangen des Lei-
stungspflichtigen verpflichtet, eine 
Einrichtung, mit der er die Sache ver-
sehen hat, wegzunehmen." 

Begründung 
Es entspricht der Billigkeit, auch dem 
Leistungspflichtigen das Recht zuzu-
gestehen, die Wegnahme zu ver-
langen. 

11. Zu § 21 
In Abs. 1 sind die Worte „auf Verlangen" 
zu streichen. 

Begründung 

Durch die Streichung wird eine größere 
Rechtssicherheit bewirkt. 



12. Zu §  23  

a) In Abs. 1 ist Satz 2 eingangs wie folgt 
neu zu fassen: 

„Hat der Leistungspflichtige die ange-
forderte Sache selbst genutzt, oder 
fehlt es aus anderen Gründen an ver-
gleichbaren Leistungen ..." 

Begründung 

Die Fassung des Satzes 1 birgt die Ge-
fahr in sich, daß bei der Inanspruch-
nahme von Gebäuden und Grund-
stücken die Entschädigung in Höhe 
der üblichen Miete und Pacht gewährt 
wird. Miete und Pacht stellen aber 
nur einen Ersatz für die fortfallende 
Bodenrente dar, nicht aber eine Ent-
schädigung für das entgangene Ar-
beitseinkommen oder für sonstige 
Nutzungsvorteile. 

b) In Abs. 2 Satz 2 ist der letzte Halb-
satz wie folgt neu zu fassen: 

„ ... so ist sie von dem Zeitpunkt an, 
in dem der Leistungsempfänger das 
Eigentum an der Sache erworben hat, 
mit zwei vom Hundert über dem je-
weiligen Diskontsatz der Bank deut-
scher Länder zu verzinsen." 

Begründung 

Eine Verzinsung im Falle der nicht 
rechtzeitigen Zahlung der Entschädi-
gung in Höhe von vier vom Hundert 
erscheint nicht angemessen. Es wäre 
auch unbillig, wenn die Zinszahlungs-
pflicht erst nach Ablauf von sechs 
Wochen nach dem Eigentumsüber-
gang beginnen würde und nicht schon 
vom Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs an. 

13. Zu § 28 

In Abs. 2 Satz 2 sind hinter dem Wort 
„Zeitpunkt" die Worte „aus anderen 
Gründen" einzufügen. 

Begründung 
Die Ergänzung dient der Klarstellung. 

14. Zu § 36 

In Abs. 1 ist Satz 3 durch folgenden 
Halbsatz zu ergänzen: 

"; der Klageerhebung (§ 209) steht die 
Stellung des Antrags bei der Festsetzungs-
behörde (§ 49) gleich." 

Begründung 

Es ist zweifelhaft, ob die sinngemäße An-
wendung der §§ 202 bis 203 BGB die 
sachlich gebotene Gleichstellung des An-
trags nach § 49 des Entwurfs mit der 
Klageerhebung nach § 209 BGB gewähr-
leistet. 

15. Zu § 39 
a) In Abs. 1 ist Satz 2 zu streichen. 

Begründung 

Folge der Übernahme des § 9 in den 
§ 39 (vgl. Empfehlung zu b). 

b) Der bisherige § 9 ist mit seinen Ab-
sätzen 1 bis 3 in § 39 als neue Ab-
sätze 2 bis 4 einzufügen. 

Begründung 

§ 9 gehört rechtssystematisch in den 
Ersten Abschnitt des Zweiten Teils. 

Der bisherige Abs. 2 des § 39 wird 
Abs. 5. 

16. Zu § 40 

In Abs. 2 Satz 2 sind die Worte „zur 
Erfüllung einer Aufgabe nach § 1 Nr. 1 
Buchstabe c" durch die Worte „zur Ab-
wendung einer Gefahr im Sinne von § 1 
Nr.  1" zu ersetzen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des § 1. 

17. Zu § 44 

a) In Abs. 1 Nr. 1 ist der Bedingungs-
satz zu streichen. 

Begründung 

Es ist nicht gerechtfertigt, bei Weg-
fall der Voraussetzungen für die  An-
forderung (vgl. Abs. 1 eingangs) die 
Aufhebung der Anforderung noch 
abhängig zu machen von einer Ab-
wägung der Interessen des Leistungs-
empfängers und des Entschädigungs-
berechtigten. 

b) In Abs. 1 Nr. 2 sind die Worte „und 
im Besitz" sowie am Ende die Worte 
„und er die Sache nicht mehr für Auf-
gaben im Sinne des § 1 benötigt" zu 
streichen. 



B egründung 

Es erscheint nicht gerechtfertigt, bei 
Wegfall der Voraussetzungen für die 
Anforderung die Rückgabe der ange-
forderten Sache deshalb auszuschlie-
ßen, weil sic etwa noch für andere 
bei der ursprünglichen Anforderung 
nicht genannte Aufgaben benötigt 
wird. Das würde auch dem § 38 
Satz 2 widersprechen, wonach der 
Leistungsbescheid u. a. den Grund der 
Anforderung bezeichnen muß. 

18. Zu § 45 

a) In Abs. 1 sind die Worte „Vorschrif-
ten des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes vom 27. April 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 157) entsprechend" durch 
die Worte „landesrechtlichen Vor-
schriften" zu ersetzen. 

B egründung 

Folge der Änderung des § 5. 

b) In Abs. 2 sind die Worte „obersten 
Landesbehörde" durch das Wort 
„Landesregierung" zu ersetzen und 
der letzte Halbsatz zu streichen. 

B egründung 

Die Änderung ist nach dem Verfas-
sungsrecht der einzelnen Länder er-
forderlich. 

c) In Abs. 2 ist in den Sätzen 1 und 2 
jeweils das Wort „Vollstreckungs-
behörde" durch das Wort „Vollzugs-
behörde" zu ersetzen. 

B egründung 

Für die Durchsetzung von An-
sprüchen im Wege des Verwaltungs-
zwanges sind die Vollzugsbehörden 
zuständig. 

19. Zu § 47 

a) Abs. 1 ist eingangs wie folgt neu zu 
fassen: 

„(1) Für die Anfechtung der nach 
diesem Abschnitt erlassenen Verwal

-

tungsakte gilt  ". 

B egründung 
Eine Beschränkung auf Leistungs

-

bescheide ist mit Art. 19 Abs. 4 GG 
nicht vereinbar. Auch die übrigen 

nach diesem Abschnitt möglichen 
Verwaltungsakte müssen im Verwal-
tungsrechtsweg nachprüfbar sein. 

b) Abs. 3 ist wie folgt neu zu fassen: 

„(3) Die Berufung gegen das Urteil 
des Verwaltungsgerichts ist ausge-
schlossen, wenn der Streitwert fünf-
hundert Deutsche Mark nicht über-
steigt." 

Begründung 

Es besteht kein Anlaß, eine zweite 
Tatsacheninstanz in jedem Falle aus-
zuschließen. 

20. Zu § 48 

Die Worte „Vorschriften des Verwal-
tungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
3. Juli 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 379)" 
sind durch die Worte „landesrechtliche 
Vorschriften" zu ersetzen. 

B egründung 

Folge der Änderung des § 5. 

21. Zu § 49 
§ 49 ist wie folgt neu zu fassen: 

„§ 49 

Die Landesregierungen bestimmen 
durch Rechtsverordnung die Behörden, 
die die Entschädigung und die Ersatz-
leistung auf Grund des Sechsten Ab-
schnittes des Ersten Teiles dieses Ge-
setzes festzusetzen haben, und regeln 
ihre Zuständigkeiten. § 5 Abs. 2 gilt sinn-
gemäß." 

B egründung 

Es ist Sache der Landesregierungen, die 
organisatorischen Voraussetzungen für 
das Festsetzungsverfahren zu schaffen. 

22. Zu §§ 50, 51, 55, 57 und 63 

In den vorstehenden Paragraphen sind 
jeweils die Worte „nach § 49 zustän-
dige(n) Behörde" durch das Wort „Fest-
setzungsbehörde (§ 49)" zu ersetzen. 

B egründung 

Die genaue Bezeichnung der zuständigen 
Behörde erleichtert die Handhabung des 
Gesetzes. 



23. Zu §§ 52 und 61 

In § 52 ist Abs. 3 zu streichen. 

In § 61 Abs. 1 ist der Satz 2 durch die 
folgenden neuen Sätze 2 und 3 zu er-
setzen: 

„In diesen Fällen steht die Bundesrepu-
blik für die Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen ein. Rechtsstreitigkeiten wegen der 
Festsetzung der Entschädigung oder Er

-

satzleistung werden von der Bundesrepu

-

blik im eigenen Namen geführt." 

Begründung 

Wenn nicht deutsche Streitkräfte Lei-
stungsempfänger sind, soll nach der bis-
herigen Fassung des Satzes 2 in § 61 
Abs. 1 im gerichtlichen Verfahren über 
die Entschädigungs- oder Ersatzleistung 
die Bundesrepublik Gegner des Entschä

-

digungsberechtigten sein. Dagegen ergibt 
sich aus dem bisherigen Abs. 3 des § 52, 
daß Festsetzungsbescheide und sonstige 
Titel im Verwaltungsverfahren (§ 51, 
§ 52 Abs. 1) gegen die nichtdeutschen 
Streitkräfte ergehen. Es sollte aber er

-

reicht werden, daß dem Entschädigungs-
berechtigten in jedem Fall die Bundes-
republik gegenübersteht und diese auch 
für die Erfüllung seiner Forderung einzu-
stehen hat. Andernfalls bestünden Be-
denken aus Art. 14 Abs. 3 GG, weil dem 
Entschädigungsberechtigten zwar der 
Rechtsweg vor den Zivilgerichten eröff-
net, aber die Möglichkeit einer Voll-
streckung genommen wäre. 

24. Zu § 53 
§ 53 ist zu streichen. 

Begründung 

Die materielle Anwendung des Preis-
rechts ergibt sich bereits aus § 33. Die im 
§ 53 vorgesehene Anwendung der Preis-
überwachungsbestimmungen führt zu 
Schwierigkeiten, wenn Entschädigungen 
oder Ersatzleistungen in einem gericht-
lichen Verfahren festgesetzt werden. Eine 
zusätzliche Preisüberwachung sollte nicht 
vorgesehen werden. 

25. Zu § 54 
In Abs. 3 sind in Satz 1 die Worte „vor 
den Gerichten der Zivilgerichtsbarkeit" 
durch die Worte „vor den ordentlichen 
Gerichten" zu ersetzen. 

Begründung 
Anpassung an den Wortlaut des Art. 96 
Abs. 1 GG. Es gibt keine „Zivilgerichts-
barkeit", sondern nur Zivilkammern und 
-senate innerhalb der ordentlichen Ge-
richte. 

26. Zu §§ 58, 59, 60, 62 

a) In § 58 ist Abs. 1 wie folgt neu zu 
fassen: 

„(1) Ist ein Festsetzungsbescheid 
von der unteren Verwaltungsbehörde 
erlassen worden, so können die 
am Festsetzungsverfahren Beteiligten 
innerhalb von zwei Wochen seit Zu-
stellung des Festsetzungsbescheids Be-
schwerde einlegen. Ober die Be-
schwerde entscheidet die Aufsichts-
behörde." 

b) In § 59 ist Abs. 1 wie folgt neu zu 
fassen: 

„(1) Wegen der Festsetzung der 
Entschädigung oder der Ersatzleistung 
kann ein Beteiligter innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten Klage er-
heben. Die Frist beginnt bei Erlaß des 
Festsetzungsbescheids durch die untere 
Verwaltungsbehörde mit der Zustel-
lung der Beschwerdeentscheidung, im 
übrigen mit der Zustellung des Fest-
setzungsbescheids. Die Klage kann 
auch erhoben werden, wenn die Fest-
setzungsbehörde über einen Fest-
setzungsantrag oder die Aufsichts-
behörde über eine Beschwerde ohne 
zureichenden Grund innerhalb einer 
Frist von drei Monaten eine Entschei-
dung nicht getroffen hat." 

Begründung zu a) und b) 
Die wahlweise Zulassung der Zustän-
digkeit der vorgesetzten Behörde oder 
der Aufsichtsbehörde ist bedenklich. 
Da jede vorgesetzte Behörde zugleich 
Aufsichtsfunktionen hat, ist „Auf-
sichtsbehörde" der übergeordnete Be-
griff und umfaßt auch die vorgesetz-
ten Behörden. Würde man die Be-
schwerde gegen Festsetzungsbescheide 
einer mittleren Verwaltungsbehörde 
zulassen, so würde sich ein nicht ver-
tretbarer Arbeitsanfall in der Mi-
nisterialinstanz ergeben. 

Im Interesse der Beschleunigung sollte 
auch auf ein vorgeschaltetes Ein- 



spruchsverfahren verzichtet werden. 
Auch bei Nichttätigwerden der Fest-
setzungsbehörde muß die Klage zu-
lässig sein. 

c) In § 59 Abs. 3 Satz 1 sind nach den 
Worten „des verlangten" die Worte 
„Betrages beziehungsweise" einzu-
fügen. 

B egründung 

Folge der Ergänzung des § 59 Abs. 1. 

d) In § 59 ist Abs. 5 zu streichen. 

B egründung 

Es erscheint nicht gerechtfertigt, die 
Frist zur Klageerhebung in § 59 
Abs. 1 anders zu behandeln als die 
Frist des § 58. 

e) § 60 ist zu streichen. 

B egründung 

Die Streichung ergibt sich bezügl. der 
obersten Bundesbehörden aus der 
grundsätzlichen Konzeption, daß Bun-
desbehörden weder Anforderungs-
noch Festsetzungsbehörden sein sol-
len (vgl. die Änderungen zu §§ 5 und 
49). 

Bezügl. der obersten Landesbehörden 
ergibt sich die Streichung aus der Än-
derung des § 59 Abs. 1. 

f) In § 62 Abs. 1 ist die Zahl „60" durch 
die Zahl „59" zu ersetzen. 

B egründung 
Folge der Streichung des Abs. 5 in 
§ 59. 

27. Zu § 61 

In Abs. 1 und 2 ist jeweils „Nr. 3" durch 
„Nr. 2" zu ersetzen. 

Begründung 

Folge der Änderung des § 1. 

28. Zu § 64 

Der Klammerzusatz ist wie folgt neu zu 
fassen: 

„(§ 20 Abs. 2 und 4)". 

Begründung 

Notwendige Ergänzung.  

29. Zu § 66 

Es ist folgender neuer Absatz anzufügen: 
„Manöver und sonstige Übungen dürfen 
in der Regel die Dauer von 4 Wochen 
nicht überschreiten. Dasselbe Gelände 
darf nur in besonderen Ausnahmefällen 
innerhalb des Quartals wiederholt in An-
spruch genommen werden." 

Begründung 
In § 66 ff. des Bundesleistungsgesetzes 
sind zum Teil die Beschränkungen gere-
gelt, die die Truppen bei der Durchfüh-
rung von Manövern und anderen Übun-
gen zu beachten haben (§§ 68, 70). 

Es erscheint erforderlich, auch in zeit-
licher und räumlicher Hinsicht Beschrän-
kungen gesetzlich festzulegen. Diese Be-
schränkungen sollten sich an die in allen 
Ländern üblichen Bedingungen für die 
Abhaltung von Manövern und Übungen 
halten. Manöver und sonstige Übungen, 
die die Dauer von 4 Wochen überschrei-
ten, gibt es erfahrungsgemäß in der Re-
gel nicht. Um zu verhindern, daß das 
gleiche Gebiet immer wieder in Anspruch 
genommen wird, erscheint es auch zweck-
mäßig, insoweit eine einschränkende Be-
stimmung zu treffen. 

Die Vorschriften der §§ 66 ff. gelten ge-
mäß Art. 2 des Truppenvertrages auch 
für die Stationierungsstreitkräfte. Die 
oben vorgeschlagene Formulierung ist 
mit dem zuständigen Referenten des Ver-
teidigungsministeriums abgesprochen wor-
den. 

30. Zu § 68 

a) In Abs. 2 sind hinter den Worten 
„forstwirtschaftlichen Nutzung" die 
Worte „oder als Wasserschutzgebiet" 
einzufügen. 

b) In Abs. 2 sind hinter den Worten 
„Anlagen zur Ent- oder Bewässerung" 
die Worte „sowie zur Abwässerbesei-
tigung" anzufügen. 

Begründung zu a) und b) 
Notwendige Ergänzung. 

c) Abs. 3 ist wie folgt neu zu fassen: 
„(3) Grundstücke dürfen in gerin-

gerer als der sonst zulässigen Höhe 
überflogen werden, soweit die . . .". 



B egründung 

Redaktionelle Verbesserung. 

31. Zu § 70 

In Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz sind die 
Worte „die Truppe" durch die Worte 
„die Körperschaft, in deren Dienst die 
Truppe steht" zu ersetzen. 

Begründung 

Anpassung an die zutreffendere Fassung 
des § 74. 

32. Zu § 71 
a) In Abs. 1 ist der Relativsatz als selb-

ständiger Satz 2 wie folgt neu zu 
fassen: 

„Die Truppe hat die bisherige Zweck-
bestimmung zu beachten". 

B egründung 
Sprachliche Verbesserung. 

b) Abs. 4 ist eingangs wie folgt neu zu 
fassen: 

„(4) § 3 Abs. 1, 4 bis 6 . . .". 

Begründung 
Notwendige Ergänzung, da die Ein-
schränkung der Anforderungsmög-
lichkeit in § 3 Abs. 1 auch bei Anfor-
derungen für Manöver und andere 
Übungen gelten muß. 

33. Zu § 76 

a) In Abs. 1 Satz 1 sind hinter dem 
Wort „... Gebäuden, ..." die Worte 
„. . . baulichen Anlagen, . . ." einzu-
fügen. 

B egründung 
Es erscheint erforderlich, den Katalog 
des § 76 Abs. 1 des Entwurfs auf bau-
liche Einrichtungen auszudehnen, die 
nicht mit den Grundstücken verbun-
den sind wie z. B. oberirdische Strom-
leitungen. 

b) In Abs. 1 Satz 1 sind nach dem Wort 
„Verkehrseinrichtungen" die Worte 
„einschließlich ihres Zubehörs" einzu-
fügen. 

Begründung 
Um Zweifel auszuschließen, empfiehlt 
es sich, ausdrücklich zu bestimmen, 

daß auch für Schäden am Zubehör der 
genannten Sachen und Einrichtungen 
Ersatz zu leisten ist. 

c) Abs. 1 Satz 2 ist wie folgt neu zu 
fassen: 

„Die Ersatzleistung bemißt sich bei 
Zerstörung und Beschädigung nach 
der Höhe der notwendigen Kosten 
der Wiederherstellung oder Instand-
setzung, mindestens jedoch nach dem 
gemeinen Wert der Sache; im Falle 
der Baufälligkeit ist der gemeine Wert 
zu ersetzen." 

B egründung 

Der gemeine Wert gebrauchter bau-
licher Anlagen reicht in der Regel zur 
Wiederherstellung oder Instandset-
zung nicht aus. Die Eigentümer wür-
den für den Betrieb lebenswichtige 
bauliche Anlagen nicht wiedererrich-
ten können. 

34. Zu § 77 

In § 77 ist Satz 2 wie folgt neu zu fassen: 
„§ 5 Abs. 2 findet Anwendung." 

Begründung 
Folge der Änderung des § 5. 

35. Zu §§ 79 und 80 

a) In § 79 Abs. 1 und 2 ist jeweils das 
Wort „sinngemäß" zu streichen. 

Begründung 

Die hier angeführten Vorschriften 
finden unmittelbare Anwendung. 

b) In § 79 Abs. 2 sind hinter „§ 75" die 
Worte „und Ersatzleistung nach § 76" 
einzufügen. 
In § 80 ist Abs. 3 zu streichen. 

B egründung 
Die vorgeschlagene Regelung er-
scheint zweckmäßiger. 

c) In § 80 Abs. 2 ist das Wort „Trup-
pen" durch die Worte „uniformierte 
Verbände oder Einheiten" zu ersetzen. 

B egründung 

Durch die Änderung soll klargestellt 
werden, daß nicht „Landes"-Truppen, 
sondern andere Verbände gemeint 
sind. 



36. Zum Vierten Teil 

Die Überschrift zum Vierten Teil ist wie 
folgt neu zu fassen: 

„Bußgeld- und Strafbestimmungen" 

Begründung 

Richtigstellung. 

37. Zu § 81 

a) Die Abs. 1, 2 und 4 sind wie folgt 
neu zu fassen, Abs. 3 ist zu streichen. 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Leistungspflichtiger vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. den Gegenstand einer Anforderung 
veräußert, beiseite schafft, beschä-
digt, zerstört, unbrauchbar macht 
oder verderben läßt; 

2. sich einer Leistung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 8 entzieht oder in anderer 
Weise den Zweck der Leistung we-
sentlich beeinträchtigt; 

3. der schriftlichen Anordnung, eine 
Leistung vorzubereiten (§ 19), zu-
widerhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, 
wenn sie vorsätzlich begangen ist, mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Deutsche Mark, wenn sie fahrlässig 
begangen ist, mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Deutsche Mark geahn-
det werden." 

Begründung 

Daß auch ein fahrlässiges Verhalten 
ordnungswidrig sein kann, sollte nicht 
nur in einer besonderen Geldbußen-
androhung (wie im bisherigen Abs. 3) 
zum Ausdruck kommen, sondern aus 
dem Ordnungswidrigkeitentatbestand 
(Abs. 1) unmittelbar ersichtlich sein. 

Die Geldbußenandrohung für die vor-
sätzliche und fahrlässige Ordnungs-
widrigkeit kann in einer Vorschrift 
zusammengefaßt werden. 

In Abs. 1 Nr. 3 erscheint es aus Grün-
den der Rechtssicherheit erforderlich, 
nur Zuwiderhandlungen gegen schrift-
liche Anordnungen mit Geldbußen zu 
bedrohen. 

„(4) Die Vorschriften der Absätze 1 
und 2 gelten auch für den gesetzlichen 

Vertreter des Leistungspflichtigen und 
in den Fällen einer Anforderung nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 und 7 auch für den, 
der die tatsächliche Gewalt über die 
Sache ausübt." 

Begründung 

Die vorgeschlagene Fassung stellt ge-
genüber der insofern mißverständ-
lichen Fassung des Entwurfs klar, daß 
die Bußgeldandrohung nur für den-
jenigen gesetzlichen Vertreter und 
denjenigen Gewalthaber gilt, der 
selbst eine Zuwiderhandlung nach 
§ 81 Abs. 1 begangen hat. 

Abs. 4 wird Abs. 3 

b) Abs. 5 ist zu streichen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des § 5. 

38. Zu § 82 

§ 82 ist wie folgt neu zu fassen: 

„§ 82 

Wer in der Absicht, die angeforderte 
Leistung zu vereiteln, eine der in § 81 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Hand-
lungen begeht und dadurch vorsätzlich 
das öffentliche Wohl erheblich gefährdet, 
wird mit Gefängnis . . ." 

Begründung 

Durch Erwähnung der einzelnen Num-
mern des § 81 Abs. 1 soll klargestellt 
werden, daß nicht nur der Leistungs-
pflichtige, sondern auch Dritte, die ange-
forderte Leistungen vereiteln, von der 
Strafnorm erfaßt werden. Dabei erscheint 
die in § 81 Abs. 1 Nr. 3 erwähnte Ord-
nungswidrigkeit ihrer Art nach nicht ge-
eignet, in den § 82 einbezogen zu wer-
den. 

Die Einschränkung durch die Einfügung 
der Worte „vorsätzlich" und „erheblich" 
ist erforderlich, weil der bisherige Tatbe-
stand für eine kriminelle Bestrafung zu 
weit gefaßt war. 

39. Zu § 83 

§ 83 ist nach dem zweiten Klammerhin-
weis wie folgt neu zu fassen: 
„und die zu seiner Durchführung ergan- 



genen Vorschriften werden, soweit sie 
Bundesrecht geworden sind, aufgehoben." 

Begründung 

Eine besonders wegen § 35 Abs. 2 des 
Reichsleistungsgesetzes notwendige Er-
gänzung. 

40. Zu § 84 
Abs. 1 Satz 1 ist wie folgt neu zu fassen: 

„(1) Werden Grundstücke im Eigentum 
von Gebietskörperschaften nach diesem 
Gesetz angefordert, so bemißt sich die 
Entschädigung, wenn und soweit diese 
Grundstücke nicht Erwerbszwecken die-
nen, nach dem Ersatz der fortlaufenden 
Aufwendungen, insbesondere Schuldzin-
sen für Fremdkapital, Betriebskosten und 
Versicherungsbeiträge sowie einem ange-
messenen Betrag für Abnutzung." 

Begründung 

Der Ausdruck „beschränkt sich" könnte 
zu Mißdeutungen Anlaß geben. Seine Er-
setzung erscheint deshalb notwendig. 
Der Entwurf sieht lediglich einen Ersatz 
der während der Inanspruchnahme fort-
laufenden baren Zahlungsverpflichtungen 
vor und eine Entschädigung für etwa 
darüber hinausgehende, durch die Anfor-
derung verursachte Aufwendungen. Es 
erscheint außerdem erforderlich, auch 
eine Entschädigung für die Abnutzung 
vorzusehen. 

41. Zu § 85 

a) Abs. 1 ist eingangs wie folgt neu zu 
fassen: 

„(1) Werden Sachen, die bis zum 
5. Mai 1955, 12 Uhr, in Anspruch ge-
nommen waren, . . .". 

Begründung 

Zweckmäßige Änderung im Hinblick 
auf das bereits erfolgte Inkrafttreten 
des Pariser Vertragswerks. 

b) Die Regelungen des § 85 Abs. 2 er-
scheinen im Hinblick auf Art. 3 GG 
verfassungsrechtlich bedenklich. 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
sollte geprüft werden, ob die hier 

vorgesehenen Regelungen zwingend 
durch Art. 48 Abs. 2 des Truppenver-
trages gefordert werden oder ob nicht 
eine anderweitige Regelung getroffen 
werden kann. 

42. Zu § 86 a (neu) 
Als § 86 a ist folgende neue Vorschrift 
aufzunehmen: 

„§ 86 a 

Der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung eine von § 58 Abs. 1 abwei-
chende Regelung zu treffen." 

Begründung 

Die Ergänzung ist wegen der Besonder-
heiten des hamburgischen Verwaltungs-
aufbaues erforderlich. 

43. Zu § 86 b (neu) 

Als § 86 b ist folgende neue Vorschrift 
aufzunehmen: 

„§ 86 b 

Bis zum Inkrafttreten der Verwaltungs-
gerichtsordnung (§ 47 Abs. 1) gelten für 
die Anfechtung der nach den §§ 37 bis 46 
erlassenen Verwaltungsakte die landes-
rechtlichen Vorschriften." 

Begründung 

Die Ergänzung ist zur Überbrückung des 
Zeitraumes bis zum Inkrafttreten der 
Verwaltungsgerichtsordnung erforderlich. 

44. Zu § 87 

Die Worte „und 14" sind zu streichen. 

Begründung 
Für Regelungen nach Art. 14 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 3 GG bedarf es nicht der 
Nennung des Art. 14 im Gesetzestext 
nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, da das 
Eigentum nach Art. 14 Abs. 1 überhaupt 
nur im Rahmen der gesetzlich festzu-
legenden Schranken (Art. 14 Abs. 1 
Satz 2) und unter dem Vorbehalt des 
Art. 14 Abs. 3 GG grundrechtlich ge-
währleistet ist. 



Anlage 3 

Zusammengefaßte Begründung 

zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates 
unter Nummer 5 a) und 5 b) betreffend § 5 des Gesetzentwurfs 

Die in Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs vorge-
sehene generelle Möglichkeit, auch Bundes-
behörden zu Anforderungsbehörden zu be-
stimmen, würde zur Konstituierung einer 
Bundesleistungsverwaltung führen. Das wäre 
um so schwerwiegender, als diese Verwaltung 
regelmäßig, wie sich aus den vorliegenden 
Entwürfen für eine entsprechende Rechtsver-
ordnung ergibt, in den Zentralbehörden ein-
gerichtet werden soll. Die Bundesinteressen 
werden im allgemeinen hinreichend durch die 
Verpflichtung der Anforderungsbehörden be-
rücksichtigt, den rechtlich zulässigen Anträ-
gen der Bedarfsträger, zu welchen überwie-
gend Bundesbehörden bestimmt werden sol-
len,  stattzugeben. Es besteht daher kein An-
laß, von der grundsätzlichen, in Art. 83, 84 
Abs. 1 GG enthaltenen Regelung abzu-
weichen. Lediglich bei der Anforderung von 
Seeschiffen, Binnenschiffen und Luftfahr-
zeugen lassen sich Gründe für eine Aus-
nahmeregelung finden. Der Gesamtbestand 
an Seeschiffen und Luftfahrzeugen wird nur 
an einer Stelle, nämlich im Bundesministerium 
für Verkehr bzw. im Luftfahrtbundesamt 
registriert. Deshalb haben nun diese Bundes-
stellen die Möglichkeit, eine unterschiedliche 
Belastung dieser Verkehrsarten in den ein-
zelnen Ländern auszugleichen und dafür 

Sorge zu tragen, daß dieser im gesamtdeut-
schen Interesse liegende Verkehr nicht über 
das unbedingt notwendige Maß hinaus beein-
trächtigt wird. Entsprechende Gesichtspunkte 
gelten auch für die Anforderung von Binnen

-

schiffen. 

Der Grundsatz, daß Bedarfsträger wegen der 
möglichen Interessenkollision nicht als An-
forderungsbehörden bestimmt wer den dür-
fen, ist so wichtig, daß er ausdrücklich ausge-
sprochen werden muß, auch wenn er bei der 
vorgeschlagenen Ermächtigung zugunsten 
der Länder schon mil Rücksicht auf die Zu-
ständigkeitsverteilung von selbst beachtet 
wird. 
Für die Beurteilung des im Entwurf enthal-
tenen Abs. 3 ist der Umstand nicht maß-
gebend, daß eine entsprechende Bestimmung 
auch im Flüchtlingsnotleistungsgesetz enthal-
ten war. Es ist Sache der Länder, den staat-
lichen Einfluß auf die Durchführung der 
Auftragsangelegenheiten (Pflichtaufgaben nach 
Weisung) durch kommunale Behörden sicher-
zustellen. In Abs. 3 wird nicht nur eine orga-
nisatorische Regelung getroffen, sondern ein  

Eingriff in die kommunalrechtliche Struktur 
der Länder vorgenommen, der die Zuständig-
keit des Bundes überschreitet. 



Anlage 4 

Stellungnahme der Bundesregierung 

zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates 

Zu den Änderungsvorschlägen des Bundes-
rates vom 24. Juni 1955 nimmt die Bundes-
regierung wie folgt Stellung. 

I. 
Die Bundesregierung stimmt den Änderungs-
vorschlägen zu Nr. 3 a und c, 4 a bis f, 8 a, 
11, 13, 15, 17 a, 18b und c, 19 a, 22, 24, 
26 a, c bis f, 28, 30, 31, 32, 33 b, 35, 36, 37, 
39, 41 a, 42, 43 und 44 zu. 

H. 
Den Änderungsvorschlägen Nr. 14, 23 und 
33 a stimmt die Bundesregierung mit folgen-
den Maßgaben zu: 

a) Zu Nr. 14 
Die Zitierung des § 209 in der Klammer 
dient der Klarstellung; da jedoch wenig 
später § 49 des Bundesleistungsgesetzes 
angeführt wird, ohne daß auch in diesem 
Falle das Gesetz erwähnt worden ist, er-
scheint bei § 209 der Zusatz „des Bürger-
lichen Gesetzbuches" unentbehrlich. 

b) Zu Nr. 23 
Es wird vorgeschlagen, Satz 2 der Ergän-
zung zu § 61 Abs. 1 wie folgt zu fassen: 

 „In diesen Fällen steht die Bundesrepu-
blik für die Erfüllung der Verpflichtung 
ein", da die Verwendung des Wortes 
„ihrer" statt „der" zu einer falschen Be-
zugnahme führen könnte. 

Zu Nr. 33 a 
Der Begriff „bauliche Anlagen" in dem Vor-
schlag zur Ergänzung des § 76 umfaßt auch 
die Gebäude, so daß das Wort „Gebäude" 
gestrichen werden kann. 

III. 
Den nachstehenden Vorschlägen stimmt die 
Bundesregierung nicht zu. 

Zu Nr. 1, 2 b und c, 6 b, 9, 16 und 27 
Der Empfehlung, in § 1 Nr. 1 Buchstabe a 
und b zu streichen, kann die Bundesregierung 
nicht folgen. An der von ihr bisher vertre-
tenen Auffassung, daß der Bund die Gesetz-
gebungszuständigkeit für die über den Be-
reich eines Landes hinaus reichenden Not-
standsfälle aus der Natur der Sache bean-
spruchen könne, hält sie grundsetzlich fest. Die 
herrschende Lehre (vgl. Mangoldt in Anm. 2 
zu Art. 70 und die Rechtsprechung des  Bun-
desverfassungsgerichts — siehe das Rechtsgut-
achten vom 16. Juni 1954 über die Zustän-
digkeit des Bundes zum Erlaß eines Bauge-
setzes unter C II Nr. 7 —) hat die Gesetz-
gebungszuständigkeit des Bundes „aus der 
Natur der Sache heraus", d. h. für solche 
Aufgaben, die sich unmittelbar aus dem 
Wesen und der verfassungsmäßigen Organi-
sation des Bundes ergeben, ausdrücklich an-
erkannt. 
Die Bundesregierung muß auch aus prakti-
schen Gründen den größten Wert darauf 
legen, in den Fällen des Art. 91 Abs. 2 GG 
Leistungen nach dem Bundesleistungsgesetz 
zugunsten der von der Bundesregierung ein-
gesetzten Exekutivkräfte anfordern zu kön-
nen, gleichgültig ob es sich dabei um Exeku-
tivkräfte eines Landes oder um solche des 
Bundes handelt. Abgesehen von Art. 91 
Abs. 2 GG muß die Bundesregierung das 
Recht zur Anforderung von Leistungen zu-
gunsten des Bundesgrenzschutzes unter Um-
ständen auch bei erheblicher Gefährdung 
oder Störung der öffentlichen Ordnung im 
Grenzgebiet in Anspruch nehmen (§ 2 Satz 2 
des Bundesgrenzschutzgesetzes vom 16. März 



1951 — BGBl. I S. 201 — i. V. mit Art. 73 
Nr. 5 und 74 Nr. 14 GG). 

Zu Nr. 2 d 
Die vorgeschlagene Formulierung zu § 2 
Abs. 3 Satz 2 schließt die Auslegung nicht 
aus, daß die „Wiederholung" auf die gleiche 
Zeitdauer beschränkt sein muß wie die Erst-
anforderung. In der Praxis werden sich aber 
Fälle ergeben können, in denen eine Anfor-
derung zunächst auf kürzere Zeit beantragt 
und ausgesprochen war und sich erst später 
die Notwendigkeit ergibt, eine erneute An-
forderung für einen längeren Zeitraum — 
im Rahmen der zulässigen Höchstdauer — 
vorzusehen. Weiter kann auch die vor-
geschlagene Beschränkung der Bestimmung 
auf „Ausnahmefälle" vor den Verwaltungs-
gerichten zu Schwierigkeiten führen. Die Bun-
desregierung ist mit folgender Fassung ein-
verstanden: 

„Die erneute Anforderung dieser Leistungen 
im Anschluß an die bisherige Anforderung ist 
einmal zulässig." 

Zu Nr. 3 b  
Die Streichung des Relativsatzes in §  3 Abs. 4 
Satz 1 des Entwurfs hält die Bundesregierung 
nicht für geboten. Nach dieser Bestimmung 
dürfen Wohnräume, die für den angemes-
menen Eigenbedarf des Besitzers und seiner 
Angehörigen erforderlich sind, nur zur Besei-
tigung eines öffentlichen Notstandes angefor-
dert werden, während die darüber hinaus-
gehenden Räume u. a. auch für Verteidigungs-
zwecke und für Zwecke der Stationierung 
fremder Truppen gemäß §  1 Nr. 2 bis 4 und 
§ 71 des Entwurfs eines Bundesleistungs-
gesetzes beansprucht werden können. Die 
Auffassung des Bundesrates, daß eine Ein-
schränkung des Grundrechts der Unverletz-
lichkeit der Wohnungen nur im Falle eines 
öffentlichen Notstandes, der in der Regel der 
Abwehr einer gemeinen Gefahr bzw. der Ver-
hütung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung i. S. des Art. 13 
Abs. 3 GG dient, zulässig sei, entspricht zwar 
dem formalen Wortlaut der grundgesetzlichen 
Bestimmung, dürfte jedoch zu eng sein. Der 
Grundgesetzgeber hat trotz seiner Absicht, 
die Unverletzlichkeit der Wohnung in mög-
lichst weitem Umfange zu sichern, an den 
bisher üblichen Eingriffsmöglichkeiten offen-
sichtlich nichts ändern wollen (vgl. v. Man-
goldt: Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, 

Anm. 3 zu Art. 13 GG, S. 97). Die Inan-
spruchnahme von Wohnungen für die in dem 
§  1 Nr. 2 und 4 des Entwurfs bezeichneten 
Zwecke ist althergebracht. Es ist daher auch 
für diese Fälle anzunehmen, daß das bisherige 
Recht fortbesteht und die Verwaltungs-
behörden im bisherigen Umfang zu Beschrän-
kungen und Eingriffen ermächtigt sind. 

Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme 
von Quartieren. Für die Stationierungskräfte 
folgt die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
aus Art. 142 a GG. Für die eigenen Truppen 
ist davon auszugehen, daß das Einquartie-
rungsrecht zu den herkömmlichen Rechten 
gehört, die durch Art. 13 Abs. 3 GG nicht 
berührt sind. 

Zu Nr. 4 g 
Der Empfehlung zu § 4 Abs. 3 kann nicht 
beigetreten werden. §  4 regelt in Absatz 1 
die persönliche Leistungspflicht und die Aus-
nahmen von diesem Grundsatz in Absatz 2 
und 3. Die öffentliche Leistungspflicht, die im 
Bundesleistungsgesetz geregelt wird, setzt die 
Beziehung einer Person zu einer Sache vor-
aus; aus diesem Grunde ist in § 4 Abs. 3 die 
Anführung der Eigentümer, die größtenteils 
mit den unter Absatz 2 genannten Personen 
identisch sind, notwendig gewesen. Die Emp-
fehlung bricht mit diesem Grundsatz und 
führt eine Befreiung von der öffentlichen 
Leistungspflicht ein, die ohne jede persönliche 
Bindung, sondern allein durch die Zweck-
verwendung der Sache begründet sein soll. 
Gegen diesen Vorschlag bestehen somit syste-
matische Bedenken. Darüber hinaus würde 
aber auch durch die Empfehlung eine so 
große Erweiterung des Ausnahmetatbestandes 
eintreten, daß jede Übersicht über die Aus-
wirkungen verlorengeht. Abgesehen davon 
würden nach der Empfehlung auch Objekte 
geschützt werden, die nach ihrer sachlichen 
Bedeutung dieses Schutzes nicht bedürfen 
oder würdig sind. Die Vorlage der Bundes-
regierung enthält keine zu weitgehende Per-
fektionierung, sie vermeidet vielmehr eine zu 
weitgehende Ausdehnung des Ausnahmetat-
bestandes. Da Forschungsanstalten gemein-
nützigen Zwecken dienen, bedarf es im 
übrigen ihrer besonderen Erwähnung im Ge-
setzestext nicht. 

Zu Nr. 5 
Die Bundesregierung muß dem Vorschlag, §  5 
abweichend von ihrer Vorlage zu formulieren, 
widersprechen. 



Die Annahme, es sei beabsichtigt, über §  5 
Abs. 1 eine Bundesleistungsverwaltung zu 
konstituieren, sie insbesondere in den Zen-
tralbehörden einzurichten, ist nicht zutref-
fend. Als Anforderungsbehörden kommen in 
erster Linie die Behörden der zivilen Ver-
waltung in den Ländern in Betracht; nur auf 
den Gebieten, für die eine Bundesverwaltung 
mit eigenen Behörden besteht, ist geplant, die 
Bundesbehörden zu Anforderungsbehörden 
zu bestimmen; als solche Sachgebiete kommen 
z. Z. die Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt und 
der Luftverkehr, aber auch der Funk-, Fern

-

schreib- und Fernsprechverkehr in Betracht. 
Für Eingriffe in diese Sachgebiete können nur 
Behörden in Betracht kommen, die ein-
gehende Sach- und Fachkenntnis haben, zu-
mal es sich in diesen Fällen stets zugleich um 
Eingriffe in das Wirtschaftsleben von weit

-tragender Bedeutung handelt. Ist es aber not-
wendig, die Behörden der Bundesverwaltung 
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 
zu bestimmen, dann liegt es aus Gründen der 
Einheitlichkeit und der besseren praktischen 
Anwendbarkeit nahe, auch die Landes-
behörden, die Anforderungsbehörden werden 
sollen, durch Rechtsverordnung der Bundes-
regierung zu bestimmen, zumal durch die Zu-
stimmungsbedürftigkeit den besonderen Be-
langen der Länder Rechnung getragen wird. 
Es muß daher bei der Vorlage der Bundes-
regierung zu §  5 Abs. 1 verbleiben. 

Der Vorschlag, §  5 Abs. 2 zu ändern, trägt 
den Bedürfnissen, bei Massenanforderungen 
nach einheitlichen und planmäßigen Grund-
sätzen vorzugehen, nicht Rechnung. Es ge-
nügt bei derartigen Anforderungen nicht, für 
eine wichtige Anforderung die Durchführung 
sicherzustellen, weil jede gleichmäßig wichtig 
ist. Entscheidend ist in diesen Fällen die 
gleichmäßige, einheitliche Durchführung der 
Anforderungsverfahren (einschließlich der 
Festsetzungsverfahren für Entschädigung, Er

-

satzleistung etc.). Diesen Erfordernissen trägt 
nur die Vorlage der Bundesregierung Rech-
nung; sie begegnet keinen verfassungsrecht-
lichen Bedenken, da nach Art. 84 Abs. 5 GG 
Einzelweisungen für besondere Fälle, also 
über einen Einzelfall hinaus, zulässig sind. 
Notwendig ist allein eine hinreichende Kon-
kretisierung der Voraussetzungen, die in der 
Vorlage der Bundesregierung auf die Tat-
bestände beschränkt sind, in denen die Ein-
heitlichkeit und Planmäßigkeit des Gesetzes-
vollzuges erforderlich ist; danach werden 
praktisch Einzelweisungen vornehmlich bei 

Massenanforderungen in Betracht kommen 
können. 

Durch die vorgeschlagene Streichung des § 5 
Abs. 3 würde die praktische Anwendbarkeit 
des Gesetzes insoweit in Frage gestellt, als zu 
Anforderungsbehörden keine staatlichen Be-
hörden bestimmt werden. Die Gemeinden 
und Gemeindeverbände sind nach den Kom-
munalordnungen der Länder so verschieden 
organisiert, daß zunächst cine einheitliche 
Ordnung dahin vorgesehen werden muß, daß 
die Tätigkeit als Anforderungsbehörde Auf-
tragsangelegenheit ist, um die staatlichen 
Weisungsbefugnisse zu begründen. Die prak-
tische Durchführung der Geschäfte als An-
forderungsbehörde bedingt darüber hinaus 
auch eine Klarstellung, daß nur ein einzelner 
Beamter, nicht ein kollegiales Organ die Auf-
gaben der Anforderungsbehörde erfüllen 
kann. Es kommt ferner hinzu, daß an An-
forderungsbehörden eine Reihe von Geheim-
vorschriften ergehen werden, deren Geheim-
haltung nur gewährleistet bleibt, wenn der 
Kreis der Empfänger so begrenzt wie möglich 
ist. In Absatz 3 ist daher der leitende Beamte 
der Verwaltung einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes als Träger für die Auf-
gaben der Anforderungshchörde bestimmt 
worden. Diese Regelung, die bereits im 
Flüchtlingsnotleistungsgesetz vorgesehen war, 
ist gemäß Art. 84 Abs. 1 GG zulässig. Als 
Landesbehörden im Sinne des Art. 84 Abs. 1 
GG gelten nicht nur die staatlichen, sondern 
auch die kommunalen Behörden; die Rege-
lung des § 5 Abs. 3 ist materiell-rechtlich nur 
eine Organisationsregelung und kein Eingriff 
in die kommunalrechtliche Struktur der Län-
der, die durch diese Regelung unberührt 
bleibt. 

Zu Nr. 6 a 
Der Streichung des Satzes 2 in § 6 Abs. 2 
wird widersprochen. Der Satz soll im Gegen-
satz zu der Auffassung des Bundesrates klar-
stellen, daß Rechtsverordnungen, die aus-
schließlich Bundesbehörden zu Bedarfsträgern 
bestellen, nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedürfen. Es handelt sich also um eine 
anderweitige gesetzliche Regelung im Sinne 
des Art. 80 Abs. 2 GG, auf die nicht ver-
zichtet werden kann. 

Zu Nr. 7 
Der vorgeschlagenen Ergänzung des 11 wird 
widersprochen. 



Ein Bedürfnis für eine solche Ergänzung ist 
nicht ersichtlich. Nach §  3 des Entwurfs 
können Leistungen auf Grund des Bundes-
leistungsgesetzes nur angefordert werden, 
wenn der Bedarf auf andere Weise nicht oder 
nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnis-
mäßigen Mitteln gedeckt werden kann; Lei-
stungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 können ferner 
nur angefordert werden, wenn sie nach an-
deren gesetzlichen Ermächtigungen nicht an-
gefordert werden können. Es wird deshalb 
in jedem Falle zu prüfen sein, ob der Bedarf 
an Grundstücken unter Berücksichtigung der 
beabsichtigten Verwendung nicht auf andere 
Weise, insbesondere durch Ankauf oder durch 
Enteignung nach dem Landbeschaffungsgesetz 
gedeckt werden kann, bevor eine Anforde-
rung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ausgesprochen 
wird. Die Anforderungen werden sich des-
halb auf die Fälle beschränken, in denen nur 
eine kurzfristige Überlassung des Gebrauchs, 
Mitgebrauchs oder der sonstigen Nutzung 
von Grundstücken in Betracht kommt. Au-
ßerdem ist durch die vom Bundesrat vor-
geschlagene Ergänzung des §  2 Abs. 3 sicher-
gestellt, daß Grundstücke nicht länger als 
höchstens vier Jahre in Anspruch genommen 
werden können. Eine Inanspruchnahme für 
diese beschränkte Zeit wird aber in aller 
Regel und hei Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und des Betroffenen für diesen 
nicht unzumutbar sein. Im übrigen sollte an-
gestrebt werden, eine Übereignung von 
Grundbesitz auf die öffentliche Hand nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Der Hinweis auf 
den § 15 des Schutzbereichgesetzes, in dem 
eine ähnliche Bestimmung enthalten ist, geht 
fehl, weil im Schutzbereichgesetz eine zeit-
liche Beschränkung der Einwirkungen auf das 
Eigentum nicht vorgesehen und die Inter-
essenlage hier eine andere ist. 

Zu Nr. 10 

Nach der vorgeschlagenen Änderung zu § 20 
würde im Ergebnis die Verpflichtung des 
Leistungspflichtigen auf Ersatz der notwen-
digen Aufwendungen beschränkt bleiben und 
nicht auch einen Ausgleich für Werterhöhun-
gen umfassen. 
Da nach § 2 Abs. 2 des Entwurfs bei Anfor-
derungen nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 7 nur 
solche Veränderungen an der Sache zulässig 
sind, die ohne unverhältnismäßige Aufwen-
dungen wieder beseitigt werden können, 
werden künftig Fälle, in denen der Leistungs

-

empfänger Verwendungen auf die Sache 
macht, die zu Werterhöhungen führen, kaum 
eintreten. 
Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß nach 
5 83 Abs. 2 möglicherweise Sachen, die von 
einer der ehemaligen Besatzungsmächte in 
Anspruch genommen waren, auf Grund des 
Bundesleistungsgesetzes im Anschluß an die 
Inanspruchnahme angefordert werden. In 
Fällen dieser Art sind häufig Verwendungen 
auf die in Anspruch genommenen Sachen  — 
in  erster Linie Grundstücke — gemacht wor-
den, die zu einer beträchtlichen Werterhö-
hung geführt haben. Wenn nicht der im 
öffentlichen Recht geltende Grundsatz des 
Vorteilsausgleichs völlig ausgehöhlt werden 
soll, würde für solche Fälle unter Abwägung 
der Interessen der Allgemeinheit und des Be-
troffenen ein Wertausgleich vorzusehen sein. 
Aus denselben Gründen könnte eine all-
gemeine Verpflichtung zur Beseitigung von 
Einrichtungen, wie sie für § 20 Abs. 5 vor-
geschlagen wird, nicht in Erwägung gezogen 
werden, da sie in vielen Fällen zu untragbaren 
Ergebnissen führen würde. 

Zu Nr. 12 

Der vorgeschlagenen Änderung des § 23 wird 
widersprochen. 

Zu a) 

Die Fassung des Änderungsvorschlages ist in 
sich widerspruchsvoll. Denn es braucht nicht 
deshalb an vergleichbaren Leistungen zu 
fehlen, weil der Leistungspflichtige die ange-
forderte Sache selbst genutzt hat. Es ist viel-
mehr in aller Regel möglich, das im Wirt-
schaftsverkehr übliche Entgelt auch für eigen-
genutzte Grundstücke festzustellen. Die Fälle, 
in denen dies nicht möglich ist, werden aber 
durch die Fassung des Regierungsentwurfs in 
vollem Umfang gedeckt. 

Zu b) 
Einer Verzinsung der Entschädigung vom 
Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf den 
Leistungsempfänger kann nicht zugestimmt 
werden. Es muß vielmehr der Festsetzungs-
behörde ein angemessener Zeitraum für die 
Festsetzung der Entschädigung zugebilligt 
werden. 
Was die Höhe des Zinssatzes betrifft, so er-
scheint unter Abwägung der Interessen des 
Betroffenen und der Allgemeinheit eine Ver-
zinsung von 4 v. H. angemessen. 



Zu Nr. 17 b 
Der Streichung der Worte „und in Besitz" in 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 wird widersprochen. 

Eine Anordnung, durch die die Überlassung 
beweglicher Sachen zu Eigentum aufgehoben 
wird, ist nur dann sinnvoll, wenn der Lei-
stungsempfänger noch im Besitz der Sache ist. 
Sie ist nicht zweckmäßig, wenn die Sache 
z. B. abhanden gekommen und eine Rückgabe 
an den Leistungspflichtigen deshalb nicht 
durchführbar ist. In solchen Ellen  sollte es 
bei dem Eigentumsübergang und der Ent-
schädigungszahlung an den Leistungspflich-
tigen bewenden. 

Der Streichung der Worte „und er die Sache 
nicht mehr für Aufgaben im Sinne des §  1 
benötigt" wird ebenfalls widersprochen. 

Die Interessenlage ist bei der Überlassung zu 
Eigentum eine andere als bei der Überlassung 
zum Gebrauch. In dem Falle der Eigentums-
überlassung sollte schon im Interesse der Ver-
meidung erheblicher unnötiger Verwaltungs-
arbeit eine Rückübertragung nur dann vor-
genommen werden, wenn feststeht, daß der 
Leistungsempfänger die Übereignung der 
Sache nicht mehr für Zwecke, die durch §  1 
des Bundesleistungsgesetzes gedeckt sind, be-
nötigt. 

Zu Nr. 18 a 

Die Empfehlung, in § 45 anstelle des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes vom 27. April 
1953 auf die landesrechtlichen Vorschriften 
zu verweisen, trägt nicht der durch die Ver-
waltungsgerichtsordnung eingeleiteten Rechts-
entwicklung Rechnung. In § 166 der Verwal-
tungsgerichtsordnung, die dem Bundestag zur 
Beratung vorliegt, ist vorgesehen, daß die 
Vollstreckung aller Entscheidungen, die auf 
Grund der Verwaltungsgerichtsordnung er-
gehen, nach dem Vollstreckungsgesetz durch-
zuführen ist. Es sollte daher unabhängig von 
der Entscheidung über die Formulierung des 
§ 5 hei der Vorlage der Bundesregierung ver-
bleiben. 

Zu Nr. 19 b 

Gegen den Vorschlag zu § 47 Abs. 3 bestehen 
Bedenken. Für die Anfechtung von Verwal-
tungsakten des Anforderungsverfahrens vor 
den Verwaltungsgerichten wird die Verwal-
tungsgerichtsordnung, die z. Z. dem Bundes-
tag zur Beratung vorliegt, die erforderliche 
einheitliche Rechtsgrundlage bringen. Auf 

Grund der bisherigen Beratung kann davon 
ausgegangen werden, daß nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung bei Ausschluß der Be-
rufung die Revision an das Bundesverwal-
tungsgericht nur zulässig ist, wenn das Ver-
waltungsgericht sie zuläßt. Da gegen die Ver-
sagung der Revision die Verwaltungsgerichts-
ordnung eine Beschwerde nicht vorsieht, steht 
die Vorschrift in § 47 Abs. 3, die sich auf den 
Ausschluß der Beschwerde gegen die Nicht-
zulassung der Revision bezieht, in Überein-
stimmung mit der Verwaltungsgerichtsord-
nung. 
Der Ausschluß der Berufung war in der Vor-
lage der Bundesregierung vorgesehen, um 
dem in allen Anforderungsfällen bestehenden 
Bedürfnis nach Beschleunigung und Abkür-
zung des Anforderungsverfahrens zu entspre-
chen; ferner sollte erreicht werden, daß in den 
Fällen, in denen gegen gleichartige Anforde-
rungen eine Reihe von Anfechtungen durch-
geführt werden, der Verwaltungsrechtsweg 
bei rechtlich und tatbestandsmäßig einfach 
liegenden Fällen auf ein im allgemeinen Inter-
esse liegendes Maß zurückgeführt wird. An-
dererseits kann damit gerechnet werden, daß 
in zweifelhaften Rechtsfällen in der Regel die 
Verwaltungsgerichte die Revision zulassen 
werden, so daß den rechtsstaatlichen Erfor-
dernissen ausreichend Rechnung getragen ist. 
Der Ausschluß der Berufung bei einem „Wert 
des Beschwerdegegenstandes" (nicht des 
„Streitwerts") bis zu 500 Deutsche Mark ge-
währt die aus den angeführten Gründen an-
zustrebende Abkürzung des Rechtsweges 
nicht. 

Zu Nr. 20 

Dem Vorschlag, in § 48 anstelle des Verwal-
tungs-Zustellungsgesetzes vom 3. Juli 1952 
auf die landesrechtlichen Vorschriften zu ver-
weisen, kann nicht beigetreten werden. Die 
Verwaltungsgerichtsordnung, die z. Z. im 
Bundestag beraten wird, sieht in § 59 vor, 
daß alle Anordnungen und Entscheidungen, 
durch die eine Frist gesetzt wird (ebenso Ter-
minbestimmungen und -ladungen), nach den 
Vorschriften des Verwaltungs-Zustellungs-
gesetzes zuzustellen sind. Es würde daher 
nach Erlaß der Verwaltungsgerichtsordnung 
zu einer wesentlichen Vereinfachung und 
Vereinheitlichung der Zustellungsverfahren 
führen, wenn auch die Zustellungen im An-
forderungs- und Festsetzungsverfahren durch 
die Verwaltungsbehörden nach dem Verwal-
tungs-Zustellungsgesetz erfolgen würden. 



Zu Nr. 21 

Der Empfehlung zu § 49 wird nicht zuge-
stimmt. 

Die Vorlage der Bundesregierung geht 
davon aus, daß es aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und der leichteren prak-
tischen Anwendbarkeit zweckmäßig ist, die 
Festsetzungsbehörden und ihre Zuständig-
keiten von Bundes wegen in Übereinstimmung 
mit Art. 84 Abs. 1 GG zu bestimmen. Es 
muß für alle am Anforderungsverfahren Be-
teiligten klar und übersichtlich sein, welche 
Behörden beteiligt, insbesondere welche Be-
hörden mit der Festsetzung der Entschä-
digung, der Ersatzleistung usw. befaßt sind. 
Da die Rechtsverordnung über die Bestim-
mung der Festsetzungsbehörden der Zustim-
mung des Bundesrats bedarf, ist gewährleistet, 
daß die Regelung den Bedürfnissen und Not-
wendigkeiten der Länder Rechnung trägt, 
abgesehen davon, daß ohnedies für die Fälle, 
in denen Landesbehörden Anforderungs-
behörden sind, auch nur Landesbehörden als 
Festsetzungsbehörden in Aussicht genommen 
sind. Darüber hinaus sollte der Frage nicht 
vorgegriffen werden, welche Behörden in den 
Anforderungsfällen, in denen Bundesbehör-
den als Anforderungsbehörden tätig geworden 
sind, zu Festsetzungsbehörden bestimmt wer-
den sollen. 

Zu Nr. 25 

Der Empfehlung, in § 54 Abs. 3 Satz 1 die 
Worte „vor den Gerichten der Zivilgerichts-
barkeit" durch die Worte „vor den ordent-
lichen Gerichten" zu ersetzen, kann nicht ge-
folgt werden. Bereits das Sozialgerichtsgesetz 
vom 3. September 1953 (BGBl. I S. 1239) ver-
wendet in §  52 diesen Begriff; auch die Ent-
würfe der Verwaltungsgerichtsordnung und 
der Finanzgerichtsordnung enthalten in den 
Fassungen der Regierungsvorlagen und der 
Stellungnahmen der Bundesregierung zu den 
Vorschlägen des Bundesrats diese Bezeich-
nungen. 

Zu Nr. 26 b 
Dem Vorschlag des Bundesrats kann nicht im 
vollen Umfang zugestimmt werden. 

Da nach der vorgeschlagenen Fassung die 
Klage auch bei Untätigkeit der Festsetzungs-
behörden erster Instanz gegeben wird, ist die 
vorgesehene Frist von drei Monaten zu kurz 
bemessen. Die Vorbereitung der erstinstanz

-

lichen  Entscheidungen erfordert nach den Er-
fahrungen der letzten Jahre in den meisten 
Fällen, insbesondere bei Feststellungen in 
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, 
umfangreiche technische Gutachten, die er-
hebliche Zeit beanspruchen. Es erscheint daher 
zweckmäßig, eine Frist von sechs Monaten — 
und diese auch einheitlich für die Beschwerde-
instanz — im Gesetz vorzusehen. 

Für §  59 Abs. 1 wird folgende neue Fassung 
vorgeschlagen: 

„(1) Wegen der Festsetzung der Entschädi-
gung oder der Ersatzleistung kann ein Betei-
ligter binnen einer Frist von zwei Monaten 
nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung 
Klage erheben. Ist eine Beschwerde gegen den 
Festsetzungsbescheid nicht zulässig, so beginnt 
der Lauf der Frist mit der Zustellung des 
Festsetzungsbescheides. Die Klage kann auch 
erhoben werden, wenn die Festsetzungs-
behörde über einen Festsetzungsantrag oder 
die Aufsichtsbehörde über eine Beschwerde 
ohne zureichenden Grund innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten eine Entscheidung 
nicht getroffen hat". 

Zu Nr. 29 

Zu der vorgeschlagenen Anfügung eines neuen 
Absatzes an § 66 wird bemerkt: 

Die Bestimmung des Satzes 1, nach der Manö-
ver und sonstige Übungen in der Regel die 
Dauer von vier Wochen nicht überschreiten 
dürfen, scheint zwar hinsichtlich der zukünf-
tigen deutschen Streitkräfte tragbar, zumal 
durch die Worte „in der Regel" die Gefahr 
einer allzu starren Einengung der Ausbil-
dungsmöglichkeiten eingeschränkt wird. Die 
Begrenzung der Zeitdauer sollte jedoch der 
Frist von 30 Tagen, die in Art. 1 Abs. 3 des 
Stationierungsvertrages für die Übungen in 
der Bundesrepublik nicht stationierter Trup-
pen vorgesehen ist, angeglichen werden. 

Andererseits ist jedoch die in Satz 2 des Zu-
satzes zu §  66 vorgeschlagene starre Regelung 
bedenklich. Es wird vorgeschlagen, dem Zu-
satz zu § 66 folgende Fassung zu geben: 

„Manöver oder andere Übungen dürfen in 
der Regel die Dauer von 30 Tagen nicht über-
schreiten. Dasselbe Gelände soll für mehr-
tägige Übungen  nur in Ausnahmefällen inner-
halb eines Quartals wiederholt benutzt wer-
den." 
Soweit es aus Ausbildungsgründen notwendig 
sein sollte, bestimmtes Gelände in der Nähe 



bundeseigener Übungsplätze häufiger für mi-
litärische Übungen zu benutzen, kämen hier-
für — sofern es sich nicht als notwendig 
erweist, ein solches Gelände zu Eigentum zu 
erwerben — die Anforderung zum Mit-
gebrauch nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs 
oder die Begründung von Rechten an den 
betroffenen Grundstücken nach dem zukünf-
tigen Landbeschaffungsgesetz in Betracht. 
Hierdurch wird für den betroffenen Grund-
eigentümer eine erheblich größere Rechts-
sicherheit geschaffen als dies der Fall wäre, 
wenn in den angeführten Fällen davon aus-
gegangen würde, daß es sich um eine auf dem 
Grundstück ruhende „Manöverlast" i. S. der 
55 66 ff. handelte. 

Zu Nr. 33 c 

Dem Änderungsvorschlag zu §  76 wird nicht 
zugestimmt. Diese Entschädigungsbestimmung 
ist im Zusammenhang mit der Bestimmung 
des § 68 zu sehen, in dem die Manöverrechte 
festgelegt sind. Der Duldungspflicht des 
Eigentiimers hinsichtlich der Manöverrechte 
steht die  Entschädigungspflicht des Trägers 
von Manöverrechten gegenüber. Diese Ent-
schädigungspflicht ist an keine weiteren Vor-
aussetzungen gebunden als an die, daß der 
Schaden durch das Manöver (oder die Übung) 
verursacht worden ist. Sie ist also insbeson-
dere nicht an die Voraussetzung der Wider-
rechtlichkeit oder des Verschuldens geknüpft. 
Es handelt sich vielmehr um die Entschädi-
gung für das besondere Opfer, das die öffent-
lich-rechtliche Manöverlast für den Betrof-
fenen mit sich bringt, also um eine öffentlich

-

rechtliche Entschädigung. Diese geht auf einen 
angemessenen Wertausgleich. Wenn der Re-
gierungsentwurf daher vorsieht, daß im Falle 
der Zerstörung einer Sache deren Wert, im 
Falle der Beschädigung die Kosten der Wie-
derherstellung oder Instandsetzung bis zur 
Höhe des gemeinen Wertes ersetzt werden, 
so hält sich diese Regelung im Rahmen der 
Grundsätze, die für die öffentlich-rechtliche 
Entschädigung gelten. Eine Entschädigung, 
die auf Ersatz der vollen Kosten für die Neu-
erstellung eines zerstörten Gebäudes ohne 
Rücksicht auf den Wert geht, würde in aller 
Regel zu einer Bereicherung des Betroffenen 
führen, weil die neue Sache einen höheren 
Wert haben wird als die zerstörte, bereits 
mehr oder weniger lange gebrauchte Sache. 
Entsprechende Erwägungen treffen für Schä-
den an Verkehrsanlagen oder Verkehrsein-
richtungen zu, da für den Träger der Baulast 

durch Ersatz der vollen Kosten Ersparnisse an 
dem normalerweise entstehenden Finanzauf-
wand  eintreten würden. In der Begründung 
zu dem Änderungsvorschlag des Bundesrats 
wird darauf hingewiesen, daß bei einer Ent-
schädigung nach dem gemeinen Wert mög-
licherweise bauliche Anlagen nicht wieder-
errichtet werden könnten. Sollten derartige 
Falle vorkommen, was wohl nur bei völliger 
Zerstörung von Gebäuden und anderen bau-
lichen Anlagen in Betracht kommen dürfte, 
so wird erforderlichenfalls durch Maßnahmen 
im Billigkeitswege dem Betroffenen geholfen 
werden müssen. 

Zu der vorgeschlagenen Formulierung darf 
im übrigen noch bemerkt werden, daß im 
Falle der Beschädigung der gemeine Wert 
keinesfalls die Mindestgrenze der Entschädi-
gung darstellen kann, wenn die Instand-
setzungskosten hinter dem gemeinen Wert 
zurückbleiben. 

Zu Nr. 38 

Den Abänderungsvorschlägen zu § 82 kann 
im wesentlichen nicht zugestimmt werden. 

a) Eine Beschränkung der Strafbarkeit auf 
die in §  81 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten 
Handlungen würde die Möglichkeit aus-
scheiden, denjenigen strafrechtlich zu ver-
folgen, der der schriftlichen Anforderung, 
eine Leistung vorzubereiten, zuwiderhan-
delt. Diese Folge erscheint im Hinblick auf 
die Bedeutung terminmäßiger Vorberei-
tungsmaßnahmen nicht unbedenklich. 

b) Bedenken dagegen, daß der Tatbestand des 
§ 82 zu weit gefaßt sei, können nicht dar-
aus hergeleitet werden, daß nicht nur die 
vorsätzliche, sondern auch schon die fahr-
lässige Gefährdung des öffentlichen Wohls 
für eine Bestrafung ausreichen soll; soweit 
sie überhaupt in Betracht kommen, er-
geben sie sich vielleicht aus dem weit-
gehenden Begriff des „öffentlichen Wohls". 
Zur Beseitigung derartiger Bedenken 
stimmt deshalb die Bundesregierung der 
Einfügung des Wortes „erheblich" in 
§ 82 zu. 

Dem Vorschlag, die Strafbarkeit auf die vor-
sätzliche Gefährdung des öffentlichen Wohls 
zu beschränken, kann jedoch nicht gefolgt 
werden. Es erscheint notwendig, auch die 
fahrlässige Gefährdung des öffentlichen Wohls 
mit Strafe zu bedrohen. Abgesehen davon, 
daß bei den meisten Gefährdungsdelikten des 



Strafgesetzbuches und der strafrechtlichen 
Nebengesetze die fahrlässige Gefährdung des 
jeweiligen Schutzobjekts für eine Bestrafung 
ausreicht, ist der Anwendungsbereich des § 82 
schon dadurch inhaltlich begrenzt, daß die in 
§ 81 bezeichneten Handlungen in der Absicht 
begangen sein müssen, die angeforderte Lei-
stung zu vereiteln. Es wird vorgeschlagen, die 
Strafbarkeit der fahrlässigen Gefährdung des 
öffentlichen Wohls dadurch deutlich zu ma-
chen, daß der zweite Teil der Strafvorschrift 
wie folgt gefaßt wird: 

„ ... und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig 
das öffentliche Wohl erheblich gefährdet, ...". 

Zu Nr. 40 
In § 84 Abs. 1 ist vorgesehen, daß für Grund-
stücke im Eigentum von Gebietskörper-
schaften, die nicht Erwerbszwecken dienen 
(Schulen, Sportgebäude u. ä.), eine Entschä-
digung für die Anforderung zum Gebrauch 
nur in Höhe der fortlaufenden Aufwendun-
gen und der zusätzlichen Mehraufwendungen 
(z. B. für die Anmietung von Ersatzräumen) 
zu gewähren ist. Dem Vorschlag, daß darüber 
hinaus als Entschädigung auch ein angemes-
sener Betrag für die Abnutzung gewährt 
werden soll, kann nicht beigetreten werden. 

Der Vorlage der Bundesregierung liegt der 
Gedanke zugrunde, daß die Gebietskörper-
schaften durch die Anforderung von Grund-
stücken, die nicht Erwerbszwecken dienen, 
keinen Schaden erleiden, aber auch keinen 
Gewinn erzielen sollen. Dieser Gedanke würde 
durch den Ergänzungsvorschlag verlassen 

werden. Da den Gebietskörperschaften Mehr-
aufwendungen, die ihnen für Ersatzobjekte 
entstehen, erstattet werden sollen, würde die 
Gewährung einer Entschädigung für Abnut-
zung des angeforderten Grundstücks einen 
Gewinn darstellen, denn das Grundstück 
würde auch bei Nutzung durch die Gebiets-
körperschaft selbst der Abnutzung unter-
liegen. Dabei ist zu beachten, daß für eine 
übernormale Abnutzung eine Ersatzleistung 
vorgesehen ist (vgl. § 28). 

Zu Nr. 41 b 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Bun-
desrats aus Art. 3 und 13 des Grundgesetzes 
gegen § 85 Abs. 2 werden nicht geteilt. Diese 
Bestimmung des Entwurfs wird durch Art. 48 
Abs. 2 des Truppenvertrages gefordert, in 
dem die weitere Inanspruchnahme von Lei-
stungen zugunsten der Streitkräfte vor-
gesehen ist. § 85 ist daher nur eine Ausfüh-
rungsvorschrift zu  Art. 48 Truppenvertrag. 

Die vorgesehene Regelung ist auch zwingend 
erforderlich. Obwohl die von den Streit-
kräften und vom Bund in Angriff genom-
menen Bauvorhaben mit der größten Inten-
sität durchgeführt werden, wird es sich vor-
aussichtlich nicht vermeiden lassen, daß in 
gewissem Umfang noch über den 5. Mai 1956 
hinaus private Liegenschaften, und zwar so-
wohl Wohngebäude als auch gewerblich ge-
nutzte Gebäude, zur Unterbringung der 
Streitkräfte für eine gewisse Zeit in Anspruch 
genommen werden müssen. 


